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Vorwort zur 8. Auflage

Seit Erscheinen der inzwischen vergriffenen 7. Auflage dieses Werks sind
wichtige Gesetzesreformen in Kraft getreten. Ihre Auswirkungen für die
Regulierung von Personenschäden werden in dieser Neuauflage gründlich
behandelt.

Das neue Schuldrecht, in Kraft seit dem 1 Januar 2002, mit seinen geän-
derten Verjährungsregeln erleichtert einerseits den Eintritt der Verjährung
zugunsten des Schuldners, ist also gefährlich für Geschädigte und auch für
Versicherer wegen ihrer Regress- und Ausgleichsansprüche. Andererseits
ist jetzt eine vertragliche Verlängerung der Verjährungsfrist möglich.

Für Schadenfälle ab dem 1. August 2002 kann ein Schmerzensgeld-
anspruch auch auf Gefährdungshaftung gestützt werden. Durch die Neu-
fassung der §§ 116, 119 SGB X wurde der Beitragsregress der Sozialver-
sicherungsträger neu geregelt (Inkrafttreten 1.Januar 2001 — mit einer
unübersichtlichen Übergangsbestimmung). Eingetragene — gleichge-
schlechtliche — Lebenspartner sind zum gegenseitigen Barunterhalt ver-
pflichtet; im Todesfall hat der hinterbliebene Partner einen Anspruch nach
§844 Abs. 2 BGB.

Das SGB VII mit den neu gestalteten Haftungsprivilegien bei Arbeits-
oder Wegeunfall konnte zwar schon in der Vorauflage behandelt werden,
inzwischen liegen aber richtungweisende BGH-Urteile und eine Vielzahl
von oberlandesgerichtlichen Entscheidungen vor.

Auch die Rechtsprechung zum Personenschaden hat sich weiter entwi-
ckelt, wie zum Beispiel zu den psychischen Unfallfolgen, zum Vorteils-
ausgleich und zum Regress des Sozialversicherungsträgers.

Die in der Vorauflage abgedruckten Kapitalisierungstabellen auf der Basis
der Sterbetafeln 1979 HUR (DAV) haben sich in der Regulierungspraxis
nicht durchgesetzt. Meine neuen Tabellen stützen sich auf die abgekürzten
Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes 1998/2000. Zusätzlich wurden
auch Kapitalisierungsfaktoren für nachschüssige Zahlungsweise errechnet.
Die mathematischen Berechnungen wurden vom Sachverständigenbüro Dr.
Rudolf Schneider in München durchgeführt, dem ich sehr zu Dank ver-
pflichtet bin.

Wegen der zahlreichen Änderungen und Ergänzungen erhielt das Werk
eine völlig neue Randnummerierung. Ich danke Frau Assessorin Eva Küp-
persbusch für die mühevolle Anpassung und Aktualisierung des Stich-
wortverzeichnisses.

München, im September 2003 Gerhard Küppersbusch



Inhaltsverzeichnis

Rdn. Seite
Vorwort. . . V
Inhaltsverzeichnis . . IX
Abkürzungsverzeichnis . . . XIX
Literaturverzeichnis . . . . XXIII

I. Einleitung 1 1
1. Anspruchsgrundlagen 2 1
2. Kausalität (Zurechnungszusammenhang) . . . . . . . 3 1

a) Adäquanz 4 1
b) Zurechnungs- oder Rechtswidrigkeitszusam-

menhang 5 2
c) Allgemeines Lebensrisiko . . . . . 9 3
d) Mitverursachung durch Verletzten . . . . . / . . . . . 10 3
e) Zweitschädiger. . 11 4
f) Psychische Überlagerung nachgewiesener

Primärverletzungen 12 4
g) Psychisch vermittelte Gesundheitsschäden . . . . 18 6
h) Hypothetische Schadenursachen (überholende

Kausalität) 21 7
3. Höhe des Vermögensschadens 23 8
4. Schadenarten . . 25 9
5. Beweislast, Beweiserleichterungen . . . . . . . . . . . . 26 9
6. Schadenminderungspflicht . 31 10
7. Vorteilsausgleich . 34 11

a) Leistungen aufgrund individueller oder kollek-
tiver Schadensvorsorge 36 11

b) Sonstige Leistungen Dritter . 37 12
c) Ersparte Aufwendungen. 38 12
d) Stamm und Erträgnisse einer Erbschaft 39 12

II. Erwerbsschaden 40 13
1. Ersatzpflichtige Erwerbsschäden 41 13

a) Voller Ersatz 42 13
b) Teilweiser Ersatz . 43 16
c) Kein Ersatz . 44 17

2. Beweislast, Beweiserleichterung . . . . . . . . . . . . . . 45 18
3. Schadenminderungspflicht 54 21
4. Berufswechsel und Umschulung 64 24



Rdn. Seite
a) Minderverdienst . . 64 24
b) Umschulung 65 24
c) Berufsfördernde Maßnahmen 73 26
d) Risiken einer neuen Erwerbstätigkeit 75 27

5. Vorteilsausgleich 76 27
a) Ersparte berufsbedingte Aufwendungen . . . . . . 78 28
b) Steuerersparnisse 80 28
c) Leistungen des Arbeitgebers 82 29
d) Leistungen Dritter aufgrund persönlicher oder

kollektiver Schadensvorsorge 89 30
e) Freigebige Leistungen Dritter 93 31
f) Haushaltsführung 94 31

6. Brutto- oder Nettolohn? 95 31
a) Lohn- oder Gehaltsfortzahlung 100 33
b) Erwerbsschaden eines sozialversicherten Arbeit-

nehmers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 33
c) Kein Erhalt von Sozialleistungen, insbesondere

Erwerbsschaden eines Selbständigen . . . . . . . . 103 34
d) Quotierung des Schadensersatzes wegen Mit-

haftung . . . . . 104 34
7. Entgeltfortzahlung . 105 34
8. Sozialversicherungsbeiträge 120 39

a) Erhalt von Lohnersatzleistungen. . . . . 121 39
e) Krankenversicherungsbeiträge, insbesondere

des Rentners. . . . . . . . 123 40
9. Steuern . . . . . . 126 40

a) Einkommensteuer . . 131 42
b) Kirchensteuer 133 43
c) Umsatzsteuer 134 43
d) Gewerbesteuer 135 43

10. Selbstständige . 136 43
a) Gewinn aus konkret entgangenen Geschäften . . 140 45
b) Kosten einer Ersatzkraft 142 45
c) Gewinnminderung 145 46
d) Schadenminderungspflicht 151 47
e) Vorteilsausgleich 152 47

11. Gesellschafter . . . . 154 47
12. „Erwerbsschaden" des Arbeitslosen 165 50
13. Kinder, Auszubildende, Schüler, Studenten 169 50

a) Verzögerte Berufsausbildung, verspäteter Eintritt
in das Erwerbsleben 169 50

b) Minderverdienst/Änderung des Berufsziels . . . 171 51
c) Vorteilsausgleich 175 53



Inhaltsverzeichnis XI

Rdn. Seite
d) Berücksichtigung von Reserveursachen 178 53
e) Ausbildungskosten 179 54

14. Haushaltsführung. 180 54
a) Keine Einstellung einer Ersatzkraft 188 56

aa) Tatsächliche Arbeitsleistung 191 57
bb) Konkrete, haushaltsspezifische Behinderung 195 58
cc) Einstufung und Lohn einer Hilfskraft . . . . 201 61

b) Tatsächliche Einstellung einer Haushaltshilfe . . 205 62
c) Dauer und Höhe einer Rente 209 63
d) Schadenminderungspflicht. 211 63
e) Legalzession . . 212 63

15. Kein Schadensersatz wegen „Nutzungsausfall"
infolge einer Körperverletzung 214 64
a) Beeinträchtigte Nutzungsmöglichkeit von Ver-

mögenswerten 215 64
b) Freizeiteinbuße . . 216 64
c) Urlaubsbeeinträchtigung 217 65
d) „Frustrierte"Aufwendungen 218 65

16. Psychisch bedingte Folgeschäden . . . . . . . . ' 221 66

III. Heilbehandlungskosten . . . . 226 67
1. Konkrete, erforderliche Heilbehandlungskosten . . 226 67
2. Mehrkosten privatärztlicher Behandlung . . . . . . . . 230 68
3. Heilbehandlung im Ausland 233 69
4. Kosmetische Operation 235 70
5. Nebenkosten bei stationärer Behandlung. . . . . . . . 236 70

a) Besuchskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 70
^Nebenkosten im Krankenhaus 239 73

6. Ersparte Verpflegungskosten . 240 73
7. Schadenminderungspflicht 250 76
8. Legalzessionen 252 77
9. Polytrauma-Operationen . 253 77

10. Eigenbeteiligung des Sozialversicherten 255 78
a) Krankenhausbehandlung ..." 256 78
b) Arznei- und Verbandmittel 257 78
c) Heilmittel , , . 258 78
d) Kuren; Medizinische Rehabilitations-

maßnahmen 259 79
e) Zahnersatz. . 260 79
f) Fahrtkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 79

IV. Vermehrte Bedürfnisse 262 80
1. Ersatzpflichtige Kosten 264 80
2. Pflegekosten . . 265 82



XII Inhaltsverzeichnis

Rdn. Seite
3. Behindertengerechter Wohnbedarf . 268 85
4. Stationäre Behandlung 269 86
5. Legalzession 270 87

V. Schmerzensgeld . . . 271 88
1. Allgemeines 271 88
2. Kriterien für die Bemessung des Schmerzensgeldes 274 89
3. Ermessensspielraum, Schmerzensgeldtabellen . . . . 280 92
4. Mithaftung des Verletzten . 282 93
5. Sonderfälle 285 94

a) Bagatellverletzungen . . 285 94
b) Schwerste Beeinträchtigung der geistigen Persön-

lichkeit des Verletzten 286 95
c) Kurze Überlebenszeit. 290 96
d) Schlechte körperliche Konstitution des

Verletzten 292 97
e) Alter des Verletzten . . . . 293 98
f) Tod der Leibesfrucht . . 294 98
g) Höhe des Ausgleichsanspruchs nach § 338

Abs. 3 ZGB (DDR-Recht) 295 98
h) Schmerzensgeld für Neurosen . . . . . . . . . . . . . 296 99

6. Rente . s . 297 99
7. Teilschmerzensgeld . 302 101
8. Schockschaden . . . . 304 102
9. Vererblichkeit 307 103

10. Prozessuales . 312 103

VI. Schadensersatz wegen entgangenen Unterhalts 319 107
1. Tod des Alleinverdieners . . . 328 109

a) Nettoeinkommen des Getöteten. . 329 110
b) Abzug fixer Kosten 335 114
c) Anteil der Hinterbliebenen am verteilbaren

Nettoeinkommen 343 117
aa) Unterhaltsquoten („Unterhaltsbedarf")..-. 344 118
bb) Anrechnung von Einkünften der Waise

(„Bedürftigkeit").... 352 120
d) „Arbeitspflicht"des Hinterbliebenen. . 354 121

2. Wegfall der Haushaltsführung . 360 123
a) Keine Einstellung einer Ersatzkraft, aber

Aufrechterhaltung des Familienverbandes . . . . 366 125
aa) Arbeitszeitbedarf 370 126
bb) Stundensatz BAT 373 127
cc) Nettogehalt. 376 127

b) Einstellung einer bezahlten Ersatzkraft . . . . . . 377 128



Inhaltsverzeichnis XIII

Rein. Seite
c) Einschaltung von Verwandten. . . . . . . . . . . . . . 379 128
d) Auswärtige Unterbringung der Waisen 380 128
e) Aufteilung des Schadensersatzes auf die einzelnen

Hinterbliebenen 383 129
f) Schadenminderungspflicht 384 129
g) Vorteilsausgleich 385 130
h) „Anrechnung" von Einkünften der Waise . . . . . 389 131
i) Steuerliche Nachteile des Hinterbliebenen . . . . 390 131
j) Laufzeit und Abstufung des Schadensersatzes . . 391 131
k) Übergang auf leistende Dritte . . 396 132

3. Erwerbstätigkeit beider Ehegatten . . . . . . . . . . . . . 397 132
a) Barunterhalt 398 133

b) Naturalunterhalt (Haushaltsführung) . 4 0 1 133
c) Wegfall der Barunterhaltspflicht des hinter-

bliebenen Ehegatten 404 134

d) Überobligatorische Tätigkeit 407 135
e) Berechnungsbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 136

aa) Ausschließlich Barunterhalt , . . . . . 409 136
bb) Bar- und Naturalunterhalt . ( . . . . . 412 139

4. Tod eines unterhaltspflichtigen Kindes oder sons-
tiger unterhaltspflichtiger Verwandter . . . . . . . . . . 416 141

5. Vorteilsausgleich 419 141
a) Unterhaltsleistungen Dritter 419 141

aa) Quellentheorie . 420 141
bb) Wiederheirat . . . . . . . . . . A l l 142

b) Sonstige Leistungen Dritter 424 143
c) Erbschaft . ... 426 143
d) Zahlungen privater Versicherer 430 144
e) Arbeitsaufnahme nach dem Tod . 432 145
f) Ersparter Unterhalt aus eigenen Einkünften

des hinterbliebenen Ehegatten . . 433 145
g) Nichteheliche L e b e n s g e m e i n s c h a f t . . . . . . . . . . 434 145
h) Kindergeld . . . . 435 146
i) A u s b i l d u n g s v e r g ü t u n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 146
j) BAföG 437 146
k) Adoption. . . . 438 146

6. Steuerfragen . . 439 146
7. Rentnerkrankenversicherung. 440 147

8. Forderungsübergang auf leistende Dritte . . . . . . . . 441 147
a) Sachliche und zeitliche Kongruenz 441 147
b) Getrennte Ansprüche der Hinterbliebenen . . . . 443 148
c) Verteilung des Schadensersatzes bei Mithaftung

des Getöteten 444 148



XIV Inhaltsverzeichnis

Rdn. Seite
d) Vorrecht des Hinterbliebenen bei der Anrech-

nung des ersparten Unterhalts aus eigenem
Erwerbseinkommen in Fällen der Mithaftung. . 446 149

VII. Beerdigungskosten 447 151

VIII. Schadensersatz wegen entgangener Dienste, § 845 BGB 456 155

IX. Ausländer, insbesondere Gastarbeiter . . . . . . . . . . . . 463 157
1. Verdienstausfall und Schmerzensgeld eines Gast-

arbeiters 464 157
2. Todesfall .. 469 159
3. Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung . . . . . . 479 161
4. Leistungen von Sozialversicherungsträgern und

sonstigen Dritten. . . 480 161
a) Deutsche SVT . 480 161
b) Ausländische SVT 482 162
c) Gutglaubensschutz des Haftpflichtversicherers? 485 163
d) Leistungen sonstiger Dritter . . . . . . . . 487 163
e) Anrechnung von Leistungen Dritter bei fehlen-

dem Übergang? . . . . . . . . . . . 489 163
5. Laufzeit des Schadensersatzes . . . . . . . . . . . . . . . . 490 164

X. Mitwirkendes Verschulden des Geschädigten. . . . . . . 491 165
1. Alkohol Übermüdung . . . . . . . . 494 165
2. Schutzhelm . . . . . . . . . . . . . 498 167
3. Sicherheitsgurt . . . . . . . 503 168

XI. Haftungsausschluss bei Arbeits-oder Dienstunfall . . 512 172
1. Wesentliche Neuerungen durch die §§ 104 ff.

SGBVII 516 173
2. Arbeitsunfall des Geschädigten . 518 173
3. Betriebliche Tätigkeit des Schädigers 523 175

a) Schädiger ist Betriebsangehöriger . . . . . . . . . . . 524 175
b) Schädiger ist nicht Betriebsangehöriger . 526 175
c) Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder gemeiner

Gefahr 529 176
d) Pannenhilfe 530 177
e) Straßenverkehrsunfälle 531 177

4. Versicherungsschutz des Geschädigten in dem-
selben Betrieb . . . 5 3 4 179

5. EntSperrung der Haftung bei Vorsatz und Wege-
unfällen 536 179

6. Gemeinsame Betriebsstätte (§ 106 Abs. 3 3. Alt.
SGBVII) : . . . . 544 182

i



Inhaltsverzeichnis XV

Rdn. Seite
a) Versicherte mehrerer Unternehmen 547 182
b) Betriebliche Tätigkeit von Schädiger und

Geschädigtem 548 183

c) Gemeinsame Betriebsstätte 549 183
7. Prozessuales 555 186

8. Gestörtes Gesamtschuldverhältnis . . . . . . . . . . . . 557 187
9. Regress des Sozialversicherungsträgers bei Vorsatz

oder grober Fahrlässigkeit (§§ 640 RVO, 110 SGB VII) 558 187
10. Haftungsausschluss bei Unfällen von Beamten

und Soldaten . . . . . . . . . . . . 568 191

XII. Regress des Sozialversicherungsträgers . . . . . . . . . . . 577 193
1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 193
2. Leistungen des SVT an den Versicherten . . . . . . . . 580 194
3. Schadensersatzanspruch 587 195
4. Zeitpunkt des Rechtsübergangs . . . . . . . . . . . . . . . 590 197
5. Kongruenz . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 199

a) Sachliche Kongruenz . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . 597 199
b) Zeitliche Kongruenz . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . 603 204
c) Zusätzliche Einschränkungen nach Sinn und Zweck 606 205

6. Regress des RVT wegen der Trägerbeiträge zur
Rentner-Krankenversicherung (KVdR) . . . . . . . . . 607 205
a) Keine volle Übergangsfähigkeit von Renten . . . 609 206

b) Tod einer nicht erwerbstätigen Mutter
(Haushaltsführung) 610 207

c) Tod eines Elternteils bei Erwerbstätigkeit beider
Eltern 612 207

d) Erwerbstätigkeit des hinterbliebenen Ehegatten 613 207
7. Regress von Beiträgen bei Lohnersatzleistungen . . 616 207

a) Beiträge zur Rentenversicherung . . . . . . . . . . . 618 208
b) Beiträge zur Arbeitslosenversicherung . . . . . . . 623 209
c) Beiträge zur Krankenversicherung . . . . . . . . . . 624 210
d) Beiträge zur Pflegeversicherung . . . . . . . . . . . . 627 210

8. Pauschalierung ambulanter Heilbehandlungskosten 628 211
9. Kein Regress gegen in häuslicher Gemeinschaft

lebende Familienangehörige 635 212
10. Gestörtes Gesamtschuldverhältnis 645 215
11. Mithaftung des Versicherten . 647 216

a) Grundsatz „relative Theorie" . . . . 651 217
b) §116 Abs. 3 S. 3 SGB X 653 217

c) §116Abs .5SGBX 655 218

d) Besonderheiten bei der Anrechnung ersparten

Barunterhalts 657 218



XVI Inhaltsverzeichnis

Rdn. Seite
12. Rangverhältnis zwischen mehreren Zessionaren. .. 658 218

a) Sozialversicherungsträger/Sozialhilfeträger/
Arbeitsamt . . 658 218

b) SVT und öffentlicher Dienstherr . . . . . . . . . . . . 664 220
c) SVT - Arbeitgeber - privater Schadenversicherer 666 220

13. Wechsel des SVT . . 667 221
14. Regress der Pflegekasse . . . , 671 222

a) Versicherungspflichtige Personen 674 222
b) Beiträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 223
c) Leistungen der Pflegekasse . . 679 223
d) Regress der Pflegekasse 683 225

aa) Pflegesachleistung (Pflegehilfe - § 36 SGB XI) 687 226
bb) Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen 690 227
cc) Technische Hilfsmittel (§ 40) . . 692 227
dd) Teil- und vollstationäre Pflege inkl. Beförde-

rungskosten (§§ 41,43 SGBXI) 695 227
ee) Rentenversicherungsbeiträge für Pflege-

personen (§ 44 SGB XI) 697 228
ff) Pflegekurse für Angehörige und sonstige

Pflegepersonen (§ 45 SGB XI) . . . . 699 228
e) Vergleiche über vermehrte Bedürfnisse vor

In-Kraft-TretendesSGBXIaml.1.95 . . . 700 229
aa) 2peitpunkt des Rechtsübergangs auf die

Pflegekasse . . . 700 229
bb) Kapitalabfindungen 701 229
cc) Rentenvergleiche . 702 230

f) Verjährung 704 231
g) Teilungsabkommen 705 232

XIII. Weitere Legalzessionen 706 233
1. Regress der Bundesanstalt für Arbeit (BA). . 706 233

a) Arbeitslosengeld (§§ 117 E SGBIII) 707 233
b) Arbeitslosenhilfe (§§ 190ff. SGB III) 708 233
c) Rehabilitationsleistungen (§§ 217ff., 236 ff. SGB III) 709 233

2. Regress des Sozialhilfeträgers (SHT) 710 234
a) Zeitpunkt des Übergangs 714 234

aa) Schadenregulierung vor Übergang
aufdenSHT 715 235

bb) Schadenregulierung nach Übergang
auf den SHT 716 235

b) Gutglaubensschutz des regulierenden Haftpflicht-
versicherers 722 237

c) Verjährung • 723 237



Inhaltsverzeichnis XVII

Rdn. Seite
d) Schadenquotierung bei Mithaftung 725 237
e) Kein Familienprivileg 729 239
f) Kein Regress nach dem Grundsicherungsgesetz

(GSiG) . 730 239
3. Regress des Dienstherrn 732 239

a) Fortzahlung von Dienstbezügen 736 241
b) Beihilfe zu den unfallbedingten Heilbehandlungs-

kosten . . . . . . . . . . 740 242
c) Ruhegehalt nach vorzeitiger Pensionierung.. . . 744 243
d) Quotenvorrecht des Beamten 748 244
e) Steuerfragen . . 752 245

4. Regress des privaten Schadenversicherers nach § 67
W G 759 246

XIV. Regress von Rentenversicherungsbeiträgen nach § 119
SGBX . 763 248
1. Historische Entwicklung 765 248
2. Rentenversicherungspflicht des Verletzten . 770 250
3. Ausfall von Beiträgen . .... ^ . . . . 773 251
4. Leistungsfreiheit des KH-Versicherers . . . . i. . . . . 774 251
5. Kein Familienprivileg nach § 116 Abs. 6 SGB X . . . 775 252
6. Verjährung . . . . . 776 252
7. Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht . . . . 777 252
8. Befriedigungsvorrecht gem. § 116 Abs. 4 SGB X

bei Überschreitung der Versicherungssumme. . . . . 778 252
9. Höhe 779 253

10. Beiträge aus Lohnersatzleistungen 780 253

XV Verjährung 782 254
I.Verjährungsfristen . . . . . . . .,. 782 254

a) Regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre (§195 BGB) 782 254
b) 30-jährige Verjährungsfrist aufgrund eines Fest-

stellungsurteils 783 255
c) Vertragliche Verlängerung der Ver jährungsfrist . 785 256
d) 30-jährige Verjährungsfrsit aufgrund einer

konsumtiven Anerkenntnis 786 256
2. Beginn der Verjährungsfrist 787 256

a) Kenntnis der Person des Schädigers . . . . . . .... . 788 257
b) Kenntnis vom Schaden . . 790 257
c) Kenntnis des „Verletzten" 791 258
d) Unterschiedlicher Verjährungsbeginn bei

einheitlichem Schadenereignis . 796 259
e) Zurechnung der Kenntnis eines Dritten . . . . . . 798 259

3. Neubeginn der Verjährung . . 799 260



XVIII Inhaltsverzeichnis

Rdn. Seite
4. Hemmung 802 260

a) Hemmung der Ansprüche nach § 3 Nr. 3 S. 3,4
PflVG gegen den Krafthaftpflichtversicherer. . . 802 260

b) Schwebende Verhandlungen (§203 BGB) . . . . . 807 263
c) Hemmung durch Rechtsverfolgung (§204 BGB) 811 264
d) Hemmung aus familiären Gründen (§ 207 BGB) 812 264

5. Verlängerung der Verjährungsfrist . . . . . . . . . . . . . 813 265
a) Verzicht auf die Einrede der Verjährung nach

altem Recht . . . 815 265
b) Vertragliche „Ersetzung" eines rechtskräftigen

Feststellungsurteils. 817 266
6. Vorbehalt in der Abfindungserklärung. . . . . . . . . . 820 266

XVI. Vergleich 823 268
1. Allgemeines 823 268
2. Abfindungsvergleich . . . 828 269
3. Wirkung gegenüber Rechtsnachfolgern . . . . . . . . . 839 271
4. Unwirksamkeit - Anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . 843 272

a) §779 BGB 843 272
b) § 242 BGB, Fehlen der Geschäf tsgrundlage. . . . 845 273
c) Unvorhergesehene Spätschäden 848 274
d) Rentenvergleich . 849 275
e) Geric | t l icher Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 276

XVII. Kapitalabfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 277
1. Laufzeit der Schadensersatzrente 857 278

a) Vermehrte Bedürfnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 278
b) Erwerbsschaden 860 279
c) Entgangener Unterhalt . . 864 280
d) Schmerzensgeldrente .-..-. 866 281

2. Zinsfuß/Kapitalisierungsfaktor . . . . . . . . . . . . . . . 868 281
3. Zahlungsweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 282
4. Zukünftige Änderungen der Rentenhöhe 871 282

a) Individuelle Entwicklung 871 282
b) Allgemeine Einkommens- und Rentensteige-

rungen 874 283

Anhang: Kapitalisierungstabellen. — . — . . . . . . . . . . . . . 285

Stichwortverzeichnis 329



Abkürzungsverzeichnis

a. A .. andere Auffassung
a. F. alte Fassung
AFG Arbeitsförderungsgesetz
AG Amtsgericht
AHB Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversiche-

rung
AKB . . . . . . . . . Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrtversiche-

rung
Anm Anmerkung
AnwBl Anwaltsblatt
AuslPflVG Ausländer-Pflichtversicherungsgesetz
AVG . . . Angestelltenversicherungsgesetz
Az Aktenzeichen &

BA Bundesanstalt für Arbeit f
BAföG . . . . . . . . . . . Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAG Bundesarbeitsgericht
BAT Bundesangestelltentarif
BayBG Bayerisches Beamtengesetz
BB Der Betriebs-Berater
BBG Bundesbeamtengesetz
BhV Beihilfeverordnung
Betr. Der Betrieb
BFH Bundesfinanzhof
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BGHZ . . . . . . Amtl. Sammlung der Entscheidungen des BGH in

Zivilsachen
BKGG Bundeskindergeldgesetz
BRAGO Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung
BRRG Beamtenrechtsrahmengesetz
BSHG Bundessozialhilfegesetz
BStBl. Bundessteuerblatt
BU Berufsunfähigkeit
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVG Bundesversorgungsgesetz
BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz
DAR . . . Deutsches Autorecht



XX . Abkürzungsverzeichnis

EBE . . . Eildienst bundesgerichtlicher Entscheidungen
EGBGB Einführungsgesetz zum BGB
ErwG . Gesetz über die erweiterte Zulassung von Schadens-

ersatzansprüchen bei Dienstunfällen
EStG Einkommensteuergesetz
EU Erwerbsunfähigkeit
FamRZ — Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
Fußn. Fußnote
GB BAV Geschäftsbericht des Bundesaufsichtsamt für das Ver-

sicherungswesen
GKG.. Gerichtskostengesetz
GSiG Grundsicherungsgesetz
HPflG . . . . . . . . . . . . Haftpflichtgesetz
h. M Herrschende Meinung
IPR Internationales Privatrecht
JW. . . . Juristische Wochenschrift
JZ Juristenzeitung
Kfz Kraftfahrzeug
KG Kammergericht
KostÄndG Kostenrechtsänderungsgesetz
KVdR Krankenversicherung der Rentner
LBG NRW Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen
LFG r Lohnfortzahlungsgesetz
LG I. Landgericht
LuftVG Luftverkehrsgesetz
MdE Minderung der Erwerbsfähigkeit
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
m. w. H. mit weiteren Hinweisen
n. F. Neue Fassung
NJW.. Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR NJW-Rechtsprechungsreport Zivilrecht
NTS Nato-Truppenstatut
NTS-AG Gesetz zum Nato-Truppenstatut und zu den Zusatz-

vereinbarungen
NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
OLG Oberlandesgericht
PflegeVG Pflegeversicherungsgesetz
PflVG Pflichtversicherungsgesetz
PVR . Praxis Verkehrsrecht
RAG Rentenanpassungsgesetz
Rdn Randnummer
Rev. Revision
RG Reichsgericht
RHG . . . . . . . Reichshaftpflichtgesetz



Abkürzungsverzeichnis XXI

RKV Rentnerkrankenversicherung
r+s . . . . recht und schaden
Rspr . Rechtsprechung
RVO Reichsversicherungsordnung
RVT Rentenversicherungsträger
Rz Randziffer
SGB Sozialgesetzbuch; Zeitschrift: Sozialgerichtsbarkeit
SHT . Sozialhilfeträger
SoldVG Soldatenversorgungsgesetz
SP Schadenpraxis
st. Rspr Ständige Rechtsprechung
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung
SVT Sozialversicherungsträger
Tz . Teilziffer
UVT Unfallversicherungsträger
VerBAV Veröffentlichungen des Bundesaufsichtsamts für das

Versicherungswesen
VersR . Versicherungsrecht 1
VGT Verkehrsgerichtstag Goslar
VO Verordnung
Vorbem Vorbemerkung
WG . Versicherungsvertragsgesetz
VW Versicherungswirtschaft
WJ Hansjoachim Wussow, Informationen zum Versiche-

rungs-und Haftpflichtrecht
WPM Wertpapiermitteilungen
ZfS Zeitschrift für Schadensrecht
ZfSH Zeitschrift für Sozialhilfe
ZGB Zivilgesetzbuch DDR
ZPO Zivilprozessordnung



Literaturverzeichnis

Bauer, Die Kraftfahrtversicherung, 5. Aufl., 2002
Becker-Böhme, Kraftverkehrs-Haftpflicht-Schäden, 21. Aufl., 1999
Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung, Band 3, Gesetzliche Unfall-

versicherung, Loseblattsammlung, Stand 12/98
Deichl-Küppersbusch-Schneider, Kürzungs- und Verteilungsverfahren nach

§ § 155 Abs. 1 und 156 Abs. 3 VVG in der Kfz-Haftpflichtversicherung, 1985
Filthaupt, Haftpflichtgesetz, 6. Aufl., 2003
Geigel, Der Haftpflichtprozess, 23. Aufl., 2001
Greger, Haftungsrecht des Straßenverkehrs, 3. Aufl., 1997
Grüneberg, Haftungsquoten bei Verkehrsunfällen, 7. Aufl., 2002
Hacks-Ring-Böhm, Schmerzensgeldbeträge, 21. Aufl., 2003
Hauck/Noftz,SGBVII
Hofmann, Haftpflichtrecht für die Praxis, 1989 $
Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 37. Aufl., 2003 I
Kasseler Kommentar, Sozialversicherungsrecht, Bd. 2, Stand 2003
Kater/Leube, Gesetzliche Unfallversicherung, SGB VII, 1997
Lange, Schadensersatz, 1979
Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Allgemeiner Teil, 14. Aufl., 1987
Lauterbach, Unfallversicherung, 4. Aufl., 2003
von Maydell-Schellhorn, Gemeinschaftskommentar zum Sozialgesetzbuch X,

1984
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 4. Aufl., 2003

(§§ 241ff.), 3. Aufl. 1995 (§§ 433ff.)
Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl., 2003
Pardey, Berechnung von Personenschäden, 2. Aufl. 2001
Prölss-Martin, Versicherungsvertragsgesetz, 26. Aufl., 1998
Schloen-Steinfeltz, Regulierung von Personenschäden, 1978
Schneider-Schlund-Haas, Kapitalisierungs- und Verrentungstabellen, 2. Aufl.,

1992
Schulz-Borck/Hofmann, Schadensersatz bei Ausfall von Hausfrauen und

Müttern im Haushalt, 6. Aufl., 2000
Slizyk, Becksche Schmerzensgeldtabelle, 7. Aufl., 2002
Stauffer-Schätzle, Barwerttafeln, 3. Aufl., 1970
Stiefel-Hofmann, Kraftfahrversicherung, 17. Aufl., 2000
Veröffentlichungen der auf verschiedenen Deutschen Verkehrsgerichtstagen

in Goslar gehaltenen Referate, herausgegeben von der Akademie für Ver-
kehrswissenschaft, Hamburg

Wussow, Unfallhaftpflichtrecht, 15. Aufl., 2002



I. Einleitung

Die durch die Körperverletzung einer Person verursachte Beeinträchtigung 1
der Gesundheit, der körperlichen oder seelischen Integrität als solche ist ein
immaterieller Schaden. In der Regel ist sie oder der Tod eines Menschen auch
die Quelle für einen — materiellen — Vermögensschaden in Gestalt von Auf-
wendungen, die erforderlich werden, um die Gesundheit wieder herzustellen
oder die Unfallfolge zu mildern, vermehrten körperlichen Bedürfnissen,
Ausfall oder Verminderung des Erwerbseinkommens, Verlust eines Unter-
haltsrechts, Entstehen von Beerdigungskosten. Als Personenschaden wird all-
gemein die durch die Körperverletzung entstandene Einbuße an den erwähn-
ten Lebensgütern,1 aber auch der daraus resultierende Vermögensschaden
bezeichnet.

1. Anspruchsgrundlagen

In Betracht kommen vor allem unerlaubte Handlung (§§ 823 ff. BGB), Ge- 2
fährdungshaftung (§§7ff. StVG, §§ 1 ff. HPflG, §§33ff. LuftVG) und der
akzessorische Direktanspruch gegen den Krafthaftpflichtversicherer (§3
Ziff. 1 PflVG).

2. Kausalität (Zurechnungszusammenhang)

Zwischen dem Verhalten des Schädigers und der Körperverletzung (haftungs- 3
begründende Kausalität),2 sowie dem Schaden (haßungsausfüllende Kausali-
tät) muss ein Kausalzusammenhang, nach neuerer Terminologie ein Zurech-
nungszusammenhang bestehen.

a) Adäquanz

Nach der für das Zivilrecht maßgeblichen Adäquanztheorie sind nur solche 4
logischen Ursachen (conditio sine qua non — Äquivalenztheorie) zu berück-
sichtigen, die bei einer objektiven nachträglichen Prognose im Allgemeinen
und nicht nur unter besonders eigenartigen, unwahrscheinlichen und nach

1 Vgl. Larenz, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 29 II e.
2 BGHZ57, 25; BGHZ58, 162; Larenz, Schuldrecht Allgemeiner Teil, §27 III a;

Palandt, BGB,Vorbemerkung 5 Aa vor § 249.
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dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umstän-
den geeignet waren, einen Erfolg dieser Art herbeizuführen.3 Mit Hilfe der
Adäquanz sollen solche Kausalverläufe „herausgefiltert" werden, die dem
Verursacher billigerweise nicht mehr zugerechnet werden können. Zwischen
der Gefährdungs- und Verschuldenshaftung ist insoweit zu differenzieren.
Bei der Gefährdungshaftung kommt es darauf an, ob es sich bei dem Schaden
um eine spezifische Auswirkung der Gefahren handelt, vor der der Verkehr
geschützt werden soll.4

b) Zurechnungs- oder Rechtswidrigkeitszusammenhang

Die auf Wahrscheinlichkeitskriterien beruhende Adäquanz wird ergänzt
und eingeschränkt durch die zusätzliche wertende Beurteilung, ob die Scha-
denfolge dem Verursacher noch zugerechnet werden kann.5

Zwischen dem haftungsbegründenden Ereignis und dem Schaden muss
ein Rechtswidrigkeitszusammenhang bestehen, d.h. der geltend gemachte
Schaden muss seiner Entstehungsweise und Art nach unter den Schutzzweck
der verletzten Norm fallen.6 Dieses Abgrenzungskriterium hat vor allem Be-
deutung für die haftungsbegründende, weniger für die haftungsausfüllende
Kausalität.7

Am Rechtswidrigkeitszusammenhang fehlt es, wenn die Körperverlet-
zung bzw. der Unfall auch bei ordnungsgemäßem Verhalten eingetreten wä-
re. Z. B. überhöhte Geschwindigkeit im Straßenverkehr: Hätte sich der Zu-
sammenstoß auch bei Einhaltung einer angemessenen Geschwindigkeit und
Anwendung der üblichen Sorgfalt ereignet, fehlt es an einem rechtlichen Ur-
sachenzusammenhang zwischen dem Verkehrsverstoß überhöhte Geschwin-
digkeit und dem nachfolgenden Unfall.8 Die Überlegung, dass der Schnell-
fahrer bei langsamerer Geschwindigkeit später an die Unfallstelle gekommen

demgegenüber keinen Zurechnungszusammenhang.9 Voraussetzung ist im-
mer, dass bei dem Unfall Gefahren mitgewirkt haben, zu deren Vermeidung
die verletzte Verkehrsvorschrift erlassen wurde.10

Bei Verletzung von Verkehrsvorschriften kommt es im Übrigen darauf
an, ob die betreffende Vorschrift dem Schutz auch des Geschädigten diente.
Beispiel: Bei einem Kreuzungszusammenstoß kann der Wartepflichtige eine

3 BGHZ 7, 204; 57,141; BGH NJW 76,1143; VersR 78,1163.
4 BGH VersR 81,676 = NJW 81,939
5 BGHZ 3, 261; BGH NJW 55,1876; VersR 72, 560 Palandt, BGB, Vorbemerkung 5

Ac vor § 249 m.w. H; BGH VersR 82, 296 = NJW 82, 572.
6 BGHZ 27, 140; 35, 315; 57, 142; Larenz, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 27III b) 2.

m.w. H.
7 Larenz, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 27III b) 2.
8 BGH VersR 63,165.
9 BGH VersR 77, 524.
10 BGH VersR 77, 524.
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(Mit-)Haftung des Vorfahrtsberechtigten nicht damit begründen, dass dieser
das Rechtsfahrgebot verletzt hat; denn das Rechtsfahrgebot dient nur dem
Schutz der Verkehrsteilnehmer, die sich in Gegenrichtung auf derselben
Fahrbahn bewegen, nicht dem Schutz kreuzender Verkehrsteilnehmer,11

c) Allgemeines Lebensrisiko

Nicht zu ersetzen sind Schadenfolgen, die nur eine Verwirklichung des all- 9
gemeinen Lebensrisikos sind oder in einem nur zufälligen, äußeren Zusam-
menhang mit der vom Schädiger geschaffenen Gefahrenlage stehen. Bei-
spiele: Verkehrsunfall auf der Fahrt des Verletzten ins Krankenhaus mit
Privatwagen — anders bei Transport mit Blaulicht;12 Entdeckung einer zur
vorzeitigen Pensionierung führenden Krankheit bei der Behandlung von
Unfallverletzungen;13 Verursachung weiterer Schäden bei der Unfallopera-
tion wegen eines Eingriffs, der nicht aufgrund der Unfallverletzungen er-
folgt.14

d) Mitverursachung durch Verletzten

Wird der Schaden durch eine Handlung des Verletzten mitverursacht, bleibt 10
er gleichwohl dem Schädiger (Erstverursacher) zuzurechnen, wenn der Ursa-
chenbeitrag des Geschädigten durch das haftungsbegründende Ereignis her-
ausgefordert wurde und keine ungewöhnliche Reaktion bildet. Der Kausal-
zusammenhang ist daher zu bejahen bei: Schäden bei der Verfolgung, wenn
der Verfolger sich zum Eingreifen herausgefordert fühlen durfte und der Ver-
folgte in vorwerfbarer Weise zu der selbstgefährdenden Reaktion herausge-
fordert hat;15 bei Hilfeleistungen nach einem schuldhaft verursachten Ver-
kehrsunfall, wenn die Hilfeleistung mit einem gesteigerten Risiko verbunden
war;16 Organ- oder Hautspende zugunsten eines Unfallverletzten;17 strafba-
ren Handlungen des Verletzten, die auf einer unfallbedingten Hirnverlet-
zung beruhen.18 Kein Kausalzusammenhang besteht dagegen, wenn der Ge-
schädigte die vom Schädiger geschaffene Gefahrenlage lediglich zu eigenem

11 BGH VersR 77, 524; a. A. für den Rechtsabbieger OLG Celle VersR 81, 80.
12 Larenz, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 27III b) 3.
13 BGH NJW 68, 2287.
14 BGHZ 25, 86 mit Anm. Larenz in NJW 58, 627.
15 BGHZ 63, 189; BGH VersR 71, 962; VersR 75, 154 = NJW 75, 168; VersR 76, 540

= NJW 76, 568; vgl. auch VersR 81,161 = NJW 81, 750; VersR 91, HL
16 OLG Köln VersR 91, 1387; OLG Düsseldorf NZV 95, 280: auch wenn Lebensge-

fahr für den Nothelfer besteht.
17 BGH VersR 87, 1040: Nierenspende der Mutter zugunsten ihres Kindes, dem auf-

grund Arztverschuldens die letzte Niere entfernt worden war. Die Freiwilligkeit dieser
Spende und ein ggf. auch langer Zeitraum zwischen Verletzung und Spende unterbricht
die Kausalkette nicht. Auch bei einer Rettungshandlung kommt es nicht darauf an, wie
lange die Überlebenszeit gedauert hat (OLG Schleswig NJW 87, 710).

18 BGH NJW 79,1684 = VersR 79, 739.
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Vorteil ausnutzt19 oder wenn der Geschädigte in „völlig abwegiger, unge-
bührlicher oder unsachgemäßer Weise" in den Kausalverlauf eingreift.20

e) Zweitschädiger

11 Hat ein „Zweitschädiger" den Schaden mitverursacht, muss ebenfalls mit
Hilfe wertender Beurteilung geprüft werden, ob die Schadenfolge billiger-
weise dem Erstschädiger noch zuzurechnen ist.21 Dies wird regelmäßig der
Fall sein, wenn der Erstschädiger den — sogar vorsätzlichen22 — Ursachenbei-
trag des Zweitschädigers pflichtwidrig nicht verhindert oder gar begünstigt
hat,23 wie z. B. in den Fällen, in denen der Erstschädiger eine Gefahrenquelle
geschaffen hat, aufgrund der der Zweitschädiger den Schaden unmittelbar
verursacht.24 Typisch ist der Mehrfachzusammenstoß im Straßenverkehr:
Hier haftet grundsätzlich der Erstschädiger für Schäden, die dadurch entste-
hen, dass weitere Verkehrsteilnehmer in die Unfallstelle fahren.25 Dieser Kau-
salzusammenhang wird aber unterbrochen, wenn die Gefahrenquelle ausrei-
chend abgesichert wurde und ein Dritter die getroffenen Vorkehrungen nicht
beachtet.26 Zurechenbar sind auch Schäden durch ärztliche Kunstfehler bei
der Behandlung einer Unfallverletzung,27 es sei denn, dass der Arzt gegen
jede ärztliche Erfahrung vorgeht.28

f) Psychische Überlagerung nachgewiesener Primärverletzungen

12 Auch psychisch bedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen sind grundsätzlich
dem Schädiger zuzurechnen und von ihm zu erstatten.29 Die Kausalität des Un-
falls für eine haftungsrechtlich relevante psychische Beeinträchtigung muss
allerdings bewiesen werden.30 Dies gilt auch dann, wenn sie auf einer psychi-
schen Anfälligkeit des Verletzten beruhen oder durch eine neurotische Fehlver-

den31 (vgl. im Übrigen hierzu Rdn. 221 ff.). Wie folgt ist zu differenzieren:

19 BGHVersR78,540 = NJW78,1005.
20 OLGHammVersR00,273.
21 BGHVersR78,1161.
22 BGH VersR 80, 87.
23 BGH VersR 78,1161 = NJW 79, 712.
24 Vgl. BGH VersR 77,430.
25 Z. B. BGH VersR 72,1072 = NJW 72,1804; VersR 79, 226.
26 BGH VersR 69, 895; Palandt, BGB, Vorbemerkung 5 B f. vor § 249.
27 BGHZ 3, 280; BGH VersR 68,773.
28 Palandt, BGB, Vorbemerkung 5 Bf. vor §249; OLG Hamm r+s 95, 340 - Rev.

nicht angen.: grober Behandlungsfehler.
29 St.Rspr, BGH NZV 00,121 = VersR 00, 372 m.w. H.
30 OLG Düsseldorf SP 01,412.
31 BGH VersR 96, 990 = NZV 96, 353 m.w. H.; BGH VersR 97, 752; NZV 98, 65 =

VersR 98, 201; NZV 98, 110 = VersR 98, 200; VersR 00, 372 = NZV 00, 121; OLG
Hamm NZV 02,171 u. 458; OLG Hamm NZV 98,413; OLG Braunschweig DAR 98,119
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Ist eine Primärverletzung nachgewiesen (§ 286 ZPO),32 ist Schadensersatz 13
auch für die dadurch bedingten seelisch/psychischen Folgeschäden zu leisten,
wenn bewiesen ist (§ 287 ZPO), dass diese Ausfälle ohne den Unfall nicht
aufgetreten wären. Dass hier eine besondere, abnorme Veranlagung des Ge-
schädigten mitursächlich war, schließt den Schadensersatz nicht aus. Der be-
rühmte „Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt" reicht. Der Schädiger
„kann nicht verlangen, so gestellt zu werden, als wenn der Verletzte gesund
gewesen wäre".33 Es genügt, dass die unfallbedingte Verletzung nur ein Faktor
in einem „Ursachenbündel" ist, das den Gesamtschaden herbeigeführt hat.34

Der BGH schränkt diese weitgehende Haftung des Schädigers nur unter 14
folgenden Voraussetzungen dem Grunde oder der Höhe nach ein:

Eine Ersatzpflicht entfällt, wenn die Primärverletzung nur eine „Bagatelle"
war, eine so geringfügige Verletzung, die einen Verletzten „nicht nachhaltig
beeindrucken" kann und eine im Alltagsleben typische Beeinträchtigung dar-
stellt.35 Weitere Voraussetzung ist, dass diese Bagatelle nicht gerade auf eine
spezielle Schadensanlage des Geschädigten getroffen ist36 und die psychische
Reaktion daher in einem groben Missverhältnis zum Anlass steht.37

Diese Einschränkung hat keine praktische Bedeutung. Denn der BGH 15
sieht schon eine leichte — nachgewiesene! — HWS-Verletzung mit 5-tägiger
Arbeitsunfähigkeit nicht mehr als Bagatelle an.38 Auch dies ist ein Ansatz-
punkt für die Kritik in der Literatur.39

Auch die weitere Ausnahme von der grundsätzlich bestehenden Haftung 16
des Schädigers kommt in der Schadenpraxis nur selten zum Zuge: Die Er-
satzpflicht entfällt auch dann, wenn sich aufgrund der Primärverletzung eine
sog. Begehrensneurose entwickelt hat, eine dem Schädiger nicht zurechenbare
Fehlreaktion, die im Wesentlichen auf einem neurotischen Streben nach Ver-
sorgung und Sicherheit ohne die Schwierigkeiten und Belastungen des Er-
werbslebens beruht.40 Die Beweislast dafür, dass es sich bei der unfallbeding-
ten Neurose um eine nicht ersatzpflichtige Begehrensneurose handelt, trifft
den Schädiger. Der BGH geht davon aus, dass es sich dabei um eine Aus-
nahme handelt, die nur durch den Psychiater beurteilt werden kann.41

= r+s 98, 327; OLG München r+s 97,115; OLG Köln VersR 96,1551; kritische Hinweise
bei Palandt, BGB, Vorbem. 70 a v. § 249 m.w. H. auf kritische Literatur.

32 S.Rdn.26.
33 BGH VersR 96,990 = NZV 96, 353; OLG Hamm NZV 02, 36 = SP 01, 342.
34 BGH NZV 99, 201 = r+s 99, 200.
35 BGH NZV 98, 65 = VersR 98, 201; NZV 98, 110 = VersR 98, 200; NZV 96, 353

= VersR 96,990.
36 OLG Hamm VersR 02,992; s. auch Fußn. 157.
37 BGH VersR 97, 752; NZV 96, 353 = VersR 96,990.
38 BGH NZV 98,65 = VersR 98, 201.
39 Palandt, BGB, Vorbem. 70 a v. § 249, m.w. H.
40 BGH VersR 96, 990 = NZV 96, 353 m.w.H.; VersR 98, 201; KG VersR 02, 172;

OLG Düsseldorf SP 01,412; OLG Stuttgart SP 01,198.
41 BGHNJWRR89,606.
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17 Sehr wichtig sind dagegen die Einschränkungen, die der BGH zur Höhe
macht. Beim Erwerbs- und den sonstigen materiellen Schäden ist zu prüfen,
ob aufgrund der psychischen Labilität des Verletzten der durch den Unfall
ausgelöste Schaden auch ohne diesen früher oder später eingetreten wäre.42

Dem Schädiger kommt insoweit die Beweiserleichterung des § 287 ZPO zu-
gute. Der BGH sieht dies nicht als Fall der überholenden Kausalität, son-
dern als Frage der Schadensbemessung an. Es kann daher ein prozentualer
Abschlag von der Schadenhöhe gemacht werden.43 Für das Schmerzensgeld
ist ohnehin anerkannt, dass bei Auswirkungen einer unfallunabhängigen,
besonderen Schadenanfälligkeit der Entschädigungsbetrag zu reduzieren
ist.44

g) Psychisch vermittelte Gesundheitsschäden

18 Auch ohne unmittelbare Einwirkung auf den Körper kann ein Unfall und
seine Folgen Gesundheitsschäden „psychisch vermitteln". Zum einen geht es
hier um die landläufig als „Schockschäden" bezeichneten Folgen des Todes
eines nahen Angehörigen45 oder des Miterlebens von schweren, lebensbe-
drohlichen Verletzungen von Angehörigen.46 Die Ersatzpflicht ist hier an
strenge Voraussetzungen geknüpft. Eine Haftung des Schädigers kommt nur
in Betracht, wenn die Beeinträchtigung Krankheitswert hat.47 Nachgewiesen
werden muss im Rahmen des § 286 ZPO, dass es nicht nur zu medizinisch
relevanten Störungen des körperlichen Wohlbefindens, sondern zu psycho-
pathologischen Ausfällen von einiger Dauer gekommen ist.48 Ist dieser Nach-
weis geführt, ist nicht nur der immaterielle Schaden (Schmerzensgeld),49

sondern auch der materielle Schaden zu ersetzen. Trauer, seelische Erschüt-
terungen, tiefe depressive Verstimmungen, die Verwandte oder unmittelbar
Beteiligte „erfahrungsgemäß" bei der Nachricht vom Tod eines Menschen er-

kommt, sind dem Schädiger nicht zurechenbar.50 Sie fallen unter das allge-
meine Lebensrisiko und werden nach der Entscheidung des Gesetzgebers
für eine enge Begrenzung des Ersatzes mittelbarer Schäden nicht zum
Schutzzweck der Norm gerechnet.

42 BGH NZV 96, 353 = VersR 96,990 m.w.H.
43 BGH NZV 98,65 = VersR 98, 201.
44 BGH VersR 97, 122; NZV 96, 353 = VersR 96, 990 m.w.H.; OLG Hamm N2V

02,458; NZV 98,413.
45 BGH VersR 89, 853.
46 BGH VersR 85,499.
47 BGH NZV 96, 353 = VersR 96,990 m.w. H.; VersR 98, 201 = NZV 98,65.
48 BGH VersR 89, 853.
49 Einzelheiten s. Rdn. 304.
50 Vgl. z.B. OLG Hamm VersR 02, 78; OLG Düsseldorf SP 01, 412; OLG Hamm

r+s 00, 502.
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Für die Praxis wichtiger ist die zunehmende Zahl der Fälle, in denen gesund- 19
heitliche Beeinträchtigungen durch die unmittelbare Beteiligung an einem
Kfz-Unfall psychisch vermittelt werden. Hier tendieren die Instanzgerichte
dazu, die BGH-Rechtsprechung zu den psychisch überlagerten Unfallfolgen51

heranzuziehen: Eine Ersatzpflicht kommt danach nur in Betracht, wenn ein
Ereignis von hinreichender Intensität und Schwere vorliegt, das einen ver-
ständlichen Anlass für die psychische Reaktion des Beteiligten darstellt.52 Ein
Ersatzanspruch ist auch dann möglich, wenn der Geschädigte an dem Unfall als
— nicht haftender — Schädiger beteiligt ist, weil er z. B. einen Fußgänger über-
fahren hat53 oder auch bei einem Beinahe-Zuammenstoß mit einem Kind.54

Den Herztod eines Autofahrers infolge der Zerstörung der Windschutzscheibe
durch einen hochgeschleuderten Stein hat der BGH noch dem Schädiger zuge-
rechnet.55 Dagegen wird der Zurechnungszusammenhang abgelehnt, wenn der
Geschädigte erst im Anschluss an den Unfall, z. B. aufgrund des Verhaltens des
Schädigers oder aber im Zusammenhang mit der polizeilichen Unfallauf-
nahme in einen Erregungszustand geraten ist.56 Die Ersatzpflicht wird nicht
dadurch ausgeschlossen, dass eine besondere konstitutionelle Schwäche des
Verletzten sich ausgewirkt hat.57 Insoweit kann auf die Ausführungen unter
Rdn. 12 verwiesen werden. Zu prüfen ist dann jeweils allerdings, ob wegen die-
ser Veranlagung des Geschädigten ein vergleichbarer Anlass in absehbarer
Zeit zu denselben gesundheitlichen Folgen geführt hätte.

Diese Gesundheitsschädigung muss voll bewiesen werden (§ 286 ZPO). 20

h) Hypothetische Schadenursachen (überholende Kausalität)

Wie folgt ist zu differenzieren:
Einmal kommen Ursachen in Betracht, die schon vor dem Unfall gesetzt 21

worden waren, aber erst nach dem Unfall wirksam werden. Typischer Fall ist
die Vorerkrankung eines Verletzten oder Getöteten, die auch ohne den Unfall
zu einer vorzeitigen Aufgabe seiner Berufstätigkeit oder ärztlicher Behand-
lung geführt hätte. Hier ist der durch den Unfall verursachte Schaden nur bis
zu dem Zeitpunkt zu ersetzen, in dem die hypothetische Ursache wirksam
wird.58 Der Schädiger muss die ihn entlastende Reserveursache beweisen,
wobei ihm die Beweiserleichterung des § 287 ZPO zugute kommt.59

51 S. Rdn. 12 ff.
52 Vgl. z. B. OLG Nürnberg VersR 99, 1117; OLG Hamm NZV 01, 468; NZV 02, 36;

OLG Nürnberg ZfS 02, 524; OLG Hamm NZV 02,457.
53 BGH VersR 86, 240; ebenso OLG Hamm NZV 98,413.
54 OLG Düsseldorf VersR 92,1233.
55 BGH VersR 74,1030.
56 BGH VersR 89,923.
57 Vgl. z.B. VersR 74, 1030: Herztod des Fahrers als Folge der Aufregung über die

Beschädigung einer Windschutzscheibe.
58 BGH VersR 67, 285.
59 Vgl. BGH VersR 58, 788; VersR 72, 834.



22 Zum anderen kommen Ursachen in Betracht, die erst nach dem Unfall
sich ereignen und eine selbständige Kausalkette in Lauf setzen, die auch
ohne den Unfall den Schaden verursacht haben würde. Typischer Fall ist der,
in dem der Geschädigte einen Zweitunfall erleidet, der ebenfalls allein für
sich zur Aufgabe der Berufstätigkeit gezwungen hätte. Existiert kein ver-
antwortlicher Schädiger für den Zweitunfall, scheidet eine Ersatzpflicht des
Erstschädigers aus.60 Anders, wenn die Zweitursache von einem Dritten ver-
antwortlich gesetzt wurde und mithin ohne den Erstunfall gegen den Zweit-
schädiger ein Ersatzanspruch bestünde: hier kann sich der Verursacher des
Erstunfalls nicht auf überholende Kausalität berufen.61

3. Höhe des Vermögensschadens

23 Vermögensschaden ist jede in Geld bewertbare Einbuße am Vermögen des
Geschädigten. Ausgangspunkt für die Berechnung ist nach wie vor die alte
Differenzhypothese: Der Schaden berechnet sich aus einem Vergleich zweier
Vermögenslagen, nämlich der aufgrund des Unfalles eingetretenen tatsächli-
chen und derjenigen, die ohne den Unfall bestünde (hypothetische, gedachte
Entwicklung).62

24 Das Ergebnis dieser Differenzhypothese muss aber bei bestimmten Fall-
gruppen durch normative Wertentscheidungen korrigiert werden (norma-
tiver Schaden). Anerkannt wird ein normativer Schaden insbesondere in den
Fällen, in denen rein rechnerisch wegen Gehaltsfortzahlung kein Erwerbs-
schaden entsteht,63 oder bei Verletzung eines Haushaltsführenden ohne Ein-
schaltung einer Ersatzkraft.64

Ähnliches gilt, wenn der Schaden durch überpflichtmäßige Anstrengung
oder durch Maßnahmen der Schadenvorsorge vermindert oder ausgeschlos-

Schaden gewertet, so bei erforderlichen Stärkungsmitteln66 oder der Beein-
trächtigung bzw. dem Wegfall der Haushaltsführung, soweit keine Ersatz-
kraft eingestellt wird.67 Im Übrigen darf der Begriff des normativen Scha-
dens jedoch nicht überstrapaziert werden. Zur Vermeidung einer „uferlosen
Ausdehnung" des Schadensersatzes ist hier Zurückhaltung geboten.68

60 BGH VersR 53, 244; VersR 65,491.
61 BGH VersR 58, 266; NJW 58, 705; NJW 67, 551; Larenz, Schuldrecht Allgemeiner

Teil §301.
62 St. Rspr.; zuletzt BGH VersR 80, 378 = NJW 80, 775; Larenz, VersR 63,1.
63 Vgl. Rein. 105 ff.
64 Rdn. 180 ff.
65 Die Grenze zur Vorteilsausgleichung — vgl. Rdn. 34 — ist schwimmend.
66 Rdn. 265.
67 Rdn. 188 ff., 366 ff.
68 BGH VersR 80, 378 = NJW 80,775; VersR 77,665.
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4. Schadenarten

Man unterscheidet generell zwischen: Vermehrten Bedürfnissen (§ 843 Abs. 1 25
BGB), Heilbehandlungskosten, Erwerbsschaden (§§252, 842 BGB), Schmer-
zensgeld (§ 253 Abs. 2 BGB), Beerdigungskosten (§ 844 Abs. 1 BGB), Unter-
haltsschaden (§ 844 Abs. 2 BGB) und entgangenen Diensten (§ 845 BGB).

Die Differenzierung zwischen den einzelnen Schadenarten hat insbeson-
dere Bedeutung für die Legalzession,69 u. U. für die Verjährung und für das
Erfordernis der Bestimmtheit eines Klageantrags.

5. Beweislast, Beweiserleichterungen

Der Nachweis der haftungsbegründenden Kausalität (beim Personenscha- 26
den: Kausalität der rechtswidrigen Handlung oder des Gefährdungshaftungs-
tatbestandes für eine Körperverletzung) unterliegt der strengen Beweisfüh-
rung nach § 286 ZPO.70 Danach muss zwar nicht „an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit" aber doch ein „für das praktische Leben brauchbarer
Grad von Gewissheit bestehen, der Zweifeln Schweigen gebietet".71 Der Ge-
schädigte kann sich allerdings ggf. auf die Beweiserleichterung des Anscheins-
beweises berufen.72 Steht ein Sachverhalt fest, der nach der Lebenserfahrung
auf einen typischen Geschehensablauf hinweist, so ist dieser prima facie be-
wiesen. Insbesondere im Verkehrshaftpflichtrecht kommt dem Anscheins-
beweis große praktische Bedeutung zu.73 Verstößt der Geschädigte gegen ein
Schutzgesetz, das typischen Gefährdungsmöglichkeiten entgegenwirken will,
und tritt ein typischer Schaden ein, den das Schutzgesetz gerade verhindern
will, spricht der Prima-facie-Beweis für die Kausalität des Verstoßes.74

Der Schädiger kann den Anscheinsbeweis erschüttern, wenn er seinerseits 27
Tatsachen nachweist, nach denen die Möglichkeit eines anderen Gesche-
hensablaufs „ernsthaft" in Betracht kommt.75 Der Geschädigte muss dann
den vollen Beweis für den von ihm behaupteten Verlauf führen.76

6 9 K o n g r u e n z in de r Regel abhängig von der Schadenar t — vgl. R d n . 599.
70 BGHVersR83,985.
71 St. Rspr., z.B. BGH NZV 03, 167 m.w.H. („HWS-Urteil"); Thomas-Putzo, ZPO

§ 286 Rdn. 2.
72 BGH VersR 83,985.
73 Hentschel, Straßenverkehrsrecht, §7 StVG Rdn. 48 ff.; Küppersbusch, Veröffentli-

chungen 14.Verkehrsgerichtstag 76, S. 194 ff. mit Fallbeispielen; Greger VersR 80, 1091.
Häufiger Fall: Beim Abkommen eines Kfz von der Fahrbahn besteht ein Anscheins-
beweis für einen Fahrfehler (BGH VersR 84,44).

74 BGH VersR 84,40 = NJW 84,432 m.w. H.
75 BGH VersR 78,945 = NJW 78, 2032; VersR 84,44.
76 BGHZ24,303,313.
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28 Für die haftungsausfüllende Kausalität und die Schadenhöhe bestehen die
Beweiserleichterungen der §§252 BGB, 287 ZPO.77 Die Kausalität des Un-
falls für die Körperverletzung unterliegt der genauen Beweisführung gem.
§ 286 ZPO. Steht die unfallbedingte Körperverletzung fest, genügt für den
Umfang der Verletzung und den Dauerschaden die erleichterte Beweisfüh-
rung gem. § 287 ZPO.78 Der Tatrichter muss sich im Rahmen des § 287 ZPO
— erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme von Sachverständigen — zwar
ebenfalls eine Überzeugung bilden. Zur Bejahung von Unfallfolgen genügt
jedoch eine höhere oder deutlich höhere, jedenfalls überwiegende Wahr-
scheinlichkeit.79

29 Zur Abwehr eines Schadensersatzanspruchs muss der Schädiger beweisen,
dass seine Handlung nicht widerrechtlich war oder ein Schuldausschlie-
ßungsgrund vorliegt. Ihn trifft außerdem die Beweislast für die Existenz an-
rechenbarer Vorteile, einen Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht und
hypothetische Schadenursachen. Allerdings muss der Geschädigte, wenn es
sich um seinen Vermögensbereich handelt, Aufklärung über Einzelheiten ge-
ben. Fakten, die in der Sphäre des Geschädigten liegen und die nur dieser
kennen kann, muss der Geschädigte darlegen und beweisen. Dem Schädiger
steht meist auch das Beweismittel des Antrags auf Parteivernehmung zu.80

30 Für die richterliche Überzeugungsbildung im Rahmen des § 286 ZPO ist
ein „für das praktische Leben brauchbarer Grad von persönlicher Gewiss-
heit" erforderlich und ausreichend; mathematische Sicherheit braucht nicht
vorzuliegen,81 es müssen aber vernünftige Zweifel ausgeschlossen sein.82 Da-
raus folgt, dass der Strengbeweis des § 286 ZPO nicht geführt ist, wenn ver-
nünftige, sachliche Zweifel nicht ausgeräumt sind.

6. Schadenminderungspflicht

31 Nach § 254 Abs. 2 BGB ist der Geschädigte verpflichtet, im Rahmen von
Treu und Glauben alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, die zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens erforderlich sind.

32 So muss der Verletzte eine notwendige ärztliche Hilfe in Anspruch neh-
men, soweit sie gefahrlos und Erfolg versprechend ist.83 Nach Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit ist der Verletzte im Rahmen des Zumutbaren ver-

77 Vgl. z.B. Rdn.46ff.; zur Beweisführung nach §287 ZPO vgl. BGH VersR 78, 281,
283; VersR 83,985; VersR 93, 55; VersR 95,422.

78 Vgl. z. B. OLG Hamm NZV 94,189 = NJW-RR 94, 481 = DAR 94,155 für die Fol-
gen eines HWS-Schleudertraumas.

79 BGH VersR 95, 422; NZV 03, 167 m.w.H.; OLG Hamm SP 00, 412; OLG Karls-
ruhe NZV 01, 511 = r+s 02,112 - Rev. nicht angen. -.

80 BGH VersR 79, 323, 325.
81 BGH VersR 78,146.
82 BGH NZV 03,167 m.w. H.; Thomas-Putzo, ZPO § 286 Rdn. 2.
83 BGH VersR 61,1125 - vgl. im Übrigen Rdn. 250.
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pflichtet, die ihm verbliebene Arbeitskraft zur Abwendung oder Minderung
des Erwerbsschadens einzusetzen, ggf. einen Berufswechsel vorzunehmen
oder sich einer Umschulung zu unterziehen.84 Im Todesfall ist die Witwe un-
ter Umständen gehalten, zur Entlastung des Schädigers eine Erwerbstätigkeit
aufzunehmen oder fortzusetzen.85

Aufwendungen, die der Geschädigte tatsächlich zur Schadenminderung 33
erbringt und die er für erforderlich halten durfte, sind als adäquat verursach-
ter Folgeschaden zu ersetzen, und zwar auch dann, wenn diese Maßnahmen
ohne Verschulden des Geschädigten erfolglos geblieben sind.86

7. Vorteilsausgleich

Hat das Schadenereignis neben dem Vermögensschaden auch finanzielle Vor- 34
teile gebracht, kommt unter folgenden Voraussetzungen eine Anrechnung
auf den Schaden in Betracht:87

Das Schadenereignis muss den Vorteil adäquat verursacht haben;88 ein 35
mittelbarer Ursachenzusammenhang genügt.89 Dabei ist darauf zu achten,
dass zwischen dem schädigenden und dem vorteilverursachenden Ereignis
Identität besteht.90 Vor allem aber muss die Anrechnung des Vorteils für den
Geschädigten zumutbar sein,91 sie muss dem Zweck des Schadensersatz-
rechts entsprechen und darf den Schädiger nicht unbillig entlasten.92

Unterschieden werden können folgende Fallgruppen von Vorteilen, die
unterschiedliche Berücksichtigung finden:

a) Leistungen aufgrund individueller oder kollektiver Schadenvorsorge

In der Regel erfolgt keine Anrechnung, soweit nicht ohnehin aufgrund gesetz- 36
licher Bestimmungen (§§ 116 SGBX, 67 VVG etc.) oder vertraglicher Ver-
einbarungen ein Übergang des Schadensersatzanspruchs auf den Vorsorge-
träger bestimmt ist.93

84 Vgl.Rdn.lO5ff.
85 Vgl.Rdn.354ff.
86 BGH NJW 59,933.
87 Zur Beweislast vgl. BGH VersR 79, 323 = NJW 79, 760.
88 BGHZ8, 326; 49, 56, 62; kritisch zu dieser Voraussetzung BGH VersR 79, 323 =

NJW 79, 760.
89 BGHZ 8, 329.
90 BGH VersR 76,471 = NJW 76, 747.
91 BGHZ 10,108.
92 BGHZ 8, 329; 10, 108; 30, 29, 33; 49, 62; 54, 269; BGH VersR 53, 320; VersR 65,

521; VersR 78, 249 = NJW 78, 537; VersR 80,455 = NJW 80,1787; VersR 79, 323 = NJW
79, 760.

93 Beispiel für Nichtanrechnung trotz Fehlen der Legalzession: kostenlose Behand-
lung eines englischen Soldaten in einem Armee-Krankenhaus — BGH NZV 89, 105 =

VersR 89, 54; OLG Celle NZV 89,187.



1^ 1. Einleitung

In Betracht kommen hier Leistungen
— eines Sozialversicherungsträgers (Legalzession nach § 116 SGBX),
— eines privaten Versicherungsunternehmens (§67 WG für die Schadenver-

sicherung),
— des Staats als Dienstherrn (§ 87 a BBG u. Ä.),
— des Arbeitgebers (§ 6 EFZG oder Arbeitsvertrag),
— einer Pensions- oder Versorgungskasse.

b) Sonstige Leistungen Dritter

37 Gesetzliche Unterhaltsleistungen sind nach § 843 Abs. 4 BGB, der einen all-
gemeinen Rechtsgrundsatz beinhaltet, nicht anzurechnen. Auch für frei-
gebige Leistungen Dritter findet ein Vorteilsausgleich grundsätzlich nicht
statt.94 Beispiele: Materielle und persönliche Unterhaltsleistungen von Ver-
wandten,95 Leistungen des Arbeitgebers aus rein sozialen Erwägungen,96 Er-
trag einer Sammlung für den Geschädigten,97 Arbeitsleistungen von Fami-
lienangehörigen oder Mitgesellschaftern, die unentgeltlich für den arbeits-
unfähigen Betriebsinhaber einspringen,98 etc.

c) Ersparte Aufwendungen

38 In der Regel ist ein Vorteilsausgleich zugunsten des Schädigers vorzuneh-
men,99 insbesondere bei ersparten
— Steuern,100

— Unterhaltsleistungen,101

— Werbungskosten eines Arbeitnehmers,102

— Verpflegungskosten während eines stationären Aufenthalts,103

— Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung des Dienstpflichtigen bei § 845,104

— normale Kleidung bei der Verwendung von Trauerkleidern.105

d) Stamm und Erträgnisse einer Erbschaft

39 Eine Anrechnung erfolgt insoweit, als Stamm und/oder Erträgnisse auch
schon vor dem Tod des Erblassers zum Unterhalt mitverwendet wurden.106

94 Larenzy Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 30II b.
95 BGH VersR 73, 85 - soweit nicht ohnehin § 843 Abs. 4 BGB Anwendung findet.
96 Siehe Rdn. 107.
97 RGJW35,369.
98 BGHNJW70,95.
99 Larenzy Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 30 II a.
100 Rdn. 126 ff.
101 Rdn. 385 f., 404 ff.
102 Rdn. 76, 332.
103 Rdn. 240 ff.
104 Rdn. 460.
105 Rdn. 454.
106 Rdn. 426 ff.



II. Erwerbsschaden

Der nach §§ 249 ff., 842, 843 BGB (entsprechende Bestimmungen in den Ge- 40
setzen über die Gefährdungshaftung) zu ersetzende Erwerbsschaden um-
fasst nicht nur den Verlust des Einkommens, sondern alle wirtschaftlichen
Beeinträchtigungen, die der Geschädigte erleidet, weil er seine Arbeitskraft
verletzungsbedingt nicht verwerten kann. Nachteil in dem hier maßgeb-
lichen haftungsrechtlichen Sinn ist nur der Vermögensschaden, nicht der
Wegfall der Arbeitskraft oder ihre Beeinträchtigung (prozentuale abstrakte
Erwerbsminderung) als solche.1 Es kommt nicht darauf an, ob der Geschä-
digte einen Rechtsanspruch auf das Einkommen gehabt hätte, die Aussicht
hierfür (§ 252 S. 2 BGB) genügt.2

1. Ersatzpflichtige Erwerbsschäden

Zu ersetzen ist der Verlust von Erwerbseinkommen jeglicher Art und von 41
Vermögensvorteilen, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Ar-
beitskraft stehen, sowie alle wirtschaftlichen Nachteile, die durch den Aus-
fall der Arbeitskraft verursacht werden.

a) Voller Ersatz:

— Arbeitslohn oder Gehalt eines unselbständigen Erwerbstätigen einschließ- 42
lieh Urlaubsentgelt und Sonderzahlungen wie Gratifikationen,3 Über-
stundenvergütung, Treueprämie,4 Bergmannsprämie,5 Schichtarbeiter- u.
Erschwerniszulage;6 Sachbezüge, vermögenswirksame Leistungen, Konto-
führungsgebühren und Fahrtgeld,7 unfallbedingt weggefallene Mitarbeiter-
rabatte;8 etc.;

1 St. Rspr.; BGH VersR 70, 766; VersR 84, 639; VersR 92, 973 = NJW-RR 92, 852;
NVZ 93, 428 = VersR 93,428; VersR 95, 422 = NZV 95,183.

2 BGH VersR 86, 596 = NJW 86,1486.
3 Wird die Gratifikation trotz Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers gezahlt, kommt

ein Regress des Arbeitgebers hinsichtlich des auf die Zeit der Arbeitsunfähigkeit entfal-
lenden Anteils in Betracht - vgl. Rdn. 112.

4 Problematischer Nachweis.
5 Zahlung pro Schicht, also nicht während des Urlaubs!
6 OLG Hamm ZfS 96, 211.
7 OLG Hamm SP 99, 340.
8 OLG Braunschweig SP 01, 91 im Grundsatz; im konkreten Fall wurden die Rabatte

allerdings vom Arbeitgeber nach unfallbedingter Aufgabe der Erwerbstätigkeit des Ver-
letzten weiter gezahlt (vgl. Rdn. 87).
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•7 Arbeitslosengeld und -hilfe (Wegfall bei Zahlung von Krankengeld);9

— Nebeneinkünfte (Nachweis? Schwarzarbeit?10), Trinkgelder (Nachweis?),11 I
Fahrtgeld;12 f

— Gewinn eines Selbständigen,13 Gewinnbeteiligung eines Gesellschafters;14

— Unentgeltliche Tätigkeit im Familienbetrieb: Die Höhe des Schadensersat-
zes bestimmt sich nach dem Lohn, der bei gleicher Tätigkeit üblicherweise
an einen Arbeitnehmer gezahlt worden wäre.15

— Lehrlingsvergütung, Schaden wegen verspäteten Eintritts ins Erwerbs-
leben, höhere Ausbildungskosten;16

— Vereitelte Arbeitsleistung bei der Haushaltsführung i.w.S. (Reparaturarbei-
ten im Haus, wie Malern und Tapezieren etc.) und bei der notwendigen
Pflege des Gartens.17

Grundsätzlich handelt es sich hier um einen ersatzpflichtigen Schaden,
und zwar, soweit es sich um einen Beitrag zum Familienunterhalt handelt,
um einen Erwerbsschaden, soweit es um die Deckung eigener Bedürfnisse
des Verletzten geht, um eine Vermehrung der Bedürfnisse.18 Allerdings be-
stehen strenge Beweisanforderungen, um „uferlose Schadenkonstruktio-
nen" abzuwehren.19 Zu ersetzen sind die Kosten, die bei Einschaltung Drit-
ter tatsächlich anfallen.20 Eventuell können auch fiktiv die erforderlichen
Kosten einer Hilfskraft berücksichtigt werden.21 M. E. ist die Einschaltung
von Handwerkern u. Ä. zumindest ein, im Rahmen der Beweisführung
notwendiges Indiz dafür, dass die Arbeiten ohne den Unfall auch tatsäch-
lich durchgeführt worden wären.

9 BGH VersR 84, 639, ebenso OLG Köln VersR 00, 869 für den Wegfall bei einer
Untersuchungshaft. Einzelheiten s. Rdn. 165 ff.

10 Vgl. Rdn. 44.
11 Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 51 EStG.
12 Gegenrechnung mit eingesparten Fahrtkosten.

15 OLG München NJW-RR 93, 1179; vgl. auch BGH VersR 84, 353 zu § 844 Abs. 2
BGB: Maßgeblich ist das dem Beitrag zum Geschäftsgewinn und der Arbeitsleistung ent-
sprechende „wirkliche Arbeitseinkommen"

16 Vgl. Rdn. 169 ff.
17 LG Duisburg SP 00, 307. Das LG differenziert allerdings sehr instruktiv zwischen

den notwendigen Pflegearbeiten und den dem Hobbybereich zuzuordnenden Tätigkei-
ten: Ein „optisch nicht idealer Zustand" des Gartens ist kein materieller Schaden.

18 BGH NZV 89, 387 = DAR 89, 341 = VersR 89, 857; OLG Hamm NZV 89, 72 =
VersR 89,152; OLG München ZfS 86,9 = DAR 85, 354.

19 BGH NZV 89, 387 = DAR 89, 341 = VersR 89, 857: Wäre der Verletzte - von sei-
nen Fähigkeiten und von seiner Zeit her - überhaupt in der Lage gewesen, die Arbeiten
durchzuführen? Hätte er sie tatsächlich durchgeführt? Ist er trotz seiner Unfallverlet-
zung noch in der Lage, sie zumindest teilweise durchzuführen? Unsicherheiten gehen
insoweit zu Lasten des Geschädigten.

20 OLG Hamm NZV 89, 72 = VersR 89,152; OLG Köln VersR 91,111; offenbar auch
BGH NZV 89, 387 = VersR 89, 857; OLG Zweibrücken NZV 95, 315 = r+s 95, 300, -
Rev. nicht angen.

21 So offenbar BGH NZV 89, 387 = VersR 89, 857.
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Auch die Pflege des Gartens zählt zur Haushaltsführung im weiteren Sinn
und bei ihrer Beeinträchtigung kommt ein Schadensersatzanspruch in Be-
tracht. Man wird hier jedoch genau differenzieren müssen: Soweit die Gar-
tenarbeit dem Hobby-Bereich zuzuordnen ist, fällt ihre Beeinträchtigung
in den Bereich des immateriellen Schadens, der mit dem Schmerzensgeld
abgegolten wird. Anders verhält es sich wohl bei notwendigen Instandhal-
tungsarbeiten, wie z. B. nicht so häufiges Rasenmähen, Baumpflege, Laub-
beseitigung u. Ä.22

— Ausfall von Eigenleistungen beim Hausbau. Auch hier besteht grundsätzlich
Ersatzpflicht, aber ebenfalls strenge Beweisanforderungen (wie bei der ver-
eitelten Arbeitsleistung im Haus).23 Wird das Bauvorhaben tatsächlich nicht
durchgeführt (Nachweis der Unfallbedingtheit?), ist der Wertzuwachs des
Gebäudes zu ersetzen, der durch die Eigenleistung verursacht worden wä-
re.24 Wird das Haus gleichwohl gebaut, sind die zusätzlichen Baukosten
und ggf. auch insoweit entstehende höhere Zinsbelastungen zu erstatten.25

— Versicherungsrechtliche Nachteiley z.B. Prämienerhöhungen aufgrund von
Unfallverletzungen in der Lebensversicherung26 und Risikozuschläge z. B.
in der privaten Kranken-Tagegeldversicherung27 oder der Berufsunfähig-
keitsversicherung;28 Verlust der Beitragsrückerstattung in der Krankenver-
sicherung.29

— Rentenminderung (unfallbedingte Schmälerung des Altersruhegeldes) oder
Wegfall einer Altersversorung aus einer unfallbedingt nicht ausgeübten Er-
werbstätigkeit kommt wegen der Legalzession des Anspruchs auf Zahlung
von Rentenversicherungsbeträgen nach § 119 SGB X30 praktisch nicht in
Betracht. Ausnahmsweise besteht ein Anspruch unter folgenden Vorausset-
zungen:
— in Schadensfällen vor dem 1.7. 1983, wenn ein Anspruch auf Erstattung

von Rentenversicherungsbeiträgen nicht bestand oder nicht geltend ge-
macht wurde31 oder

22 Vgl. hierzu die sehr instruktive Entscheidung des LG Duisburg SP 00, 307: Die In-
kaufnahme eines „optisch nicht idealen Zustandes" des Gartens über einen gewissen
Zeitraum ist eindeutig kein materieller Schaden.

23 OLG München NZV 90, 117; OLG Saarbrücken NZV 95, 315; OLG Hamm
NZV 95, 480: Wäre das Bauvorhaben tatsächlich durchgeführt worden? Ware der Ver-
letzte — von seinen Fähigkeiten und seiner Zeit her — überhaupt in der Lage gewesen,
die Arbeiten durchzuführen? Hätte er sie tatsächlich durchgeführt? Ist er wegen seiner
Unfallverletzung nicht mehr in der Lage, sie — zumindest teilweise — durchzuführen?

24 BGH NZV 89, 387 = VersR 89, 857.
25 BGH VersR 89,1308.
26 BGH VersR 84, 690 = NJW 84, 2627; OLG München NJW 74, 1203; OLG Zwei-

brücken NZV 95, 315 = r+s 95, 300 - Rev. nicht angen.
27 BGH VersR 84,690 = NJW 84, 2627.
28 LG Wuppertal SP 97,9.
29 OLG Köln NJW-RR 90,1179.
30 Einzelheiten s. Rdn. 763 ff.
31 Vgl. Rdn. 765.
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- in Schadensfällen ab 1.7. 1983, wenn der gemäß § 119 SGBX grundsätz-
lich übergegangene Anspruch auf Erstattung von Beiträgen wegen einer
unfallfesten Position o. Ä.32 für die Zeit bis 31.12. 1991 nicht in Betracht
kam, ausnahmsweise aber eine — geringfügige — Rentenminderung ent-
steht.

b) Teilweiser Ersatz:

43 — Steuerfreie Spesen, Auslösung, Trennungsentschädigung: Ersatz insoweit,
als Geschädigter den pauschalierten Ausgleich für erhöhte Lebenshaltungs-
kosten tatsächlich nicht verwendet hätte, um diese Mehraufwendungen zu
bestreiten.33 Die Beweislast für die Höhe der Einsparungen liegt beim Ge-
schädigten, da er die Höhe des Schadens beweisen muss, die Verwendung
der Spesen für tatsächliche Aufwendungen zweckbestimmt und tatsächlich
auch die Regel ist und weil mögliche Einsparungen in seiner Sphäre
liegen.34 Zum Teil wird von der Rechtsprechung der Instanzgerichte eine
Ersatzleistung für Spesen wegen deren Zweckbestimmung gänzlich ab-
gelehnt,35 z.T. werden pauschale Beträge zwischen 33 %36 und 50% zu-
gebilligt.37

— Ministerialzulage: Sie dient nur zum Teil der Deckung erhöhter Aufwen-
dungen, zum Teil ist sie ein echter Gehaltsbestandteil;38

— Bordzulage (nach BGH allerdings in der Regel voll zu erstatten);39

— Einkommen einer Prostituierten: Nach einer älteren BGH-Rechtsprechung
ist Schadensersatz in Höhe eines existenzdeckenden Einkommen, das
„auch in einfachen Verhältnissen von jedem gesunden Menschen erfah-
rungsgemäß zu erzielen ist" zu leisten.40 Diese Einschränkung lässt sich
wohl heute nicht mehr aufrechterhalten. Die Aktivitäten einer Prostituier-
ten sind zivilrechtlich wirksam (§1 Prostitutionsgesetz), ihre Einkünfte

nachgewiesenen Ausfalls von Einkünften.

32 Vgl.Rdn.765.
33 BGH VersR 79, 622, 624 = NJW 79, 1403. A.A. OLG Nürnberg VersR 68, 976;

OLG Düsseldorf VersR 72,695; AG Gütersloh ZfS 84, 36: Solche Leistungen des Arbeit-
gebers sind ihrem Zweck nach nur ein pauschalierter Ausgleich für erhöhte Lebenshal-
tungskosten und zählen daher grundsätzlich nicht zu den ersatzpflichtigen Einkünften.

34 So z. B. auch OLG München ZfS 84,173.
35 KG VersR 02, 1429; OLG Nürnberg VersR 68, 976; OLG Düsseldorf VersR 72,

695; LG Düsseldorf SP 00,415; AG Gütersloh ZfS 84, 36.
36 OLG München ZfS 84, 173: Von entgangenen ca. 300,- DM Auslöse wurden

100,— DM als Schadensersatz zugebilligt.
37 OLG Saarbrücken VersR 77, 727; OLG Hamm VersR 83,927
38 OLGCelleWJ69,21.
39 BGH VersR 67,1080.
40 BGH VersR 76, 941 = NJW 76, 1883; OLG Düsseldorf VersR 85, 149: DM

1500,-. A. A. noch OLG HamburgVersR 77, 85; Born VersR 77,118; überhaupt kein Scha-
densersatz; vgl. auchMedicus VersR 81, 598.
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— Einkommen, die wahrscheinlich nicht versteuert worden wären: Mit
rechtswidrigen Mitteln wäre die nicht abgeführte Einkommensteuer ver-
einnahmt worden, insoweit besteht kein Ersatzanspruch. Das entgangene,
fiktive Nettoeinkommen ist zu erstatten.

— Einnahmen, für die keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt worden
wären, sind grundsätzlich zu ersetzen.41 Allerdings geht auch hier nur das
fiktive Nettoeinkommen, also das Einkommen nach Abzug der nicht ent-
richteten Sozialversicherungsbeiträge zu Lasten des Schädigers.

c) Kein Ersatz:

— Von unfallbedingt nicht geleisteten Rentenversicherungsbeiträgen. Soweit 44
ein solcher Anspruch besteht, geht er auf den Rentenversicherungsträger
nach § 119 SGB X über.42 Eine theoretische Ausnahme käme in Betracht,
wenn der Verletzte vor dem Unfall nie eine rentenversicherungspflichtige
Tätigkeit ausgeübt hatte, ohne den Unfall aber rentenversichert worden
wäre und die Möglichkeit zu einer freiwilligen Versicherung hätte.

— Einkünfte, die mit rechtswidrigen Mitteln oder aus verbotenen Geschäften
erzielt worden wären.43 Das einschlägige Gesetz muss jedoch nicht nur die
Vornahme des Rechtsgeschäfts missbilligen, sondern auch dessen zivil-
rechtliche Wirksamkeit verhindern.44 Liegt lediglich ein Verstoß gegen pri-
vate Konkurrenzklauseln oder dienstliche Verträge vor, ist der Schadens-
ersatz nicht ausgeschlossen.45 Einkünfte, die wahrscheinlich nicht versteu-
ert worden wären (weil sie z. B. auch schon vor dem Unfall nicht versteuert
wurden), sind als solche rechtmäßig erzielt worden; die Ersatzleistung be-
schränkt sich dann aber auf das fiktive Nettoeinkommen, da die ersparte
Steuer gesetzwidrig ist. Besonderer Wert ist in solchen Fällen auch auf den
exakten Nachweis der Einkünfte zu legen.

— Einkünfte aus Schwarzarbeit, wenn sie unter Verstoß gegen das Gesetz zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit erzielt wurden.46

— Einkünfte, die unter Umgehen des Personenbeförderungsgesetzes o. unter
Verstoß gegen die ArbeitszeitVO47 erzielt worden wären.48

41 BGH NZV 94,183 = r+s 94,139.
42 S.Rdn.763ff.
43 BGH VersR 64, 654; VersR 74, 968; VersR 76, 941 m.w.H.; VersR 80, 378 = NJW

80, 775; VersR 86, 596 = NJW 86, 1486; NZV 94, 183 = r+s 94, 139; LG Osnabrück
NZV 02,190 mit irreführendem Leitsatz.

44 BGH VersR 80, 378 = NJW 80, 775; VersR 86, 596 = NJW 86,1486.
45 Zur Nebenbeschäftigung eines Beamten: BGH VersR 61, 23.
46 BGH NJW 90, 2542; OLG Hamm NJW 60, 448; OLG Köln VersR 69, 382; LG

Zweibrücken ZfS 83, 229; LG Oldenburg ZfS 88, 309 = VersR 88, 1246. Ein Verstoß
gegen das Gesetz liegt vor, wenn aus Gewinnsucht Schwarzarbeit in erheblichem Um-
fang geleistet wurde. Irreführender Leitsatz LG Osnabrück NZV 02, 190: Dort wurde
Schadensersatz zugebilligt, weil ein Verstoß gegen das Gesetz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit nicht nachgewiesen war.

47 BGH VersR 86, 596 = NJW 86,1486.
48 BGH VersR 56, 219; KG VersR 72,467.
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— Verlust von Bestechungsgeldern;49

— Kindergeld, das bei Zahlung von Kinderzuschuss durch einen Rentenversi-
cherungsträger (§ 270 SGB VI) oder von Kinderzulage durch einen Unfall-
versicherungsträger (§ 583 RVO) wegfällt (§ 8 Abs. 1 Ziff. 1BKG);50

— Freizeiteinbuße, Urlaubsbeeinträchtigung.51

2. Beweislast, Beweiserleichterung

45 Der Geschädigte trägt die Beweislast für die Kausalität der rechtswidrigen
Handlung (oder Unterlassung) für die Körperverletzung (haftungsbegrün-
dende Kausalität) und für die Höhe des Schadens (haftungsausfüllende Kau-
salität).

46 Für die hafiungsbegründende Kausalität ist der Strengbeweis des § 286
ZPO zu führen. Es muss ein „für das praktische Leben brauchbarer Grad von
Gewissheit bestehen, der vernünftigen Zweifeln Schweigen gebietet"52 Für
die haftungsausfüllende Kausalität kommen dem Geschädigten die Beweis-
erleichterungen der §§252 S. 2 BGB, 287 ZPO zugute. Der Schadensnach-
weis gem. § 287 ZPO setzt eine Überzeugungsbildung des Tatrichters voraus,
für die eine je nach Lage des Falles „höhere oder deutlich höhere, jedenfalls
überwiegende Wahrscheinlichkeit" genügen kann.53 Danach braucht der Ge-
schädigte nicht zu beweisen, dass und in welcher Höhe Einkünfte ohne den
Unfall mit Gewissheit erzielt worden wären; nach § 252 S. 2 BGB genügt der
Nachweis einer gewissen Wahrscheinlichkeit.54 Die Wahrscheinlichkeit muss
sich nach dem „gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen
Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrun-
gen" ergeben. Ob dies der Fall ist, hat der Tatrichter in freier Überzeugung zu
entscheiden (§ 287 ZPO); ggf. muss er die Höhe des Schadens schätzen.55

schädigte ohne den Unfall genommen hätte. Der Geschädigte muss soweit
wie möglich konkrete Anhaltspunkte für diese Prognose dartun und ggf. be-
weisen.56 Die Anforderungen an die Prognose der beruflichen Entwicklung
dürfen aber nicht überspannt werden, denn es liegt in der Verantwortlichkeit
des Schädigers, dass in die berufliche Entwicklung eingegriffen wurde und
daraus besondere Schwierigkeiten für die Prognose resultieren.57 Bei der

49 BGH VersR 54,498.
50 BGH VersR 78, 861. Zum - beschränkten - Regress des SVT insoweit vgl.

Rdn. 606.
51 Vgl. Rdn. 217.
52 BGH NZV 03,167 m.w. H.; Thomas-Putzo, ZPO, § 286 Rdn. 3.
53 BGH VersR 95,422 m.w. H.; OLG Köln NZV 00, 293.
54 BGH VersR 70, 766.
55 BGH VersR 70, 766.
56 St. Rspr., u. a. BGH VersR 98, 770 = SP 98, 207 m.w. H.
57 BGH VersR 00, 233; SP 98, 207.
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Aussage über die wahrscheinliche berufliche Entwicklung sind auch tatsäch-
liche Erkenntnisse einzubeziehen, die sich erst nach dem Unfall ergeben und
bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung bekannt geworden sind.58 Ob
ein Verletzter ohne den Schadensfall durch Verwertung seiner Arbeitskraft
bestimmte Einkünfte erzielt hätte, ist durch eine nach §§ 252 S. 2 BGB, 287
ZPO anzustellende Prognose zu ermitteln. Auf der Grundlage gesicherter
Anknüpfungstatsachen ist ein Wahrscheinlichkeitsurteil über die nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge wahrscheinliche berufliche Entwicklung des
Geschädigten zu fällen.

Unterschiedliche Anforderungen an die Prognose sind zu stellen und un- 48
terschiedliche Ergebnisse über die Prognose haben, je nachdem, ob der Ver-
letzte zum Unfallzeitpunkt aufgrund einer kontinuierlichen beruflichen Ent-
wicklung erwerbstätig war (dazu Rdn. 50 ff.), ob er arbeitslos war und ggf.
auch schon vor dem Unfall keinen klar strukturierten beruflichen Lebensweg
nachweisen kann (Rdn. 53 ff.) oder ob er sich gar noch in oder vor der Ausbil-
dung für eine Erwerbstätigkeit befand (Rdn. 169 ff.).

Neben dem Nachweis der beruflichen Entwicklung muss auch die Höhe 49
des wahrscheinlich entgangenen Einkommens bewiesen werden.

Die Beweiserleichterungen der §§252 S.2 BGB, 287 Abs. 1 ZPO lassen 50
eine völlig abstrakte Berechnung des Erwerbsschadens im Sinne eines pau-
schalierten „Mindestschadens" nicht zu; der Verletzte muss konkrete An-
haltspunkte und Anknüpfungstatsachen dartun und beweisen, die die Scha-
densschätzung ermöglichen.59 Der Geschädigte muss also zunächst alle ihm
bekannten konkreten Tatsachen vortragen und beweisen, er muss Unterlagen
vorlegen, Anhaltspunkte nennen, Gesichtspunkte darlegen, die dem Richter
die Wahrscheinlichkeitsprüfung und -Schätzung ermöglichen.60

Hatte der Geschädigte zum Unfallzeitpunkt und vor diesem regelmäßig
Erwerbseinkommen erzielt, ist die Ermittlung des wahrscheinlich entgange-
nen Einkommens verhältnismäßig unproblematisch.

Die Kontinuität der beruflichen Laufbahn vor dem Unfall ist ein wesent- 51
licher Faktor bei der „Soll-Prognose" des Verlaufs ohne den Unfall.61 Hatte
der Verletzte z. B. vor dem Unfall über eine längere Zeit ein ständiges Einkom-
men, spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er diese Einkünfte auch in
Zukunft erzielt hätte. Er kann darüber hinaus beweisen, dass sich das ent-
gangene Einkommen nach dem Unfall erhöht hätte.62 Soweit es sich um tarif-
liche Lohn- oder Gehaltserhöhungen und Beförderungen im Rahmen eines
Tarifvertrages oder aufgrund Gesetzes handelt, gelingt der Nachweis der
Einkommenssteigerung in der Regel durch die Darlegung der Entwicklung
eines sog. „Vergleichs-Mannes", d.h. eines Arbeitskollegen, der zum Unfall-

58 BGH VersR 99,106 = NZV 99, 75.
59 BGH VersR 95,469; VersR 95,422 = NZV 95,183, jeweils m.w. H.
60 BGH VersR 70, 860 m. w. H.; VersR 95,422.
61 Vgl. hierzu BGH NJW-RR 88,606.
62 Wussow, Unfallpflichtrecht, Kap. 32, Rdn. 9 m.w. H.
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Zeitpunkt eine gleichartige und gleichbezahlte Tätigkeit ausgeübt hatte. Für
Beförderungen eines Arbeitnehmers bedarf es jedoch des Beweises weiterer
konkreter Anhaltspunkte.

52 Demgegenüber kann der Schädiger ggf. beweisen, dass sich das Einkom-
men auch ohne den Unfall gemindert hätte oder der Geschädigte seine Stel-
lung verloren haben würde, z. B. wegen Konkurs seines Arbeitgebers, eines
Zweitunfalles oder der Verschlimmerung von Vorerkrankungen (überholende
Kausalität).^ Für die überholende Kausalität kann sich auch der Schädiger
auf die Beweiserleichterungen der §§ 252 S. 2 BGB, 287 ZPO berufen.64 Ge-
lingt der Beweis, obliegt es wiederum dem Geschädigten, z. B. beim Konkurs
seines Arbeitgebers, nachzuweisen, dass er eine andere Arbeitsstelle gefun-
den hätte.65 An diesen Nachweis sind desto höhere Anforderungen zu stel-
len, je höher die allgemeine Arbeitslosigkeit — in der betroffenen Branche —
ist.

53 Hatte der Verletzte vor dem Unfall nicht regelmäßig gearbeitet, besteht zwar
keine Wahrscheinlichkeit dafür, dass er in Zukunft einem ständigen Erwerb
nachgegangen wäre,66 die überwiegende Wahrscheinlichkeit spricht meist je-
doch dann dafür, dass er immer wieder Arbeit — mit Unterbrechungen —
gefunden hätte.67 Die Unsicherheit dieser Prognose darf nicht dazu führen,
sich der erforderlichen Schadenschätzung nach den §§ 252 BGB, 287 ZPO zu
entziehen; dabei ist zu berücksichtigen, dass der Schädiger die Entwicklung
des Geschädigten beeinträchtigt hat und daraus die besonderen Schwierigkei-
ten für die Prognose der beruflichen Entwicklung folgen. Ergeben sich keine
hinreichenden Anhaltspunkte für eine andere Entwicklung, ist von einem
durchschnittlichen Erfolg des Geschädigten in seiner Tätigkeit auszugehen.68

Wegen der Unsicherheit der beruflichen Entwicklung kann jedoch dann von
einer geschätzten durchschnittlichen Verdienstmöglichkeit ein — ggf. prozen-
tual zu berechnender — Abschlag gemacht werden.69 Außerdem ist dann auch

der Verletzte zum Unfallzeitpunkt arbeitslos, ist es bei der derzeitigen Ar-

63 Zur überholenden Kausalität durch eine Reserveursache vgl. Rdn. 21; BGH VersR
67, 285; VersR 69, 802; OLG Zweibrücken VersR 76, 67; Wussow, Unfallhaftpflichtrecht,
Kap. 2, Rdn. 107.

64 Vgl. BGH VersR 65,491.
65 OLG Zweibrücken VersR 78,67; OLG Karlsruhe r+s 89, 358.
66 OLGFrankfurtVersR79,920.
67 BGH NZV 95,183 = VersR 95,422.
68 BGH VersR 00, 233 m. w. H.; VersR 00,1521.
69 BGH NZV 95, 183 = VersR 95, 422; NZV 90, 185 = VersR 90, 284; VersR 00,

233; OLG Stuttgart VersR 99, 630; OLG Hamm SP 01,10 = ZfS 01, 406: Abschlag 40 %;
SP 00, 194: 10% Abschlag bei einem 26-jährigen nach 8 Monate Arbeitslosigkeit im
Unfallzeitpunkt. Vgl. aber auch OLG München SP 94, 343, das dem Verletzten keinen
„Schätzungsbonus" in einem Fall zubilligt, in dem dieser in den 3 Jahren vor dem Unfall
„nicht Willens oder nicht imstande war" Einkünfte zu erzielen.

70 OLG Hamm SP 00,194: Statt grundsätzlich 65. Lebensjahr dann das 60. Lebensjahr.
Zur Dauer der fiktiven Erwerbstätigkeit in der Sollprognose s. im Übrigen Rdn. 860.
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beitsmarktlage nicht ohne weiteres wahrscheinlich, dass er ohne den Unfall
binnen Kürze eine Arbeitsstelle gefunden hätte;71 der Geschädigte trägt hier-
für die Beweislast.72 Hier kommt es wesentlich auf die Dauer der Arbeits-
losigkeit vor dem Unfall, das Alter des Betroffenen und die Aussichten in
seinem Beruf an. Insbesondere bei einem jüngeren Menschen ist — soweit
nicht konkrete Anhaltspunkte dagegen sprechen - grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass er auf Dauer die ihm zu Gebote stehenden Möglichkeiten für
eine Gewinn bringende Erwerbstätigkeit genutzt hätte.73 Zweckmäßig ist es,
eine Auskunft des Arbeitsamtes einzuholen.

3. Schadenminderungspflicht

Grundsätzlich ist der Verletzte, der in seinem alten Beruf nicht mehr arbei- 54
ten kann, verpflichtet, seine verbliebene Arbeitskraft — unter Umständen
durch Teilzeitarbeit — in den Grenzen des Zumutbaren und Möglichen so
nutzbringend wie möglich einzusetzen.74

Zunächst einmal muss der Verletzte versuchen, trotz seiner Behinderung 55
auf seinem alten Arbeitsplatz weiter zu arbeiten. Es ist Frage des Einzelfalls,
wann ihm diese Weiterarbeit nicht mehr zuzumuten ist und er daher das
Arbeitsverhältnis kündigen kann. Auch eine einvernehmliche Beendigung
des Arbeitsverhältnisses kann, muss aber noch keinen Verstoß gegen die
Schadenminderungspflicht darstellen.75

Muss der Geschädigte seinen Arbeitsplatz unfallbedingt aufgeben, hat er 56
sich im Rahmen der Schadenminderungspflicht um eine andere, mögliche
und zumutbare Erwerbstätigkeit zu bemühen.

In der BGH-Entscheidung vom 23.1. 7976 findet sich eine gute Darstellung 57
der Pflichten des Geschädigten und der beiderseitigen Darlegungs- und Beweis-
last: Der Schädiger muss — im Rahmen des § 287 ZPO77 — beweisen, dass

71 Vgl. OLG Zweibrücken VersR 78, 67 schon für Zeiten noch relativ niedriger
Arbeitslosigkeit; OLG Hamm SP 00,194 nimmt einen Abschlag von dem bei einer kon-
tinuierlichen Erwerbstätigkeit wahrscheinlichen Einkommen in Höhe von 10 % vor (SP
00,194).

72 OLG Hamm r+s 86,180.
73 BGH NZV 97, 222 = VersR 97, 366.
74 BGH VersR 59, 374; VersR 61, 1018; NJW 67, 2053; VersR 83, 488 = NJW 74,

354; OLG Düsseldorf r+s 03, 37 - Rev. n. angen. Der vom OLG Frankfurt (NZV 96,
494 = SP 96, 346) entschiedene Fall, in dem der Verletzte umgekehrt durch eine körper-
lich zu schwere Arbeit und folgende Gesundheitsschäden gegen seine Schadenminde-
rungspflicht verstoßen hatte, dürfte keine Praxisrelevanz haben.

75 OLG Frankfurt, ZfS 02, 20: Führt die gesundheitliche Belastung zu einer Verstär-
kung der Schmerzsymptomatik, stellt die daraufhin erfolgte einvernehmliche Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses noch keine Verletzung der Schadenminderungspflicht
durch den Geschädigten dar. Vgl. auch KG NZV 02 ,95; OLG Nürnberg SP 98,422.

76 VersR 79,424 = NJW 79, 2142.
77 Zu den Grenzen des insoweit bestehenden richterlichen Ermessens BGH VersR

88,466 = NJW-RR 88, 534.
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der Geschädigte gegen seine Verpflichtung aus § 254 Abs. 2 BGB, eine mög-
liche und zumutbare Ersatztätigkeit aufzunehmen, verstoßen hat.78 Der Ver-
letzte muss sich aktiv um eine Stellung bemühen; die mangelnde Bereitschaft
hierzu kann bereits ein Verstoß gegen § 254 Abs. 2 BGB sein.79 Er hat den
Schädiger über seine Bemühungen um einen angemessenen Arbeitsplatz und
die für ihn zumutbaren Arbeitsmöglichkeiten zu informieren und muss
diese auch darlegen und beweisen.80 Demgegenüber ist es Sache des Schädi-
gers, zu behaupten und zu beweisen, dass der Verletzte entgegen seiner Dar-
stellung in einem konkret bezeichneten Fall zumutbare Arbeit hätte aufneh-
men können. Die Regeln des Anscheinsbeweises können herangezogen wer-
den, die unter Umständen sogar zu einer Umkehr der Beweislast führen.81

Hat der Schädiger eine konkret zumutbare Arbeitsmöglichkeit nachgewie-
sen, so wird es Sache des Verletzten sein, darzulegen und zu beweisen,
warum er diese Möglichkeit nicht hat nutzen können.

58 Zur Verpflichtung des Verletzten, sich einer geeigneten Umschulung zu
unterziehen, wenn ohne eine solche eine sinnvolle Verwertung der Arbeits-
kraft nicht möglich oder zumindest erschwert ist, s. Rdn. 65 ff.

59 Aufwendungen des Geschädigten zur Erfüllung seiner Schadenminde-
rungspflicht sind vom Schädiger zu erstatten. Dies gilt z. B. auch für die An-
schaffung eines Pkw, falls ein solcher ausnahmsweise ohne den Unfall nicht
vorhanden gewesen wäre und der Verletzte nur mit diesem Auto in zumut-
barer Weise einen neuen Arbeitsplatz erreicht.82

60 Bei der Prüfung der Möglichkeit und der Zumutbarkeit einer Gewinn brin-
genden Erwerbstätigkeit83 ist der Gesundheitszustand des Verletzten,84 Per-
sönlichkeit, soziale Lage, bisheriger Lebenskreis, Begabung und Anlagen,
Bildungsgang, Kenntnisse und Fähigkeiten, bisherige Erwerbsstellung, Al-
ter, seelische und körperliche Anpassungsfähigkeit, Familie und Wohnort zu
berücksichtigen.85

78 BGH VersR 71, 348; VersR 72,975; OLG Köln NZV 00, 293 = SP 00,46.
79 BGH VersR 55, 38; VersR 79,425.
80 OLG Düsseldorf r+s 03, 37 - Rev. nicht angen.; OLG Köln NZV 00, 293 = SP

00, 46.
81 BGH VersR 71, 348; VersR 72,975; VersR 83,488 = NJW 84, 354.
82 BGH VersR 98,1428.
83 Beispiel für fehlende Möglichkeit: BGH SP 96, 78.
84 BGH NZV 94, 63 = VersR 94, 186: Zumutbarkeit verneint bei einer Verletzten

mit Querschnittslähmung und Sprachstörungen, die eine Teilzeitbeschäftigung in gerin-
gem Umfang in der Kinderbetreuung ausübt (Beruf als Erzieherin konnte unfallbedingt
nicht ergriffen werden).

85 BGH VersR 74, 142. Beispiele für verneinten Verstoß gegen die Schadenminde-
rungspflicht durch Nichtaufnahme einer Erwerbstätigkeit: OLG Frankfurt NZV 91,188
= ZfS 91, 230 (Verletzter war Azubi für einen Handwerksberuf, keine Zumutbarkeit
einer Tätigkeit als ungelernte Arbeitskraft); OLG Hamm r+s 94, 417 - Rev. nicht angen.
(Keine Zumutbarkeit einer nicht gleichwertigen Stellung mit weniger Verantwortung
und Verdienstmöglichkeiten - diese Entscheidung stößt bei genauer Betrachtung auf
Bedenken).
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Nach den Erfahrungen in der Praxis werden an die Voraussetzungen für 61
die Zumutbarkeit strengere Anforderungen gestellt, wenn der Verletzte tat-
sächlich nicht arbeitet. Liegt gleichwohl ein Verstoß gegen die Schadenminde-
rungspflicht vor, ist das erzielbare Einkommen auf den Schadensersatz-
anspruch des Verletzten anzurechnen. Arbeitet der Verletzte, spricht eine Art
tatsächliche Vermutung für die Zumutbarkeit. Erzielt der Verletzte aber
durch eine so genannte „überobligationsmäßige" Erwerbstätigkeit Einkom-
men, ist dies nicht auf den Einkommensschaden anzurechnen.86 Dies kann
der Fall sein, wenn die Tätigkeit mit erheblichen Risiken, insbesondere ge-
sundheitlicher Art, verbunden ist,87 oder aber die Art der Beschäftigung für
den Geschädigten nicht zumutbar ist.88 Der Schädiger hat andererseits den
Einwand des Verstoßes gegen die Schadenminderungspflicht, wenn durch
eine überobligatorische Tätigkeit weitere gesundheitliche Schäden entstehen
und der Heilungsprozess verzögert wird.89

Verliert der Geschädigte den neuen Arbeitsplatz aus unfallunabhängigen 62
Gründen, hätte er aber wahrscheinlich ohne den Unfall seinen ursprüng-
lichen Arbeitsplatz behalten, ist der Verlust aus der neuen Erwerbstätigkeit
(bis zur Höhe des entgangenen Einkommens aus der alten Erwerbstätigkeit)
vom Schädiger zu erstatten.90 Kündigt der Verletzte eine zumutbare Tätig-
keit, verstößt er gegen seine Schadenminderungspflicht; für die Berechnung
des Erwerbsschadens wird dann unterstellt, dass er diese Tätigkeit weiter
ausgeübt hätte.91

Übernimmt der Verletzte anstelle einer Erwerbstätigkeit die Haushalts- 63
führung, so stellt dies an sich noch keinen Verstoß gegen die Schadenminde-
rungspflicht dar. Allerdings ist der Wert dieser wirtschaftlich grundsätzlich
sinnvollen Verwertung der verbliebenen Arbeitskraft92 auf den Erwerbs-
schaden anzurechnen.93

86 OLG Nürnberg SP 98, 422.
87 BGH VersR 74,142. Vgl. auch BGH NZV 94, 64 = VersR 94,186; OLG Nürnberg

SP 98,422.
88 Hierzu sind keine Beispielsfälle aus der Praxis bekannt. Die in Fußn. 85 genannten

Entscheidungen betrafen Fälle, in denen der Verletzte tatsächlich keine Erwerbstätigkeit
ausgeübt hatte. Dies belegt die These, dass die Frage der sozialen Zumutbarkeit nur dann
geprüft wird, wenn der Geschädigte tatsächlich einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht.
Belegt wird dies auch durch OLG Hamm r+s 94, 417 — Rev. nicht angen.: Die Einkünfte
aus einer Tätigkeit als Hilfskraft in einem Imbissbetrieb wurden angerechnet, die
Zumutbarkeit einer nicht ausgeübten Erwerbstätigkeit als Substitut (Verkäufer gehobe-
ner Stellung) wurde verneint.

89 BGH VersR 74,142.
90 OLG Hamm SP 00,123.
91 OLG Nürnberg SP 98, 422; OLG Hamm SP 00, 159. Zu einem Fall der Aufgabe

einer unfallbedingt nicht mehr zumutbaren Erwerbstätigkeit s. OLG Frankfurt ZfS 02,
20.

92 Vgl.Rdn.180.
93 BGH VersR 79, 622 = NJW 79, 1403. Der Geschädigte kann sich aber auf den

Rat eines Arztes verlassen; ein Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht kommt
dann nicht in Betracht (OLG Köln SP 00,125).
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4. Berufswechsel und Umschulung

a) Minderverdienst

64 Erzielt der Verletzte durch Einsatz der verbliebenen Arbeitskraft94 ein gerin-
geres Einkommen, bildet die Differenz zwischen dem entgangenen und dem
tatsächlich erzielten Einkommen den Erwerbsschaden, den der Schädiger
entsprechend der Höhe seiner Haftungsquote zu ersetzen hat. Der Ge-
schädigte hat nicht etwa eine Art Quotenvorrecht in der Form, dass in Fällen
der Mithaftung das tatsächlich erzielte Einkommen mit dem wegen der
Haftungsquotierung bedingten Ausfall beim entgangenen Einkommen ver-
rechnet würde.95 Anzurechnen ist auch ein Einkommen aus einer Arbeits-
beschaffungsmaßnahme.%

- b) Umschulung

65 Kann der Verletzte in seinem erlernten Beruf unfallbedingt nicht mehr arbei-
ten, ist er grundsätzlich verpflichtet, sich einer geeigneten Umschulung in ei-
nen anderen Beruf zu unterziehen, den er trotz seiner Behinderung noch aus-
üben kann,97 und erforderlichenfalls hierfür seinen Heimatort zu verlassen.98

66 Die Durchführung der Umschulung liegt heute noch primär in den Hän-
den der Sozialversicherungsträger und der Bundesanstalt für Arbeit als so ge-
nannten Rehabilitationsträgern. Die von ihnen aufgewendeten Kosten einer
Umschulung sind zu erstatten, wenn sie „bei verständiger Beurteilung der
Erfolgsaussichten und ihres Verhältnisses zu den ohne solche Maßnahmen
zu erwartenden Einbußen des Verletzten, insbesondere zur Abwendung
eines Verdienstausfallschadens, objektiv sinnvoll erscheint"99 Dies gilt auch
dann, wenn der Geschädigte nach dem Unfall zunächst eine weniger quali-

umschulen lässt.100

94 Ohne dass eine überobligatorische Tätigkeit vorliegt - Rdn. 60. Die Teilnahme
an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme als solche ist keine überobligatorische Tätigkeit
in diesem Sinne (BGH NJW E-VHR 96,141).

95 BGH NZV 92, 313 = VersR 92, 886. Der BGH lehnt die Übernahme der Grund-
sätze des Quotenvorrechts des hinterbliebenen Ehegatten hinsichtlich der Einkünfte aus
einer nach dem Tod des Ehepartners aufgenommenen oder fortgesetzten Erwerbstätig-
keit (vgl. Rdn. 358) ab.

96 BGH NJW E-VHR 96,141.
97 BGH VersR 61,1018; NZV 91,145 = VersR 91,437.
98 BGH VersR 62,1100.
99 BGH VersR 87, 1239 = NJW 87, 2741; VersR 82, 767 = NJW 82, 1638; VersR 82,

791 = NJW 82, 2321; NZV 91, 265 = VersR 91, 596; OLG Schleswig VersR 91, 355 -
Rev. nicht angenommen.

100 BGH NZV 91, 265 = VersR 91, 596: Der Zurechnungszusammenhang zwischen
Unfall und Umschulungskosten ist nur dann aufgehoben, wenn die Änderung des beruf-
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Eigene Maßnahmen der Versicherer bzw. der von ihnen eingeschalteten 67
professionellen Berufshelfer zur Wiedereingliederung des Verletzten in den
Erwerbsprozess gewinnen zunehmend an Bedeutung. Insoweit aufgewen-
dete Kosten für Berufshilfe, für Arbeitsfindungsmaßnahmen, für die Ein-
richtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes, für Umschulungsmaß-
nahmen etc., zusätzliche Fahrtkosten u.Ä. werden von den Haftpflichtver-
sicherern übernommen.101 Lehnt der Verletzte eine Mitwirkung bei diesen
Rehabilitationsmaßnahmen ab, kommt theoretisch ein Verstoß gegen die
Schadenminderungspflicht in Betracht; von diesem Einwand sollte jedoch
nur in Extremfällen Gebrauch gemacht werden.

Umschulung in einen höher qualifizierten Beruf: Ist die Umschulung in 68
einen gleichwertigen Beruf nicht möglich oder nicht aussichtsreich, sind in
der Regel auch die höheren Kosten der qualifizierten Umschulung zu er-
setzen.102 Ware eine billigere Umschulung in einen gleichwertigen Beruf
möglich gewesen, beschränkt sich der Ersatz des Schädigers auf die fiktiven
Kosten einer derartigen Rehabilitation.103 Der nach erfolgreicher Wiederein-
gliederung erzielte Mehrverdienst ist nicht etwa auf die Kosten der Umschu-
lung und den vorher entstehenden Verdienstausfall anzurechnen.104

Im Übrigen kommt der beruflichen Neigung und Begabung des Verletzten 69
bei der Wahl der Umschulungsmaßnahmen ein besonderes Gewicht zu.105

Erfolglose Umschulung: Scheitert die Umschulung wegen mangelnder Quali- 70
fikation des Verletzten oder kann der Verletzte bei erfolgreichem Abschluss
der Umschulung keinen geeigneten Arbeitsplatz finden, sind die Umschu-
lungskosten nur dann zu erstatten, wenn die Rehabilitationsmaßnahmen bei
ihrer Einleitung als objektiv sinnvoll erschienen waren. An die Erfolgspro-
gnose können im Rahmen des § 287 ZPO nicht allzu große Anforderungen
gestellt werden, es genügen insoweit „handfeste Erwartungen für den Erfolg
der Rehabilitation".106 Hätte allerdings der Rehabilitationsträger bei Beobach-
tung des Arbeitsmarktes und bei genauer Prüfung der Qualifikation des Ver-
liehen Lebensweges aufgrund einer eigenständigen Entscheidung des Verletzten erfolgt,
für die der Unfall allenfalls ein äußerer Anlass ist.

101 S. auch BGH VersR 98,1428 in einem Fall des beruflichen Rehabilitationsversuchs
durch den Versicherer, in dem zusätzliche Kosten für einen — angeblich nicht vorhande-
nen - Pkw hätten übernommen werden müssen.

102 BGH VerR 82, 767 = NJW 82,1638: Jedenfalls dann, wenn durch die Umschulung
ein auf Dauer höherer Verdienstausfallschaden abgewendet wird oder (BGH VersR 91,
596) eine krisenfestere berufliche Stellung erreicht wird. Zu Recht verweist der BGH in
diesem Zusammenhang auch auf den Grundsatz „Rehabilitation geht vor Rente", der
auch für das Schadensersatzrecht gelte. Vgl. im Übrigen auch OLG Koblenz VersR 95,
549.

103 BGH VersR 87,1239 = NJW 87, 2741.
104 BGH VersR 87, 1239 = NJW 87, 2741: Sinn und Zweck des §254 Abs. 2 BGB.

Im Übrigen fehlt es bereits an der zeitlichen Kongruenz zwischen Kosten und Mehrver-
dienst. Vgl. auch OLG Nürnberg NZV 91, 267 = ZfS 92,46.

105 OLG Karlsruhe ZfS 88, 281 = DAR 88, 241.
106 BGH VersR 82, 791 = NJW 82, 2321; VersR 82, 767 = NJW 82,1638.
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letzten die Sinnlosigkeit der beabsichtigten Umschulung erkennen müssen,
kann ihm in entsprechender Anwendung des § 254 Abs. 2 BGB ein Mitver-
schuldenseinwand entgegengehalten werden.107 Trifft den Verletzten selbst
ein Mitverschulden, ist § 254 Abs. 2 BGB ohnehin direkt anwendbar.108 Er-
zielt der Verletzte infolge einer an sich erfolgreichen Umschulung ein niedri-
geres Einkommen, als er es nach dem Sollverlauf ohne Unfall — auch unter
Wahrnehmung von Aufstiegschancen - gehabt hätte, besteht hinsichtlich der
Einkommensdifferenz ein Zurechnungszusammenhang mit dem Unfall.109

71 Unterlassene Umschulung: Zunächt einmal kommt ein — wohl mehr theo-
retischer — Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht durch den Verletz-
ten selbst in Betracht, wenn er sich nicht um eine Umschulung bemüht
hat.110 Im Vordergrund steht jedoch die Verletzung der sozialrechtlichen
Pflichten des Reha-Trägers gegenüber dem Versicherten, mögliche und er-
forderliche Umschulungsmaßnahmen einzuleiten. Unterlässt dies der Reha-
bilitationsträger, ist im Verhältnis zum Schädiger § 254 Abs. 2 BGB ent-
sprechend anwendbar,111 d. h. der Reha-Träger muss sich auf seinen Regress-
anspruch wegen sonstiger, zum Verdienstausfall kongruenter Leistungen das
anrechnen lassen, was der Versicherte bei geglückter Rehabilitation als Ein-
kommen erzielt hätte.

72 Abgebrochene Umschulung: Ist die Durchführung und der Abschluss der
Umschulung für den Geschädigten — in erster Linie medizinisch — zumut-
bar, verstößt der Geschädigte gegen seine Schadenminderungspflicht, wenn
er die Umschulung abbricht.112

c) Berufsfördernde Maßnahmen

73 Zahlt der Rehabilitationsträger nach Wiedereingliederung des Verletzten in
den Arbeitsprozess eine Eingliederungshilfe oder einen Einarbeitungszuschuss

statten, wenn der Geschädigte einen kongruenten Erwerbsschaden erleidet;
das ist dann nicht der Fall, wenn der Geschädigte echten Arbeitslohn und nicht
etwa teilweise „Fürsorgeleistungen" erhält.113 Dient die Leistung des Rehabili-
tationsträgers aber dazu, die Eingliederung überhaupt erst zu ermöglichen,

107 BGH VersR 81, 347 = NJW 81,1099; was für die unterlassene Rehabilitation gilt,
muss auch für die verfehlte gelten. Außerdem kann der Schädiger einwenden, dass die
Umschulung dann nicht erforderlich im Sinne der oben angeführten Rechtsprechung
war.

108 OLG Koblenz VersR 79,964.
109 OLG München r+s 94, 380 (mit etwas missverständlichen Formulierungen hierzu

— Rev. nicht angen.).
110 S.Rdn.65.
111 BGH VersR 81, 347 = NJW 81, 1099. Die Entscheidung bezog sich zwar auf eine

unterlassene medizinische Rehabilitation, sie gilt entsprechend jedoch auch für eine
berufliche Rehabilitation.

112 OLG Hamm SP 00,159.
113 OLGCelleVersR83,185.
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d. h. hätte der Arbeitgeber andernfalls den Verletzten nicht eingestellt, sind
die Kosten als Aufwendungen zur Schadenminderung — ähnlich wie Um-
schulungskosten — auch bei Fehlen eines Erwerbsschadens zu erstatten.114

Wird der Verletzte in einer Behindertenwerkstatt tätig, sind die dafür an- 74
fallenden Kosten grundsätzlich zu erstatten,115 und zwar auch dann, wenn
die ausgeübte Tätigkeit sich wegen der anfallenden Kosten wirtschaftlich
nicht lohnt.116

d) Risiken einer neuen Erwerbstätigkeit

Hatte der Verletzte vor dem Unfall einen sicheren Arbeitsplatz, der ihm nach 75
der erforderlichen Prognose des Sollverlaufs ohne den Unfall auch erhalten
geblieben wäre, und wird er nach unfallbedingtem Wechsel des Arbeits-
platzes wieder entlassen, kommt ein Wiederaufleben des Schadensersatz-
anspruchs in Betracht. Soweit dem Verletzten nicht ein Verstoß gegen die
Schadenminderungspflicht vorzuwerfen ist, gehen die Risiken der Fortset-
zung der neuen Tätigkeit grundsätzlich zu Lasten des Schädigers.117 Kündigt
der Verletzte aber eine zumutbare neue Erwerbstätigkeit, ist dies in der Regel
ein Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht.118

5. Vorteilsausgleich

Zu den allg. Voraussetzungen über die Anrechnung eines mit dem Schaden 76
in Zusammenhang stehenden Vorteils wird auf Rdn. 34 verwiesen.

Vorteile, die mit dem Erwerbsschaden in einem sachlichen Zusammenhang 77
stehen, muss sich der Geschädigte anrechnen lassen, soweit dies nicht dem
Sinn und Zweck des Schadensersatzrechts widerspricht, für den Geschädigten
zumutbar ist und den Schädiger nicht unbillig entlastet.119 Als Vorteile kom-
men hier in Betracht: ersparte berufsbedingte Aufwendungen, weggefallene
Steuern, unter Umständen auch Leistungen Dritter und auch die Übernahme
der Haushaltsführung im Rahmen der Familie als Wirtschaftsgemeinschaft
anstatt der aufgegebenen Erwerbstätigkeit. Wirtschaftliche Vorteile, die auf ei-
nem Konsumverzicht beruhen, entlasten den Schädiger allerdings nicht.120

114 OLG Köln VersR 85, 94; OLG Celle VersR 88, 1252; OLG Köln ZfS 88, 43; vgl.
auch OLG Frankfurt r+s 92,199 - Rev. nicht angen.

115 BGH NZV 91, 387 zu § 40 Abs. 2 BSHG.
116 OLG Hamm VersR 92, 459: Arbeit ist nicht allein Mittel zur Erzielung von Ein-

künften, sondern von wesentlicher Bedeutung für das Selbstwertgefühl und für die
gesellschaftliche Anerkennung. Allerdings gibt es wohl eine Zumutbarkeitsgrenze.

117 So im Ergebnis auch OLG Hamm SP 00,123.
118 OLG Hamm SP 00,159; vgl. auch Rdn. 60.
119 St. Rspr., zuletzt BGH NZV 90, 225 = VersR 90, 495 m.w. H.; vgl. im Einzelnen

Rdn. 34 ff.
120 BGH VersR 80,455 = NJW 80,1787.
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Folgende Fallgruppen von Vorteilen im Rahmen des Erwerbsschadens las-
sen sich bilden:

a) Ersparte berufsbedingte Aufwendungen

78 Infolge des Unfalles weggefallene oder reduzierte Werbungskosten oder sons-
tige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit sind an-
zurechnen, wenn und soweit sie nicht mit einem „Konsum- oder Komfort-
verzicht" verbunden sind.121 Dazu rechnen:
— Fahrtkosten zur Arbeitsstätte.122 Steuervorteile, die der Geschädigte ohne

den Unfall für die Fahrt zur Arbeitsstätte erhalten hätte — Entfernungspau-
schale — sind gegenzurechnen,

— Kosten der Arbeitskleidung,
— Mehrkosten doppelter Haushaltsführung,123 wie Kosten der Zweitwoh-

nung, der Gaststättenverpflegung und der Wochenendheimfahrten.
79 Gelegentlich werden berufsbedingte Aufwendungen auch mit einem Pro-

zentsatz des Einkommens angesetzt.124 Dagegen bestehen allerdings Beden-
ken, da sich berufsbedingte Aufwendungen nicht an der Höhe des Einkom-
mens orientieren, sondern je nach der konkreten Fallgestaltung (z. B. größere
Entfernung zwischen Wohnsitz und Arbeitsstätte) anfallen.

b) Steuerersparnisse

80 Nach ständiger Rechtsprechung wird der Schädiger durch Steuerersparnisse
infolge von Sozialleistungen entlastet. Bei der Berechnung des Schadens ist
daher die Steuerfreiheit von Kranken-, Verletzten-, Übergangsgeld und Ver-
letztenrente zu berücksichtigen.125 Das gilt auch hinsichtlich der Steuerent-
lastung bei Zahlung einer Rente wegen Erwerbsminderung, die lediglich mit

r+s 99, 372.
122 BGH VersR 80,455 = NJW 80,1787.
123 OLG Bamberg, VersR 67, 911. Nach BGH VersR 80, 455 = NJW 80, 1787 sei beim

Vorteilsausgleich „Zurückhaltung" geboten, wenn es sich um Kostenersparnisse infolge
der Aufgabe einer Zweitwohnung am Arbeitsplatz oder des Ersatzes der Gaststättenver-
pflegung durch häusliche Verpflegung handele. Der BGH unterstellt hier einen — nicht
der Vorteilsausgleichung unterliegenden - Konsumverzicht, was m. E. jedoch nicht der
Fall sein dürfte. Das Bewohnen einer - meist spärlich möblierten - Zweitwohnung am
Arbeitsplatz oder die Gaststättenverpflegung dürfte für die meisten Arbeitnehmer kein
Mehr an Komfort bedeuten.

124 Das OLG Stuttgart pauschaliert berufsbedingte Mehraufwendungen in der Regel
mit mindestens 10% des Nettoeinkommens, und zwar nicht nur im Rahmen seiner
unterhaltsrechtlichen Richtlinien (NJW 85, 310), sondern, auch in seiner schadensersatz-
rechtlichen Rechtsprechung zum entgangenen Unterhalt und zum Erwerbsschaden (z. B.
OLG Stuttgart 4 U 246/87 v. 17.8.88 und 13 U 168/84 v. 14.8.85; auch LG Tübingen ZfS
92, 82). OLG Naumberg SP 99, 90: 10% Abzug im Wege einer Schätzung akzeptiert,
soweit nicht vom Geschädigten konkret widerlegt.

125 U.a. BGH VersR 80, 529.
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ihrem Ertragsanteil zu versteuern ist.126 Zu den Einzelheiten s. Rdn. 126 ff.
Reduzierte oder weggefallene Umsatzsteuer127 sowie ersparte Gewerbe-
steuer128 wird ohnehin bei der Berechnung des Schadens eines Gewerbetrei-
benden mit berücksichtigt.

Keine Anrechnung finden dagegen Steuervorteile, die gerade wegen der 81
Behinderung des Verletzten gewährt werden (Pauschbetrag für Körperbehin-
derte nach § 33 b EStG),129 die Folge einer Verzögerung der Schadensersatz-
leistung sind (Ermäßigung des Steuertarifs)130 oder die für eine Kapitalent-
schädigung nach § 34 EStG n. F. gewährt werden.131 Zu den Einzelheiten
siehe insoweit Rdn. 126 ff.

c) Leistungen des Arbeitgebers

Bei der Entgeltfortzahlung geht der Ersatzanspruch des Arbeitnehmers nach 82
§ 6 EFZG oder durch Abtretung auf den Arbeitgeber über. Die Frage eines
Vorteilsausgleichs stellt sich nicht.

Bei unfallbedingten Abfindungen des Arbeitgebers ist die Rechtslage et- 83
was unübersichtlich. Während der BGH eine Abfindung bei Auflösung des
Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen noch angerechnet hat-
te,132 lehnte er dies für die Abfindung im Kündigungsschutzprozess ab.133 Die
Tendenz geht hier m. E. dahin, solche Abfindungen bei einer unfallbedingten
Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht anzurechnen.

Leistungen des Arbeitgebers aus rein sozialen Erwägungen sind in der 84
Praxis kaum denkbar; eine Anrechnung wäre insoweit wohl ausgeschlossen.
Einzelheiten s. Rdn. 107.

Zahlt der Arbeitgeber eine Betriebsrente, kommt es zunächst einmal dar- 85
auf an, ob aufgrund des Arbeits- und Pensionsvertrages eine Abtretung des
Ersatzanspruchs vorgesehen ist. Die Frage eines Vorteilsausgleichs stellt sich
nur dann, wenn dies nicht der Fall ist. Urteile liegen m.W. nicht vor. Nach
der Tendenz in der Rechtsprechung scheidet eine Anrechnung wohl aus.134

Geht der Arbeitnehmer unfallbedingt vorzeitig in den Ruhestand, ist das 86
Vorruhestandsgeld auf seinen Ersatzanspruch anzurechnen.135 Der Schadens-
ersatzanspruch des Verletzten beschränkt sich auf die Differenz zwischen
dem entgangenen Nettoeinkommen und dem Vorruhestandsgeld. Diese Leis-

126 BGH VersR 86,162.
127 BGH VersR 87,668.
128 BGH VersR 87, 668.
129 BGH VersR 88,464.
130 BGH WM 70,663.
131 BGH NZV 94, 270 = VersR 94, 733.
132 BGH NZV 89, 345.
133 BGH NZV 90, 225 = VersR 90, 495; ebenso OLG Hamm r+s 94,417 - Rev. nicht

angen.; SP 99, 340. Für eine generelle Nichtanrechnung wohl OLG Frankfurt ZfS 02,
20.

134 Ebenso Wussow, Unfallhaftpflichtrecht, Kap. 56, Rdn. 12.
135 BGH VersR 01,196.
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tung des Arbeitgebers erfolgt nicht infolge des Unfalls, sie dient nicht der so-
zialen Sicherung und Fürsorge. Sie wird altersbedingt bezahlt und dient der
Entlastung des Arbeitsmarktes.

87 Rabatte und sonstige Sonderbezüge für Mitarbeiter gehören zum ersatz-
pflichtigen Einkommen. Werden diese Rabatte nach einer unfallbedingten
Pensionierung oder sonstigen Auflösung des Arbeitsvertrages weiter ge-
währt, sind sie als Vorteil anzurechnen.136

88 Leistungen aus einem Vertreterversorgungswerk sind nicht anzurechnen.137

d) Leistungen Dritter aufgrund persönlicher oder kollektiver Schadensvor-
sorge

89 Soweit die Leistung zu einer Legalzession führt, stellt sich die Frage eines
Vorteilsausgleichs nicht; der Ersatzanspruch des Verletzten geht in Höhe der
Leistung des Dritten auf diesen über, z. B. nach § 116 SGB X auf den Sozial-
versicherungsträger oder den Sozialhilfeträger, nach § 67 WG auf den priva-
ten Schadenversicherer, nach §87a BBG auf den Dienstherrn bzw. nach
§ 81a BVG auf den Bund u.Ä.

90 Unübersichtlicher ist die Rechtslage bei einer fehlenden Legalzession.
91 Verneint wird die Anrechnung bei

— Leistungen aus einer privaten Summenversicherung, z. B. einer Unfallver-
sicherung,138 einer Lebensversicherung,139 einer Krankenversicherung hin-
sichtlich des Krankentagegeldes.140

— Leistungen von Zusatzversorgungskassen, die weder Sozialversicherungs-
träger i. S. d. § 116 SGB X, noch private Schadenversicherer i. S. d. § 67 WG
sind.141

— Nicht geklärt ist die Anrechnung von Versorgungsleistungen nach dem
Grundsicherungsgesetz. Nach den §§ 28 a, 68 Nr. 18 SGB I ist zwar an sich

zialhilfeträger i.S.d. BSHG ist, in § 116 aber nicht ausdrücklich als Zessio-
nar erwähnt wird, scheidet ein Übergang kraft Legalzession auf ihn aus.142

Nach der Tendenz der Rechtsprechung dürfte eine Anrechnung als Vorteil
auf den Erwerbs- (und sonstigen kongruenten) Schaden aber nicht möglich
sein.

92 Eine Anrechnung erfolgt dagegen:
— Bei Entsperrung des Haftungsprivilegs nach § 104 ff. SGB VII bei einem

Wegeunfall: Die Ersatzpflicht des Schädigers beschränkt sich auf die Diffe-

136 OLG Braunschweig SP 01,91.
137 OLG München VersR 01,1429 = r+s 02,15 - Rev. nicht angen.
138 BGH VersR 68, 61.
139 BGH VersR 79, 323.
140 BGH VersR 84, 690.
141 BGH VersR 79,1120; OLG Frankfurt VersR 00,1523: Versorgungsanstalt der Post.
142 S.Rdn.731.
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berücksichtigt.151 Die modifizierte Nettolohntheorie stellt auf das Nettoein-
kommen des Verletzten nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungs-
beiträgen ab.152 Tatsächlich anfallende Steuern und Sozialabgaben sind zu er-
statten. Maßgeblich ist insoweit die tatsächliche Höhe der Einkommensteuer.
Fällt sie niedriger aus, weil der Geschädigte Abschreibungsmöglichkeiten
wahrnimmt, ist nur diese zu ersetzen. Ein Anspruch auf Zahlung fiktiver
Einkommensteuer gibt es nicht.153

97 Aus folgenden Gründen hatte der Theorienstreit aber keine wesentliche
praktische Bedeutung:
— Bei richtiger Handhabung müssen — worauf der VI. Senat des BGH schon

immer hingewiesen hatte — beide Theorien zu demselben wirtschaftlichen
Ergebnis führen.154 Die nach der modifizierten Nettomethode nicht zu
erstattenden (weil nicht anfallenden) Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge werden auch von den Anhängern der Bruttolohntheorie als Vorteil
berücksichtigt.

— Hinsichtlich der Rentenversicherungsbeiträge fehlt dem Verletzten ohne-
hin die Aktivlegitimation (§ 119 SGBX: Übergang des Anspruchs auf den
Sozialversicherungsträger).155

— Die Darlegungs- und Beweislast für den Wegfall von Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen trifft nach beiden Theorien den Geschädigten, und
zwar auch beim Vorteilsausgleich im Rahmen der Bruttolohntheorie wegen
der Nähe zu den in seiner Sphäre liegenden Umständen.156

98 Der Theorienstreit dürfte wohl durch die Grundsatzentscheidung des
VI. Senats des BGH vom 15.11.94157 beendet sein: Bei beiden Methoden han-
delt es sich nur um Berechnungstechniken ohne eigenständige normative
Aussagen. Beide Methoden sind anwendbar. Zweckmäßigkeitserwägungen
müssen entscheiden. Entscheidet man sich für eine Methode, muss bei der
Anrechnung von Einkünften aus einer nach dem Unfall aufgenommenen

den; d.h., orientiert man sich an der Bruttolohntheorie, sind die tatsäch-
lichen erzielten Einkünfte ebenfalls brutto abzuziehen.158

99 Damit dürfte die Schadensregulierungspraxis, die sich schon bislang an
diesen Zweckmäßigkeitserwägungen orientiert und sich für die jeweils prak-
tikabelste Lösung entschieden hat, wie folgt bestätigt sein:

151 BGH III. Senat: u. a. VersR 65, 793; VersR 75, 37. Ähnlich wohl auch der VII. Senat:
z.B. VersR 70, 223; OLG Hamm VersR 85, 1194; OLG Frankfurt ZfS 92, 297; Härtung
VersR 81,1008. Weitere Hinweise in der Vorauflage, Rdn. 77.

152 BGH VI. Senat: VersR 70, 640; VersR 80, 529; OLG München VersR 81, 169;
OLG Oldenburg ZfS 92, 82. Weitere Hinweise in der Vorauflage, Rdn. 52, Fußn. 78.

153 OLG München NZV 99, 513 = r+s 99,417 - Rev. n. angen.
154 BGH VersR 65,786; VersR 83,149; NZV 99, 508 = VersR 00,65.
155 Vgl. Rdn. 763 ff.; NZV 99, 508 = VersR 00,65.
156 BGH VersR 87,668 = NJW 87,1814; NZV 95, 63 = VersR 95,104.
157 BGH NZV 95,63 = VersR 95,104; vgl. auch BGH NZV 99, 508 = VersR 00,65.
158 BGH r+s 01, 285 = SP 01,158.



34 //. Erwerbsschaden

c) Kein Erhalt von Sozialleistungen, insbesondere Erwerbsschaden eines
Selbständigen

103 Bei Selbständigen ist die Bruttorechnung praktikabler. Die Gefahr der Nicht-
abführung von vorweg erstatteten Steuern ist hier im Übrigen deutlich gerin-
ger. In der Praxis wird daher überwiegend auch brutto, d. h. inkl. Einkom-
mensteuer gerechnet.

d) Quotierung des Schadensersatzes wegen Mithaftung

104 Wegen der Steuerprogression ist die tatsächliche Belastung des Geschädigten
durch die Einkommensteuer auf den quotierten Schadensersatz niedriger als
die Haftungsquote aus der fiktiven Steuer, die der Geschädigte ohne den
Unfall hätte zahlen müssen. Dieser Steuervorteil kommt dem Schädiger zu-
gute.169 Auch hier ist die Nettomethode eindeutig praktikabler. Zu erstatten
ist die auf den quotierten Nettoschaden entfallende Einkommensteuer. Nach
der Bruttomethode müsste die Progressionsdifferenz „abgeschöpft" werden,
was außerordentlich schwierig wäre.

7. Entgeltfortzahlung

105 Fällt die Arbeitsleistung eines unselbständig Tätigen wegen Arbeitsunfähig-
keit aus, hat der Arbeitgeber die Bezüge in der Regel für einen bestimmten
Zeitraum weiter zu zahlen. Am 1.6.94 ist das Entgeltfortzahlungsgesetz
(EFZG) in Kraft getreten^170 das die Einkommensfortzahlung für alle Ar-
beitnehmer, d. h. für Arbeiter, Angestellte und Auszubildende171 regelt. Hin-
sichtlich des Regresses des Arbeitgebers wegen seiner fortgezahlten Leistun-

zur Lohnfortzahlung nach §§ lff. LFG172 nichts geändert.173

106 Nach der Differenzhypothese erleidet der Verletzte keinen Schaden. Die
aus sozialen Gründen gewährte Leistung des Arbeitgebers soll freilich den
Schädiger nicht entlasten. Ein Schaden des Arbeitnehmers wird daher in
Höhe der Fortzahlung normativ konstruiert.174 Der Schadensersatzanspruch
des Arbeitnehmers geht entweder kraft Gesetzes (§ 6 EFZG) oder aufgrund

169 BGH NZV 95,63 = VersR 95,104.
170 Als Art. 53 SGB XI.
171 Zur Entgeltfortzahlung an einen Geschäftsführer s. Rdn. 158.
172 Weitere Bestimmungen: §§ 616 BGB, 63 HGB, 133 c GewO.
173 Der einschlägige § 6 EFZG deckt sich mit dem § 4 LFG a. F. Zu beachten ist aller-

dings, dass die Fortzahlung der Bezüge des Arbeitnehmers auf 6 Wochen beschränkt ist.
Bei längerer, vertraglich vorgesehener Gehaltsfortzahlung, z. B. an Angestellte, ist daher
nach wie vor eine Abtretung des Schadensersatzanspruchs des Arbeitnehmers an den
Arbeitgeber erforderlich.

174 St. Rspr.; BGH VersR 52, 353; VersR 53, 320.
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a) Einkommensteuer

131 — Zu berücksichtigende Steuervorteile:
Steuerfreiheit oder Steuerermäßigung von Leistungen Dritter entlasten den
Schädiger. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der steuerfreien222 oder nur
mit ihrem Ertragsanteil zu versteuernden223 Leistungen von Sozialversiche-
rungsträgern.22* Steuerfrei sind die Barleistungen des Unfallversicherungs-
trägers, nämlich das Verletzten- und das Übergangsgeld sowie die Verletz-
tenrente (§3 Nr. la), lc) EStG). Dasselbe gilt für das Krankengeld der
Krankenkasse. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten aus der Rentenver-
sicherung sind zwar als Leibrenten grundsätzlich steuerpflichtig (§§2
Abs. 1 Nr. 7 Nr. 1 a), 22 EStG), unterliegen allerdings nur mit ihrem Er-
tragsanteil der Steuerpflicht (§ 22 Nr. 1 Satz 3 a) EStG i.V. m. § 55 Abs. 2
EStDV). Der Ertragsanteil ist meist so niedrig, dass bei Berücksichtigung
von steuerlichen Freibeträgen, Pauschalen usw. in der Praxis meist keine
Steuer anfällt.225 Dies führt dazu, dass bei einem sozialversicherten Arbeit-
nehmer in der Regel die Schadensersatzleistung nach dem entgangenen
Nettoeinkommen zu bemessen ist (Ausnahme: Lohnfortzahlung). Gemin-
dert wird der Schaden auch durch die Steuerfreiheit von Arbeitnehmer-
abfindungen nach § 3 Nr. 9 EStG.226 Bei Beamten ist der Freibetrag von
Versorgungsbezügen zu beachten.227

Die Höhe des Steuervorteils kann im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO auch
geschätzt werden.228

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Höhe der Steuerersparnis nicht
mit Hilfe des durchschnittlichen Steuersatzes für das gesamte Einkommen,
sondern aus der Progressionsspitze zu berechnen ist.

132 — Nicht anrechenbare Vorteile:
Pauschbetrag für Körperbehinderte nach § 33 b) EStG;229 Ermäßigung des
Steuertarifs infolge Verzögerung in der Schadensersatzleistung,230 Verjäh-

Steuerermäßigung nach § 34 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 EStG für Kapitalentschä-
digungen. Hier hält der BGH trotz vielfältiger Kritik an seiner Auffassung

222 BGH VersR 80, 529 = NJW 80,788.
223 BGH VersR 83,149; VersR 86,162 = NJW 86, 245.
224 BGH VersR 87,668; VersR 88,464; NZV 89, 345; NZV 99, 508 = VersR 00, 65.
225 BGH VersR 87,668 = NJW 87, 814 a. E., vgl. mchHärtung VersR 86, 308, 310.
226 BGH NZV 89, 345.
227 BGH NZV 92, 313 = VersR 92,886.
228 BGH NZV 92, 313 = VersR 92, 886: Der Richter ist bei der Feststellung des Scha-

densumfangs deutlich freier gestellt als bei § 286 Abs. 1 ZPO. Das Gesetz nimmt in
Kauf, dass das Ergebnis der Abschätzung mit der Wirklichkeit vielfach nicht überein-
stimmt; allerdings sollte die Schätzung möglichst nah an diese heranführen. M. E. kann
und sollte daher auch die Steuerersparnis anhand der gängigen Einkommensteuertabel-
len konkret berechnet werden.

229 BGH VersR 58, 528; VersR 88,464 = NJW-RR 88,470.
230 BGH WM 70, 663.
231 BGH VersR 70, 223 = NJW 70,461.
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137 Dem Grundsatz, dass der Wegfall oder die Beeinträchtigung der Arbeits-
kraft als solche kein ersatzpflichtiger Schaden ist,237 kommt beim Selbst-
ständigen besondere Bedeutung zu. Gerade bei ihm bestimmt sich der Wert
seiner Tätigkeit nicht nach der Dauer und Intensität des Arbeitseinsatzes,
sondern nach dem dadurch erzielten wirtschaftlichen Erfolg. Fällt der Selbst-
ständige aus, kann sein Schaden daher nicht nach den Kosten einer fiktiven
Ersatzkraß bestimmt werden. Der BGH hat es ausdrücklich abgelehnt, für
diese Fälle die Grundsätze des normativen Schadens heranzuziehen oder den
Schaden abstrakt zu berechnen.238

138 Maßgeblich ist, wie sich das Unternehmen und der Gewinn voraussicht-
lich entwickelt hätten.239 Bei der danach erforderlichen Prognose der hypo-
thetischen Geschäftsentwicklung kommen dem Geschädigten die Darle-
gungs- und Beweiserleichterungen nach §§ 252 BGB, 287 ZPO zugute. Dies
ändert aber nichts daran, dass konkrete Anknüpfungstatsachen erforderlich
sind, die der Geschädigte darlegen und zur Überzeugung des Richters auch
nachweisen muss.240 Wegen der Schwierigkeiten, die die Darstellung der hy-
pothetischen Entwicklung eines Geschäftsbetriebes bereitet, können hieran
jedoch keine zu hohen Anforderungen gestellt werden.241 Dies gilt insbeson-
dere, wenn sich ein neu gegründetes Unternehmen noch in der Entwicklung
befindet.242 Hier ist aus der Sicht der Praxis andererseits auch Vorsicht ge-
boten, weil ein neu gegründetes Unternehmen nach den Vorstellungen des
Geschädigten meist große Gewinnsteigerungen erzielen sollte, die sich aber
nicht immer mit den Realitäten decken. Bei der Schätzung des Schadens
sollte sich das Gericht der Hilfe eines Sachverständigen bedienen. Außer-
gerichtlich müssen dem Schädiger alle Angaben und Unterlagen, die einem
Sachverständigen zur Erstellung eines Gutachtens gemacht bzw. vorgelegt
wurden, zur Kenntnis gebracht werden.243

139 Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Erwerbsfähigkeit des Selbststän-

gentlich festzustellende Praxis, den Schaden hier abstrakt aufgrund des Gra-
des der MdE zu schätzen, steht nicht im Einklang mit den Grundsätzen des
Schadensersatzrechts und der Rechtsprechung des BGH.244

237 Rdn.40.
238 Grundlegend BGH VersR 70, 766; VersR 92, 973 = NJW-RR 92, 852; vgl. auch

VersR 66,1158; VersR 65, 240; a. A. Bauer DAR 59,113 ff.
239 St. Rspr., BGH VersR 92, 973; VersR 93, 1284; NZV 98, 279 = VersR 98, 272 =

SP98,241.
240 St. Rspr., BGH VersR 95, 422; VersR 88, 837 = NZV 88, 134; OLG Oldenburg

NJW-RR 93,798; OLG Köln ZfS 93, 261.
241 BGH SP 98, 207 = VersR 98, 770 m.w.H.; NZV 93, 428 = VersR 93,1284; VersR

92,973 = NJW-RR 92, 852.
242 BGH NZV 93,428 = VersR 93,1284 = NJW 93, 2673.
243 BGH VersR 88, 837 = NZV 88,134.
244 Vgl. BGH VersR 68, 396; VersR 70, 640; VersR 78, 1170; auf die prozentuale MdE

kommt es nicht an; entscheidend ist, welchen konkreten Verdienstausfall der Geschädigte
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Für die Ermittlung der Höhe des Schadens gibt es im Grundsatz drei Mög-
lichkeiten:

a) Gewinn aus konkret entgangenen Geschäften

Die Fälle sind in der Praxis selten; sie beschränken sich auf bestimmte Be- 140
rufsgruppen (Makler, Architekten). Die Gefahr einer Manipulation (Ge-
fälligkeitsbescheinigungen) ist hier besonders hoch.245 An den Nachweis der
Wahrscheinlichkeit des Entgangs eines Geschäftes sind daher strenge Anfor-
derungen zu stellen.

Gelingt der Beweis, ist im Übrigen zu berücksichtigen, dass die Durch- 141
führung des Geschäftes in der Regel Kosten verursacht hätte, die den Ge-
winn mindern, und dass außerdem Arbeitskapazität gebunden worden wäre,
die — nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit — anderweitig eingesetzt
werden kann.

b) Kosten einer Ersatzkraft

Stellt der Verletzte wegen seines Ausfalles eine Ersatzkraft ein, sind deren 142
Bruttokosten schon im Prinzip als Kosten der Schadenminderung zu erset-
zen; sie mindern aber auch in der Regel entsprechend den Gewinn.

Für beide Seiten ist hier eine subtile Prüfung geboten. Der tatsächliche
Schaden kann höher, er kann aber auch geringer als die Bruttokosten der
Ersatzkraft sein. Er ist durchaus möglich, dass der Ausfall des Verletzten
durch die Ersatzkraft nicht voll aufgefangen wird oder dass umgekehrt eine
besonders tüchtige Kraft den Gewinn vergrößert. Der Schädiger muss auch
prüfen, ob die Ersatzkraft nicht auch ohne den Unfall eingestellt worden
wäre.

Zu beachten ist, dass von den Bruttokosten die Steuerersparnisse abzuset- 143
zen sind.246

Arbeitet die Ersatzkraft unentgeltlich, sei es aus familiären Gründen, sei 144
es als Mitglied einer Sozietät etc., so ist das eine Leistung, die den Schädiger
nicht entlasten kann.247 Die fiktiven Kosten einer vergleichbaren Ersatzkraft
können zur Schätzung herangezogen werden, allerdings nur netto, also nach
Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen.248

aufgrund der Unfallverletzungen erlitten hat; vgl. auch Ruhkopf-Book VersR 70, 690; 72,
114m.w.H.

245 Siehe z. B. BGH VersR 96, 380 zu einem Fall der unfallbedingten Nichterfüllung
eines Beratervertrages.

246 Vgl . Re in . 126 ff.
247 Vgl. die Entscheidungsgründe BGH NJW 70,95.
248 OLG Oldenburg NJW-RR 93, 798 = ZfS 93, 263: Abschlag, weil die Tätigkeit

des Familienangehörigen sozialversicherungsrechtlich und steuerrechtlich nicht erfasst
wird. Vgl. auch die Rechtslage bei Beeinträchtigung der Haushaltsführung und den Pfle-
gekosten, Rdn. 204, 265.
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c) Gewinnminderung

145 Das für die Praxis wichtigste und in der Regel auch zweckmäßigste Verfahren
besteht darin, aufgrund der vom Geschädigten dargelegten und nachgewiese-
nen Fakten den wahrscheinlich unfallbedingt entgangenen Gewinn zu schät-
zen. Auszugehen ist dabei von dem Gewinn, den der Geschädigte vor dem
Unfall erzielt hatte. Unter Berücksichtigung der besonderen Umstände (kon-
krete Dispositionen im Betrieb, allgemeine konjunkturelle Entwicklung etc.)
ist sodann zu prüfen, ob sich dieser Gewinn während der Ausfallzeit ohne
den Unfall fortgesetzt, erhöht oder vermindert hätte. Fällt der Verletzte nur
kurzfristig aus, ist die Ermittlung des Gewinns nach Wiederaufnahme der
Arbeit mit zu berücksichtigen.

146 Die hierfür wesentlichen Tatsachen sollten im Einvernehmen zwischen
Geschädigten und Schädiger möglichst schnell nach dem Unfall festgestellt,
die Unterlagen möglichst bald durchgesehen werden.249 Als Unterlagen kom-
men vor allem in Betracht: Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Ein-
kommensteuerbescheide und -erklärungen, Umsatzsteuervoranmeldungen
und -bescheide. Untersucht werden sollte ein Zeitraum vor dem Unfall von
mindestens drei Jahren.250

147 Festzustellen ist zunächst die Entwicklung des Umsatzes (Bruttoentgelt
für die vom Betrieb erwirtschafteten Lieferungen und Leistungen) und des
Rohgewinnes (Umsatz abzüglich Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe sowie für bezogene Waren). Der Verlauf der fixen (fortlaufenden)
und variablen Kosten ist zu berücksichtigen. Eine Rolle spielt auch die funk-
tioneile und organisatorische Eingliederung des Verletzten im Betrieb und
die konkrete Behinderung des Geschädigten.

148 Besondere Schwierigkeiten bereiten das Problem der Abgrenzung der Fol-
gen des Unfalles von den unfallunabhängigen Faktoren, wie Konjunktur-
entwicklung, Fehldispositionen im Betrieb etc., sowie die Fälle, in denen

Feststellungen häufig dadurch, dass die Bilanzen und die Gewinn- und Ver-
lustrechnungen für das letzte Jahr vor dem Unfall (oder sogar für mehrere
Jahre) in der Regel erst nach dem Unfall erstellt werden.

149 In der Praxis wird der Jurist die Auswertung der Unterlagen und die
Schätzung des entgangenen Gewinnes dem Steuerfachmann, dem Betriebs-
oder Volkswirt überlassen müssen. Er hat dabei jedoch darauf zu achten, dass
der Steuerfachmann die juristischen Grundsätze des Schadensersatzrechts
beachtet und anrechenbare Vorteile berücksichtigt.

150 Hat der Betrieb nicht rentabel gearbeitet, besteht die Möglichkeit, im Rah-
men der §§ 252 BGB, 287 ZPO zu unterstellen, dass der Geschädigte Arbeit-
nehmer geworden wäre und ihm daher zumindest ein Arbeitnehmereinkom-
men entgangen ist.251 Insbesondere bei einem jüngeren Menschen ist dann

249 Vgl. Entschließung 18. Verkehrsgerichtstag Goslar 1980.
250 RuhkopfBook VersR 70, 690 und VersR 72,114.
251 BGH VersR 57, 750.
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regelmäßig zu unterstellen, dass er jedenfalls eine seiner Ausbildung und
Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit in einem unselbstständigen Arbeitsver-
hältnis ausgeübt hätte; dabei können verbleibende Risiken durch Abschläge
berücksichtigt werden.252

d) Schadenminderungspflicht

Abgesehen von den allgemeinen Pflichten253 hat der Selbstständige sich insbe- 151
sondere um eine geeignete Ersatzkraft zu bemühen,254 den Betrieb erforder-
lichenfalls anders zu organisieren und entsprechend seiner Behinderung um-
zudisponieren1^ sowie die verbliebene Arbeitskraft voll einzusetzen.256 Bei
einem nur kurz- oder mittelfristigen Ausfall ist er im Rahmen des Zumutba-
ren verpflichtet, entgangene Geschäfte oder unterbliebene Arbeitsleistungen
durch eine maßvolle Verlängerung der täglichen Arbeitszeit nachzuholen.257

e)"lfcrteilsausgleich ^

Abzusetzen sind insbesondere weggefallene oder geminderte Steuern, wie 152
Einkommensteuer, Umsatzsteuer (der Wegfall von Umsatzsteuer für unfall-
bedingt nicht erbrachte Leistungen findet im Rahmen der variablen Kosten
bei der Schätzung des Gewinnrückgangs bereits Berücksichtigung) und —
beim Selbstständigen von besonderer Bedeutung — Gewerbesteuer.258

Häufig übersehen werden Steuervorteile, wenn die Kosten einer Ersatz- 153
kraft verlangt werden. Durch die Entlohnung der Ersatzkraft mindert sich
der Gewinn des Unternehmens und damit entsprechend die Einkommen-
und Gewerbesteuer. Zu ersetzen sind daher nur die Kosten abzüglich Steuer,
wobei die auf die Ersatzleistungen entfallende Einkommensteuer (nicht die
Gewerbesteuer) ggf. mit zu erstatten ist.259

11. Gesellschafter

Grundsätzlich ist nur der Schaden des verletzten Gesellschafters wegen Weg- 154
falls oder Verringerung seiner Gewinnbeteiligung bzw. seiner Beteiligung
am Kapitalkonto sowie seiner Tätigkeitsvergütung zu ersetzen. Der Schaden
der Gesellschaft und der anderen Gesellschafter ist ein nicht ersatzpflich-

252 BGH VersR 98, 772.
253 Vgl.Rdn.54ff.
254 OLGKoblenzVersR91,194.
255 BGHVersR66,851.
256 BGH VersR 59, 374. Diese Verpflichtung besteht allerdings nur im Rahmen des

Zumutbaren; vgl. insoweit Rdn. 60.
257 BGH VersR 71, 544.
258 Vgl. Rdn. 135.
259 Vgl. Rdn. 95.
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tiger Drittschaden.260 Dies gilt auch für die Gesellschaft Bürgerlichen
Rechts.261 Ausnahmen von dieser Regel bestehen lediglich für die sog. Ein-
Mann-Gesellschaft1**1 und die Gütergemeinschaft.263

155 Für die Berechnung des Schadens wegen Verminderung der Gewinnbetei-
ligung ist zunächst der Gewinnrückgang der Gesellschaft, soweit er durch
die gesundheitliche Beeinträchtigung des Gesellschafters verursacht wurde,
nach den allgemeinen Grundsätzen zu schätzen.264 Zu ersetzen ist dann aber
lediglich die auf den verletzten Gesellschafter anteilig entfallende Reduzie-
rung des Gewinnanteils.265

156 Häufig wird nach dem Unfall eines Gesellschafters eine Vereinbarung über
die Kürzung des Gewinnanteils des Verletzten getroffen (sog. negative Tätig-
keitsvergütung). Hier ist genau zu prüfen: Die Gewinnminderung ist nur dann
zu ersetzen, wenn die Vereinbarung unabweisbar und die den anderen Gesell-
schaftern zugemutete Mehrarbeit ganz außergewöhnlich war.266 Diese Ein-
schränkung dürfte dann nicht gelten, wenn eine solche Klausel schon bei Ab-
schluss des Gesellschaftervertrages, jedenfalls vor dem Unfall getroffen wurde.

157 Hat die Gesellschaft keinen Gewinn abgeworfen, kommt auch eine Ver-
minderung des Kapitalkontos als Schaden des Gesellschafters in Betracht.267

158 Erhält der mitarbeitende oder geschäftsführende Gesellschafter außerdem
eine y,echte" Tätigkeitsvergütung, so ist er ähnlich wie ein Arbeitnehmer zu
behandeln. Es muss sich jedoch um eine ernstliche und angemessene Gegen-
leistung für die Dienste des Geschäftsführers und nicht etwa um eine — aus
steuerlichen Gründen so behandelte — verdeckte Gewinnausschüttung han-
deln.268 Zahlt die Gesellschaft die Tätigkeitsvergütung trotz des Unfalles wei-
ter, entsteht ein normativer Schaden:269 Vorraussetzung ist allerdings, dass
die Arbeitsleistung des Geschäftsführers auch tatsächlich ausgefallen ist.270

Der Gesellschafter ist verpflichtet, insoweit seinen Schadensersatzanspruch
an die Gesellschaft abzutreten.271 Auch eine Umsatzbeteiligung kann eine er-

260 BGH VersR 62, 622; VersR 64,1243; 65, 592; VersR 67, 83; NJW 77, 1283; VersR
94, 316; VersR 01,649.

261 BGH VersR 01,649.
262 Vgl.Rdn.163.
263 Vgl.Rdn.164.
264 Vgl. Rdn. 140 ff. Der Schaden kann auch in dem erhöhten Personalaufwand durch

Beschäftigung von Hilfskräften bestehen (AG Aichach SP 00, 272).
265 Dies ergibt sich aus dem allgemeinen, oben dargestellten Grundsatz; lesenswert

hierzu z. B. AG Aichach SP 00, 272.
266 B G H VersR 64 ,1243 .
267 BGH VersR 62,622.
268 BGH VersR 77, 862 = NJW 78, 40; VersR 92, 1410; vgl. auch OLG Hamm VersR

79, 945: Vom Umsatz abhängige Tantieme. Die steuerliche Bewertung durch die Finanz-
behörden ist dabei ein Indiz für die Einordnung entweder als echte Tätigkeitsvergütung
oder als verdeckte Gewinnausschüttung.

269 BGH VersR 71, 570 = NJW 71,1136; VersR 77, 863 = NJW 78,40.
270 Vgl. hierzu OLG Hamm r+s 02, 505.
271 Hieran sind strenge Anforderungen zu knüpfen, BGH VersR 70, 60; VersR 77,

863 = NJW 78,40.
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satzpflichtige Tätigkeitsvergütung sein,272 nicht dagegen z. B. gewinnabhän-
gige Tantiemen.

Grundsätzlich kann die Tätigkeitsvergütung neben einem verringerten 159
Gewinnanteil geltend gemacht werden.273 Dann ist jedoch bei der Berech-
nung des entgangenen Gewinns Vorsicht geboten, insbesondere muss berück-
sichtigt werden, dass die Tätigkeitsvergütung aufgrund der Ersatzleistung
des Schädigers der Gesellschaft zufließt und insoweit den Gewinn wieder
erhöht.

Kosten für unfallbedingt eingestellte Ersatzkräfte (Nachweis!) sind dem 160
Verletzten zu erstatten, wenn er aufgrund der aus dem Gesellschaftsverhält-
nis fließenden Treuepflicht für diese Mehraufwendungen einstehen muss.274

Erbringen andere Gesellschafter Mehrarbeit, kann nur unter ganz be- 161
stimmten strengen Voraussetzungen ein Schadensersatzanspruch geltend ge-
macht werden.275

Gibt der Gesellschafter unfallbedingt seine Tätigkeit auf, ohne sich um 162
eine Hilfskraft zu bemühen, kann darin ein Verstoß gegen die Schadenminde-
rungspfiicbt liegen.276

Besonderheiten bestehen bei der Ein-Mann-GmbH:277 Neben dem Ge- 163
winnentgang278 kann der Alleingesellschafter grundsätzlich auch Erstattung
seines — angemessenen — Gehalts verlangen, ohne nachweisen zu müsen,
dass infolge seines Ausfalls der Gewinn des Unternehmens zurückging.279

Es muss sich allerdings nachweislich um ein echtes Arbeitsentgelt für zu leis-
tende Tätigkeit und z. B. nicht um eine — aus steuerlichen Gründen so be-
handelte — verdeckte Gewinnausschüttung handeln.280

Gehört ein Gewerbebetrieb zum Gesamtgut von Eheleuten, die im Rah- 164
men der Gütergemeinschaft gemeinschaftlich das Geschäft betreiben, so liegt
keine Innen-Gesellschaft des bürgerlichen Rechts vor. Der in das Gesamtgut
der Gütergemeinschaft fallende deliktische Schadensersatzanspruch des ver-
letzten Ehegatten auf Ersatz des Erwerbsschadens erstreckt sich auf die ge-
samten unfallbedingten Gewinneinbußen des Erwerbsgeschäfts.281

272 Ho>w»»,VersR80,606.
273 BGHVersR64,1243.
274 BGH VersR 63,433.
275 Vgl. dazu BGH VersR 64,1243; NJW 55,1227.
276 BGH VersR 63, 585.
277 Die folgenden Grundsätze gelten auch, wenn der geschäftsführende Gesellschafter

noch Mitgesellschafter hat, aber wegen seiner überragenden Beteiligung am Kapital prak-
tisch als Alleingesellschafter betrachtet werden muss; BGH VersR 77, 374 = NJW 77,1283.

278 BGH VersR 77, 374 = NJW 77,1283.
279 BGH VersR 71, 570; OLG Hamm ZfS 96,11; vgl. auch BGH VersR 92,1410. Hof

mannYersK 80,605 hält dieses Ergebnis zu Recht für bedenklich und rechtspolitisch ver-
fehlt. Die Manipulationsgefahr ist zu groß.

280 BGH VersR 77, 863; VersR 92, 1410; vgl. auch OLG Hamm VersR 79, 945: vom
Umsatz abgängige Tantieme. Nicht gegen eine Erstattung spricht, wenn die Zahlung
durch Verrechnung mit einer Darlehensschuld erfolgt (BGH VersR 92,1410).

281 BGH VersR 94, 316 = DAR 94,113 = ZfS 94, 323.
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12. „Erwerbsschaden" des Arbeitslosen

165 Wird der Empfänger von Arbeitslosengeld (§ 117 SGBIII) bzw. von Arbeits-
losenhilfe (§ 190 SGB III) arbeitsunfähig, erhält er ab der 7.Woche statt der
Arbeitslosenunterstützung Krankengeld von der Krankenkasse (§§5 Abs. 1
Nr. 2,47 b SGB V, 138 SGB III). Dieser Wegfall von Arbeitslosengeld bzw. -Ulfe
ist ein vom Schädiger zu ersetzender Erwerbsschaden. Der Schadensersatz-
anspruch geht auf die Krankenkasse wegen des von ihr gezahlten Kranken-
geldes (sachliche Kongruenz) nach § 116 SGB X über.282

166 Voraussetzung für einen Regress ist, dass der Verletzte ohne den Unfall
Arbeitslosenunterstützung oder anderes Einkommen erzielt hätte.

167 Im Regelfall ist das Krankengeld voll übergangsfähig. Die Höhe des Kran-
kengeldes deckt sich mit der Höhe des hypothetischen Arbeitslosengeldes
bzw. der Arbeitslosenhilfe. Allerdings ist für die Dauer der stationären Heil-
behandlung ein Abzug für ersparte Verpflegungskosten zu machen (s. Rdn. 246).
Sonstige Abzüge sind kaum gegeben. Z. B. erspart der Arbeitslose im Gegensatz
zum Erwerbstätigen kaum Fahrtkosten.

168 In Ausnahmefällen ist die Übergangsfähigkeit jedoch zu verneinen. Dies
gilt insbesondere in den Fällen des Ruhens des Anspruchs auf Arbeitslosen-
unterstützung nach den §§ 142ff. SGBIII, z.B. beim Emfpang anderer So-
zialleistungen, bei Anspruch auf Arbeitsentgelt und Urlaubsabgeltung, bei
Anwendung einer Sperr- oder Säumniszeit sowie bei Arbeitskämpfen.

13. Kinder, Auszubildende, Schüler, Studenten

a) Verzögerte Berufsausbildung, verspäteter Eintritt in das Erwerbsleben

169 Grundsätzlich hat der Schädiger für alle vermögensrechtlich relevanten
Nachteile einzutreten, die infolge einer Verzögerung der Ausbildung entste-
hen.283 Zu ersetzen sind grundsätzlich:
— Entgangene Ausbildungsvergütung für den Zeitraum der Verzögerung;
— Entgangenes Gebalt für den Zeitraum der unfallbedingten Verzögerung des

Berufseintritts;
— Minderverdienst infolge verspäteter Einkommenssteigerungen;
— Zukünftige Kürzung einer Altersrente, soweit keine RV-Beiträge nach § 119

SGB X — wie in der Regel — zu erstatten sind284 oder von Dritten gezahlt
werden;

282 BGH VersR 84, 639 = NJW 84, 1811; VersR 84, 862; OLG Karlsruhe ZfS 83,
330. Ebenso OLG Köln VersR 00, 869 für den Wegfall der Leistungen der Bundesanstalt
für Arbeit bei einer Untersuchungshaft.

283 BGH VersR 85,63 = DAR 85,54.
284 S. Rdn. 763 ff.
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— Nachteile durch Erschwernisse im Studiengang infolge veränderter Studien-
bedingungen (z. B. Vorlesungsstreik);285

— Eingangsverschlechterungen im Beruf (schlechtere Arbeitsmarktsituation,
geänderte Einstellungsbedingungen u. Ä.);286

— Verlust eines Stipendiums.2*7

Zur Bezifferung des Schadens ist der Ist-Verlauf nach dem Unfall und der 170
Soll-Verlauf, wie er ohne den Unfall eingetreten wäre, zu vergleichen. Dies
hat pro rata temporis zu erfolgen, d. h. Soll- und Ist-Verlauf müssen jeweils
exakt für die einzelnen Zeiträume gegenübergestellt werden. Bei diesem Soll-
verlauf sind auch Einkommensreduzierungen zu beachten, die ohne den Un-
fall eingetreten wären. So ist z. B. zu berücksichtigen, dass der Verletzte ohne
den Unfall Wehr- oder Ersatzdienst hätte leisten müssen.288 Er kann für die-
sen Zeitraum also nur den entgangenen Wehrsold und den Wert der Bundes-
wehrverpflegung geltend machen. Soweit er im Ist-Verlauf während dieser
Zeit ein zumindest gleich hohes Einkommen erzielt, entsteht kein Scha-
den.289 Die Beweislast für den Soll-Verlauf (z.B. Zeitpunkt Schulabschluss,
Beendigung Berufsausbildung, Höhe des entgangenen Einkommens etc.)
trifft den Geschädigten. Er kann sich auf die Beweiserleichterungen der
§§ 252 BGB, 287 ZPO berufen. Im Gegensatz zu den Fällen, in denen das ur-
sprüngliche Berufsziel völlig aufgegeben werden muss, bestehen hinsichtlich
des Verzögerungsschadens in der Regel jedoch keine größeren Probleme.

b) Minderverdienst/Änderung des Berufsziels

Kann der Verletzte infolge einer bleibenden Behinderung nicht den Beruf 171
ausüben, der ohne den Unfall wahrscheinlich (§§ 252 BGB, 287 ZPO) ergrif-
fen worden wäre, ist zu ersetzen bzw. Schadensersatz zu leisten wegen:
— entgangenem Einkommen oder Minderverdienst;
— Kürzung oder Wegfall einer Altersrente, soweit nicht RV-Beiträge geleistet

oder erstattet werden;
— Einkommensausfall oder -minderung wegen unfallbedingter Entlassung

(z. B. infolge schlechterer Ausbildung oder Behinderung);
— wirtschaftlicher Folgen einer besonderen Krisenanfälligkeit des unfallbe-

dingt gewählten Berufs.290

Nicht zu ersetzen sind: 172
— die Folgen von betriebs- oder brancheninternen Vorgängen, wie Streiks,

Betriebsstilllegungen etc.291

285 BGH VersR 85, 62 = NJW 85, 791 = DAR 85, 54; a. A. OLG Hamm VersR 70,
1136 = NJW 70,1853.

286 Steffen DAR 84, lf.
287 S*ej0&»VersR85,6O6ff.
288 OLG Hamm NZV 99, 248 = VersR 00, 234.
289 OLGKölnVersR98,507.
290 Steffen DAR S4,lfi.
291 Stehen DAR 84,1 ff.
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173 Der Nachweis des Soll-Verlaufs bereitet hier erhebliche Schwierigkeiten,
die desto größer sind, je jünger das verletzte Kind ist. Zwar kann sich der Ge-
schädigte auf die Darlegungs- und Beweiserleichterungen der §§252, 287
ZPO berufen.292 Ein Anscheinsbeweis ist dagegen nicht möglich.293 Gleich-
wohl muss der Verletzte ein Mindestmaß an Tatsachen vortragen, aufgrund
deren ein Richter die Überzeugung von der überwiegenden Wahrscheinlich-
keit der behaupteten beruflichen Prognose gewinnen kann.294 Wenn weder
für den Erfolg noch für den Misserfolg hinreichende Anhaltspunkte be-
stehen, wird man einen durchschnittlichen Erfolg unterstellen können.295

Je jünger der Verletzte zum Unfallzeitpunkt ist, je weniger fortgeschritten die
Ausbildung ist, desto schwerer fällt die Prognose. Dabei wird man dem Ver-
letzten einen gewissen Schätzungsbonus296 einräumen müssen, denn der
Schädiger hat ihm die Chance genommen, zu beweisen, dass er eine erfolg-
reiche Berufsausbildung abgeschlossen hätte.297 Im Rahmen der Prognose
können als Indizien herangezogen werden:

— intellektuelle, körperliche298 und charakterliche Eigenschaften und Nei-
gungen des Verletzten (soweit vor dem Unfall schon erkennbar oder vom
Unfall nicht beeinflusst existent) sowie

— die Bedingungen seiner Umwelt,299

— Beruf, Vor- und Weiterbildung der Eltern und deren Qualifikation in der
Berufstätigkeit,300

— der Werdegang der Geschwister und die Familientradition,301

— die Arbeitsmarktsituation302 und
— die Entwicklung des verletzten Kindes trotz Unfalls.

Statistische Erkenntnisse wird man dagegen nur mit Zurückhaltung ver-
werten können.303

174 Hatte der Geschädigte die Berufsausbildung noch nicht begonnen oder
war er darin noch nicht weit fortgeschritten, ist er grundsätzlich im Rahmen

292 BGH NJW E-VHR 96,141; OLG Karlsruhe VersR 89,1101.
293 BGH VersR 65,489; Steffen DAR 84, lff. m.w. H.
294 Vgl. z. B. OLG Stuttgart VersR 99, 630; OLG Köln SP 00, 229.
295 BGH VersR 00, 233 generell zur behaupteten beruflichen Entwicklung; LG

Aschaffenburg SP 00,125.
296 Steffen DAR 84, lff.; vgl. auch OLG Karlsruhe VersR 89, 1101; OLG Stuttgart

VersR 99,630.
297 BGH VersR 00, 233; OLG Köln SP 00, 229.
298 LG Stuttgart VersR 99, 630: Für den Fall eines schwer verletzten Kindes, das

schon vor dem Unfall behindert war.
299 BGH VersR 65,489; OLG Köln VersR 72,406 = NJW 72, 59.
300 OLG Frankfurt VersR 89,48; OLG Karlsruhe VersR 89,1101.
301

302 LG Aschaffenburg SP 00,125.
303 BGH VersR 65, 489: Für die Behauptung einer angestellten Ärztin, ohne den

Unfall hätte sie sich mit entsprechend höherem Einkommen selbstständig gemacht,
reicht die Statistik nicht aus, nach der Ärzte zur Niederlassung tendieren. Vgl. auch
OLG Köln VersR 72,406 = NJW 72, 59.
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der Schadenminderungspflicht gehalten, einen anderen Beruf zu erlernen,
in dem er trotz seiner Behinderung so weit wie möglich arbeiten kann.304

Die generell bestehende Pflicht zur Umschulung in einen ausübbaren Be-
ruf305 verstärkt sich hier. Bei der Berufswahl kann sich der Geschädigte auf
den Rat eines sachverständigen Arztes verlassen.306

c) Vorteilsausgleich

Der Vorteil darf den Schädiger nicht unbillig entlasten und vor allem muss 175
zeitliche Kongruenz zwischen Schaden und Vorteil als Voraussetzung für
eine Anrechnung bestehen. Es erfolgt daher keine Anrechnung
- von tatsächlichen Einkünften, die vor dem Zeitpunkt der hypothetischen

Aufnahme einer Berufstätigkeit erzielt werden.307 Allerdings werden diese
Einnahmen verrechnet mit einem eventuellen zeitlich kongruenten Er-
werbsschaden.

- von höheren Einnahmen aus einem unfallbedingt aufgenommenen qualifi-
zierteren Beruf auf den zeitlich vorher entstandenen Verspätungsschaden;

- von Leistungen aus BAföG.308

Anzurechnen sind dagegen 176
- ersparte Aufwendungen, die in dem nach dem Soll-Verlauf ausgeübten Be-

ruf angefallen wären (z. B. Fahrtkosten, Berufskleidung, zweiter Wohnsitz),
allerdings ist auch hier die zeitliche Kongruenz zu beachten;

- von Stipendien;309

- von ersparten Ausbildungskosten.310

Zu berücksichtigen ist ggf. auch, dass der Verletzte ohne den Unfall Wehr- 177
dienst hätte leisten müssen und als Schaden für diese Zeit ohnehin nur der
geringe Wehrsold und der Wert der Bundeswehrverpflegung in Betracht
kommt.311

d) Berücksichtigung von Reserveursachen

Ein ohne den Unfall ausgeübter Wehr- oder Ersatzdienst führt zu einer zu be- 178
rücksichtigenden Verzögerung des Soll-Verlaufs.312 Im Übrigen sind wie ge-
nerell beim Erwerbsschaden Vorerkrankungen, die schlechte Arbeitsmarkt-
situation in dem ohne Unfall angestrebten Beruf etc. zu beachten.

304 OLG Köln SP 00, 229.
305 Vgl. hierzu Rdn. 65 ff.
306 OLG Köln SP 00, 229.
307 OLGFrankfurtVersR83,1083.
308 OLG München ZfS 84, 294 - m. E. zweifelhaft.
309 KG DAR 81, 296; a. A. Steffen VersR 85,605 ff.
310 A. A. Steffen^ VersR 85, 605 ff., der Ausbildungsersparnisse nur mit Umschulungs-

kosten oder ähnlichen Kosten verrechnen will.
311 OLG Köln VersR 98, 507; vgl. auch OLG Hamm NZV 99, 248 = VersR 00, 234:

Die Zeit des weggefallenen Wehr- und Ersatzdienstes ist anzurechnen.
312 Steffen DAR 84,1.
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e) Ausbildungskosten

179 Unfallbedingt höhere Ausbildungskosten sind dem Geschädigten zu erset-
zen, soweit sie sachlich notwendig und nicht dazu bestimmt waren, eine
nicht durch den Unfall erforderliche, qualifiziertere Ausbildung zu ermög-
lichen. Ein Ersatz von Ausbildungskosten, die infolge des Unfalls nutzlos
werden („frustrierte Aufwendungen"), kommt nicht in Betracht.313 Ersparte
Ausbildungskosten sind auf den zeitlich kongruenten Erwerbsschaden anzu-
rechnen.314

14. Haushaltsführung

180 Die Führung des Haushalts315 einschließlich der Betreuung und der Erzie-
hung der Kinder bildet im Rahmen der Familie als Wirtschaftsgemeinschaft
eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung der Arbeitskraft.™ Wird der haus-
haltsführende Ehegatte verletzt, steht ihm ein eigener Schadensersatz-
anspruch nach den §§ 842, 843 BGB zu.317

181 Da das Leitbild der Hausfrauenehe nicht mehr existiert,318 kommt es nicht
darauf an, ob die Ehefrau (yyHausfrauc) oder der Ehemann („Hausmann') den
Haushalt führt, oder ob beide Ehegatten die Hausarbeit untereinander auf-
geteilt haben.319 Auch der verletzte „Hausmann" kann einen Schadensersatz-
anspruch geltend machen. Wenn im Folgenden, dem allgemeinen Sprachge-
brauch folgend, noch von der „Hausfrau" die Rede ist, gelten die Ausführun-
gen daher gleichermaßen für den Hausmann und für denjenigen, der neben
seiner Erwerbstätigkeit den Haushalt voll oder teilweise320 führt.321 Allerdings
wird man dann nicht mehr von einer wirtschaftlich sinnvollen Verwertung
der Arbeitskraft sprechen und damit auch keinen Schadensersatzanspruch zu-
billigen können, wenn ein voll erwerbstätiger Ehemann

313 Steffen DAR 84,1 ff.
314 Vgl.Rdn.175.
315 Gemeint ist hier die Haushaltsführung im engeren Sinn, also Kochen, Putzen,

Waschen, Einkauf und Ähnliches. Zur Haushaltsführung im weiteren Sinne, Pflege des
Gartens, Reparaturarbeiten, Malern und Tapezieren der Wohnung u. Ä. vgl. Rdn. 42.

316 BGH VersR 72, 1075; VersR 74, 1016 = NJW 74, 1651 m.w.H.; OLG Düsseldorf
DAR 88, 24.

317 Spätestens seit In-Kraft-Treten des Gleichberechtigungsgesetzes vom 18.7. 1957
hat nicht der Ehemann nach § 845 BGB, sondern die Hausfrau selbst einen eigenen
Schadensersatzanspruch - Beschluss des Großen Senats des BGH vom 9. 7. 1968, VersR
68, 852.

318 S. dazu BGH VersR 83,688,689.
319 BGH NJW 85,735.
320 S. z.B.OLG Köln SP00, 336.
321 BGH VersR 92, 618 = NJW-RR 92, 792: „In aller Regel" (?) keine Kompensation

dadurch, dass der Geschädigte unfallbedingt nicht mehr berufstätig ist und seine verblie-
bene Kraft jetzt voll im Haushalt einsetzen kann.
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im geringen Umfang erbringt (Mithilfe bei schweren Arbeiten, teilweise
Beaufsichtigung von Schularbeiten, gelegentliche Einkäufe etc.).322

Auch einer allein stehenden Frau — oder Mann — mit eigenem Haushalt 182
steht ein Ersatzanspruch zu.323

Ob auch die Haushaltsführung in einer — heterogenen — nichtehelichen 183
Lebensgemeinschaft eine derart sinnvolle Verwertung der Arbeitskraft dar-
stellt, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden.324 Bejaht wird dies vom
OLG Karlsruhe.325 Wenn dem so wäre, müsste in einem Fall, in dem eine
Witwe nach dem unfallbedingten Tod ihres Mannes eine nicht-eheliche Le-
bensgemeinschaft eingeht und hier den Haushalt führt, der Wert dieser
Haushaltsführung als Vorteil auf ihren Unterhaltsschaden angerechnet wer-
den. Der BGH hat hier jedoch genau umgekehrt entschieden.326 Der Scha-
densersatzanspruch ist aber zumindest so zu berechnen, als hätte der Ver-
letzte als Alleinstehender einen Haushalt geführt. Für die gleichgeschlecht-
liche, eingetragene Lebenspartnerschaft327 gelten dieselben Überlegungen.
Die Lebenspartner schulden sich zwar gegenseitig Barunterhalt, nicht aber
Haushaltsführung. Die Situation ist daher rechtlich mit der heterogenen Le-
bensgemeinschaft vergleichbar.

Soweit die Haushaltsführung zugunsten von Familienangehörigen erfolgt, 184
wird sie vom BGH rechtlich als Erwerhstätigkeit i.S.d. §§ 842, 843 BGB qua-
lifiziert.328 Dies hat im Rahmen des Forderungsübergangs nach § 116 SGBX
Bedeutung für die Kongruenz.329 Soweit sie die eigenen Bedürfnisse des
Haushaltsführenden deckt, fällt ihre Beeinträchtigung dagegen in die Scha-
dengruppe der vermehrten Bedürfnisse.

Da der Hausfrau kein konkretes, bezifferbares Einkommen entgeht, ist 185
die Höhe des Schadens schwer zu berechnen. Im Rahmen der auch hier ge-
botenen Schätzung nach §§ 252 BGB, 287 ZPO ist Folgendes zu berücksich-
tigen:

Zunächst einmal kommt es darauf an, welche Arbeitsleistung die Hausfrau 186
ohne den Unfall tatsächlich erbracht hätte;330 insoweit besteht also ein Ge-
gensatz zu § 844 Abs. 2 BGB, wo es auf den rechtlich geschuldeten Unterhalt

322 OLG Oldenburg VersR 83, 890; s. auch AG Göttingen SP 01, 236.
323 BGH NJW-RR 92, 792 = VersR 92, 618; KG VersR 82,978; vgl. auch OLG Düssel-

dorf ZfS 86,166.
324 Bejahend Becker VersR 85, 202ff.m.w.H. Empfehlung VGT Goslar 1985, VersR

85, 224: Anspruch unter bestimmten Voraussetzungen; ebenso Hillmann ZfS 99, 229.
325 OLG Karlsruhe DAR 93, 391; ebenso LG Zweibrücken VersR 94, 819 = ZfS 94,

363; A. A. LG Hildesheim SP 00,410 = VersR 02,1431.
326 BGH VersR 84,936 = NJW 84, 2520.
327 Vgl.Rdn.324.
328 VersR 74,162 = NJW 74, 41; BGH NJW 85, 735; VersR 89,1273; OLG Oldenburg

VersR 93,1491; OLG Schleswig ZfS 95,10.
329 S.Rdn.212.
330 BGH VersR 74,1016 = NJW 74,1651; OLG Stuttgart VersR 77,1038; OLG Frank-

furt VersR 82, 981; OLG Stuttgart ZfS 83, 166; OLG Frankfurt DAR 88, 24; OLG
Oldenburg VersR 93,1491.
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ankommt.331 Die Mithilfepflicht von Familienangehörigen332 kann daher nur
insofern berücksichtigt werden, als diese Hilfe tatsächlich erbracht wur-
de.333 Von Bedeutung ist auch hier die Frage, ob eine Haushaltshilfe auch
ohne den Unfall eingestellt worden wäre.334 Es besteht aber wohl eine Art
Vermutung, dass die tatsächliche Arbeitsleistung der rechtlich geschuldeten
entspricht.335 Mit einzubeziehen sind auch Tätigkeiten, die nicht unterhalts-
berechtigten Angehörigen der familiären Wirtschaftsgemeinschaft zugute
kommen.336

187 Sodann sind die Kosten einer Ersatzkraft in dem Umfange heranzuziehen,
wie sie erforderlich wären, um den Ausfall der Hausfrau auszugleichen. Da-
bei spielt es im Prinzip keine Rolle, ob die Ersatzkraft tatsächlich eingestellt
wird oder nicht, jedoch kann dies die Höhe des Schadensersatzes beeinflus-
sen (brutto oder netto).

a) Keine Einstellung einer Ersatzkraft

188 Wird der Ausfall oder die Behinderung der Hausfrau durch Mehrarbeit der
Familienmitglieder, unentgeltliche Hilfeleistungen Dritter oder überobliga-
torische Anstrengungen der Verletzten337 aufgefangen, ist der Schaden nor-
mativ zu berechnen. Anhaltspunkt für die Schadenschätzung im Rahmen
des § 287 ZPO ist der Nettolohn einer erforderlichen und geeigneten Hilfs-
kraft.338

189 Schulz-Borck/Hofmann339 schlagen folgenden Weg vor, dem im Grundsatz
auch der BGH340 und wohl überwiegend auch die Instanzgerichte341 folgen:
— Objektiv erforderlicher Zeitaufwand für die Weiterführung des Haushalts

(einschließlich Kinderbetreuung und der notwendigen Gartenpflege342) im
bisherigen Standard

331 Vgl.Rdn.363.
332 Vgl.Rdn.372.
333 BGH VersR 74,1016,1017 — 1SfJW74,165irt652;X>LGTrankfurtVersR^2,a981;fcV*

982.
334 BGH VersR 89,1273 = NZV 90, 21.
335 Vgl. auch OLG Stuttgart ZfS 83,166.
336 Erwachsene Tochter - BGH VersR 74, 1016 = NJW 74, 1651; OLG Oldenburg

VersR 93,1491.
337 Vgl. KG VersR 82,978.
338 BGH Großer Senat VersR 68, 852; BGH VersR 73, 84; VersR 73, 939; NZV 88,

60 = VersR 88, 490 für den Todesfall; VersR 92, 618 = NJW-RR 92, 792; OLG Frankfurt
VersR 82,981.

339 Schadensersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, Tz. 3.
340 Der BGH akzeptiert die Anwendung der auf Erfahrungswerten beruhenden

Tabellen von Schuh-Borck/Hofmann im Rahmen des § 287 ZPO. Z. B. BGH NZV 88, 60
= VersR 88, 490: Tabelle 1 über den Arbeitszeitbedarf im Todesfall. Vgl. im Übrigen auch
BGH VersR 79,670; zuletzt IX. Senat BGH NZV 02,114.

341 Z. B. OLG Düsseldorf DAR 88, 24; OLG Oldenburg ZfS 89, 340; VersR 93,1491;
SP 01,196; LG Heilbronn SP 02, 347; etwas modifiziert OLG Hamm NZV 02, 570.

342 Arbeiten, die in den Hobby-Bereich fallen, sind nicht zu berücksichtigen; sie bil-
den keine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung der Arbeitskraft, ihre Beeinträchtigung
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— multipliziert mit dem Prozentsatz der konkreten Behinderung
— multipliziert mit dem Netto-Stundenlohn einer erforderlichen Hilfskraft

(BAT X oder Zugehfrau)
— abzüglich Rente eines SVTvon dem Teil des Schadensersatzes, der sich auf

den Ausfall in der Haushaltsführung für die Familienangehörigen bezieht
(Aufteilung nach Kopfzahl)

— multipliziert mit der Haßungsquote.
Verbreitet ist auch folgende — im Rahmen des § 287 ZPO ebenfalls ge- 190

rechtfertigte — Methode: pauschal wird — teils aus eigener „Sachkunde" teils
gestützt auf medizinische Ausführungen — die Zeit geschätzt, die eine Hilfs-
kraft arbeiten müsste, und mit dem bekannten Stundenlohn343 für Hilfs-
kräfte multipliziert.344 Dabei kann man auf der Basis der Tabellen bei Schulz-
Borck/Hofmann den zeitlichen Anteil der einzelnen Haushaltsbereiche, in
denen sich die Behinderung des Verletzten unterschiedlich auswirkt, berück-
sichtigen.345

aa) Tatsächliche Arbeitsleistung

Zunächst ist die Zeit festzusetzen, die objektiv für eine Fortsetzung der 191
Haushaltsführung im bisherigen Umfang erforderlich ist. Zur Darlegung
und für den Nachweis des Umfangs dieser Tätigkeit kann sich die Verletzte
auf die Beweiserleichterung des § 287 ZPO berufen,346 die auch für die Dar-
legungslast gilt.347

Allerdings helfen Aussagen von Verwandten und Nachbarn in der Regel 192
nicht viel, da es um subjektive Wertungen geht und eine realistische Einschät-
zung der Hausarbeit praktisch nicht möglich ist.348

fällt unter den immateriellen Schaden. Notwendige Arbeiten, wie Rasenmähen, Wassern
und Düngen u.Ä. müssen, wenn möglich, nachgeholt werden. Vgl. auch LG Duisburg SP
00, 307 und Rdn. 42.

343 Geschätzt werden hier in der Rechtsprechung Beträge zwischen 15,— DM und
20,- DM Stundenlohn. 15,- DM: OLG Oldenburg SP 01,196; OLG München DAR 99,
407; LG Nürnberg-Fürth SP 98, 354; LG Berlin SP 96, 170. 20,- DM: OLG Hamm
NZV 02, 570 (171,- DM monatlich bei 2 Wochenstunden). 12,-DM: LG Itzehoe SP 97,
248; LG Hamburg SP 95, 75; 10,- DM: OLG Schleswig ZfS 95, 369; OLG Celle 94, 78;
OLG Oldenburg 93, 280; OLG Köln ZfS 90,46.

344 Z.B. OLG Hamm ZfS 95, 369: „Die Höhe des Schadens ist nicht nach Tabellen-
werten, sondern nach der tatsächlich eingetretenen Beeinträchtigung bei der Hausarbeit
zu bemessen"; NZV 02, 570.

345 Anhang zu Tabelle 6a, Konkrete Behinderung. Vgl. z.B. OLG Hamm NZV 02,
570.

346 OLG Oldenburg VersR 93,1491 = r+s 93,101.
347 BGH VersR 92,618.
348 OLG Oldenburg VersR 93,1491: Kein Nachweis durch Sachverständigengutachten

oder durch den Ehemann als Zeugen, der wegen seiner häuslichen Abwesenheit keine
verlässlichen Angaben machen kann.
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193 Hilfreich ist hier aber die Tabelle 1 bei Scbulz-Borck/Hofmann, die den Ar-
beitszeitbedarf je nach Zahl der Familienangehörigen und der Anspruchs-
stufe des Haushalts abbildet.349

194 Allerdings können die Tabellenwerte immer nur einen Anhaltspunkt lie-
fern.350 Eine Plausibilitätsprüfung ist erforderlich, die auch zu deutlichen
Korrekturen - nach oben und nach unten - führen können.351 Insbesondere
bei Berufstätigkeit der verletzten Hausfrau wird man die angegebenen Tabel-
lenwerte nach unten korrigieren müssen.352

bb) Konkrete, haushaltspezifische Behinderung

195 Sodann ist zu schätzen, welcher Anteil von dieser Arbeitszeit von einer
Hilfskraft übernommen werden müsste, um die Behinderung der Hausfrau
auszugleichen. Hier kommt es auf die konkrete Behinderung in der Haus-
haltsführung an. Die abstrakte MdE, ein Wert aus dem Sozialversicherungs-
recht, hat keine Aussagekraft für den Umfang des Schadensersatzes.353

349 Diese Tabelle, die auf Erhebungen des Instituts für Hauswirtschaft der Bundesfor-
schungsanstalt für Ernährung beruht, gibt je nach Größe des Haushalts und je nach
Umfang einer Erwerbstätigkeit des Haushaltsführenden differenzierte Zeitwerte an.

Nicht verwertbar ist dagegen die Tabelle 8 (allerdings zugrunde gelegt von OLG Köln
SP 00, 306). Diese Tabelle beruht auf Befragungen und gibt die subjektive Einschätzung
über die tatsächlich aufgewendete Zeit der Haushaltungsführung wieder. Abgesehen
davon, dass man sich bei solchen subjektiven Eindrücken sehr täuschen kann, kommt es
für den normativen Schaden auch nicht auf die tatsächlich aufgewendete Zeit an. Maß-
geblich ist die Zeit, die eine professionelle Hilfskraft aufwenden müsste, um den Haus-
halt im bisherigen tatsächlichen Standard aufrechtzuerhalten. Denn der Schadensersatz
orientiert sich ja auch an den fiktiven Kosten einer solchen Hilfskraft. Wenn z. B. die
erforderliche Zeit für die Führung eines 2-Personen-Haushalts mittlerer Anspruchsstufe
ca. 31 bis 43 Stunden pro Woche beträgt, kann eine professionelle Ersatzkraft den Haus-
halt in dieser Zeit führen. Diese Kraft braucht nicht etwa die 65 Stunden nach der
Tabelle 8. _

Siehe auch z.B. ÄG Krefeld SP 96, 44, das für eineverletzte allein stelienäeiFlausfrau
eine wöchentliche Arbeitszeit von 18—19 Stunden unterstellt (entsprechend Tabelle 1 bei
Schulz-Borck/Hofmann: 18,8 Stunden in der niedrigsten Anspruchstufe), anstelle der in
der Tabelle 8 angegebenen 36,6 (!) Stunden.

350 OLG Köln SP 00, 306: Anwendung der Tabellen „mangels anderer Erkenntnisse".
351 Vgl. z. B. die Entscheidung des OLG München v. 16.2. 96 (10 U 3065/93), die inso-

weit in der Revisionsentscheidung des BGH (NZV 98, 149 = VersR 98, 333) akzeptiert
wird.

352 Z. B. LG Berlin SP 96,170: 3-Personen-Haushalt (2 noch nicht volljährige Kinder),
Hausfrauentätigkeit 3 Stunden täglich, 21 Stunden wöchentlich (vgl. Tabellen Schulz-
Borck/Hofmann, Tabelle 1: 38 Stunden für die niedrigste Anspruchstufe, Tabelle 8:
71 Stunden).

353 OLG Hamm NZV 02, 570; OLG Köln SP 00, 306 und 336; OLG Frankfurt VersR
82, 981 - Revision nicht angenommen. Ebenso Schulz-Borck/Hofmann, Schadensersatz
bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, Tz. 3.2.2; ähnlich OLG München
VersR 71,1069. Bedenklich daher OLG Oldenburg VersR 77, 553, das der Verletzten eine
der abstrakten MdE entsprechende Quote des Lohns einer ganztägig beschäftigten
Hilfskraft zubilligt - ähnlich OLG Oldenburg VersR 86, 1220, das aber eine Parallel-
rechnung anstellt. Bedenklich auch OLG Frankfurt VersR 80, 1122 mit krit. Anm.
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Das Beste derzeit vorhandene Hilfsmittel bietet hier die Tabelle über 196
die konkrete, haushaltsspezifische Behinderung von Reichenbach/Vogel.354

Reichenbach/Vogel stellen jeweils für bestimmte Verletzungstypen355 die kon-
kreten - unterschiedlichen — Auswirkungen in den einzelnen Tätigkeitsbe-
reichen des Haushaltes prozentual fest. Unter Berücksichtigung des unter-
schiedlichen, von Hauswirtschaftlern errechneten Anteils dieser Tätigkeits-
bereiche am gesamten Zeitaufwand ermitteln sie schließlich den Grad der
konkreten Behinderung im Haushalt.356 Der auf diesem Weg festgestellte
Prozentsatz der konkreten Behinderung bezogen auf den Arbeitszeitauf-
wand der unverletzten Hausfrau ergibt die Zeit, die eine geeignete Hilfskraft
arbeiten müsste.357

Möglich im Rahmen der Schätzung nach § 287 ZPO ist es auch, den zeit- 197
liehen Anteil der Haushaltstätigkeiten festzustellen, in denen der Haushalts-
führende konkret behindert ist (bestimmte schwere Arbeiten) und hierfür
die erforderliche Unterstützung durch eine Hilfskraft zeitlich einzugren-

, zeiuJSL L^tztlich^ist ^dies nichts anderes, als Reichenbach/Vogel in ihrem
Tabellenwerk zugrunde gelegt haben.

Ein normativer Schaden wegen Beeinträchtung der Haushaltsführung setzt 198
eine konkrete und spürbare, nicht nur unerhebliche Beeinträchtung voraus.359

Generell kann eine abstrakte MdE bis 10 % unberücksichtigt bleiben.360

Aber auch bei einer abstrakten MdE zwischen 10 und 20 % ist genau zu 199
prüfen, ob konkrete, nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Haushalts-

Schmalzl VersR 81, 388 und Klimke VersR 81,1083, das den Standpunkt vertritt, die Ver-
letzte brauche bei einer abstrakten MdE von 20 % die konkrete Behinderung nicht im
Einzelnen darzulegen und zu beweisen.

354 VersR 81, 812; Tabelle fortentwickelt im Rahmen des „Münchner Modells" unter
Mitwirkung von Ludwig, Ludolph, Probst, Schulz-Borck; abgedruckt bei Schulz-Borcle/
Hofmann, Schadensersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern, Tabellen 6 ff.;
Anwendung z. B. durch OLG Köln SP 00, 306.

355 Im Rahmen des § 287 ZPO genügt die Darlegung — und der Nachweis — der Ver-
letzungen. Der Umfang der für den Einsatz einer erforderlichen Ersatzkraft zugrunde
zu legenden, nicht mehr vom Verletzten zu erbringenden Arbeiten ist zu schätzen. —
BGH VersR 92, 618 = NJW-RR 92, 792. Damit billigt der BGH im Ergebnis die Anwen-
dung der auf Erfahrungswerten beruhenden Tabellen von Schulz-Borck/Hofmann, und
zwar hier insbesondere die Tabellen Reichenbach/Vogel zur konkreten Behinderung.

356 Dass die Ergebnisse auf zwei Stellen hinter dem Komma angegeben werden, hat
rein rechnerische Gründe. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich nur
um Näherungswerte handelt und im Einzelfall bei Vorliegen besonderer Umstände —
nach unten oder nach oben — abgewichen werden kann.

357 Ebenso OLG Frankfurt VersR 92,981 — Rev. nicht angenommen; so auch offenbar
BGH VersR 92, 618 = NJW-RR 92, 792; Schulz-Borck /Hofmann, Schadensersatz bei
Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, Tz. 3.2.2. Vgl. im Übrigen die Fußnote
zuRdn.197.

358 So in einem überzeugenden Urteil OLG Hamm NZV 02, 570.
359 AG Göttingen SP 01, 236.
360 OLG Düsseldorf DAR 88, 24; OLG Oldenburg VersR 93, 1491; vgl. auch OLG

München ZfS 94,48; Vogel VersR 84, 811.
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führung vorliegen; dies wird nur ausnahmsweise der Fall sein.361 Dabei ist er
zu berücksichtigen, dass die Hausfrau im Rahmen der Schadenminderungs-
pflicht gehalten ist, eine geringfügige körperliche Beeinträchtigung durch an-
dere Einteilung der Arbeit362 und durch Haushaltsgeräte und andere Ratio- c

nalisierungsmaßnahmen zu kompensieren.363 Auch in der Doppelverdiener-
ehe mit beiderseitiger Haushaltsführung müssen die Eheleute durch eine
Umverteilung der Haushaltsarbeit dafür sorgen, dass sich die Behinderung
des Verletzten möglichst geringfügig auswirkt.364

 T

200 Die Einschätzung der konkreten haushaltsspezifischen Behinderung
nach den Tabellen Reichenbach /Vogel sollte insbesondere dann erfolgen,
wenn sich der Gesundheitszustand stabilisiert und die Dauer der MdE fest- T

steht. Für den Krankenhausaufenthalt und die Rekonvaleszenz gelten Beson-
derheiten. Während des Krankenhausaufenthaltes fällt die Hausfrau völlig
aus. Zudem kommt es auf die Kosten einer höher qualifizierten Ersatzkraft
an, da der Haushaltsführende wegen seiner Abwesenheit auch keine Lei-
tungsfunktion ausüben kann. Während des Krankenhausaufenthalts eines ^
allein stehenden Haushaltsführenden kommt ebenfalls ein — geringer —
normativer Schaden in Betracht, wenn die Wohnung durch Drit te betreut
werden muss. Wahrend Zeiten der Arbeitsunfähigkeit ist zu berücksichtigen,
dass die Leitungsfunktion meist noch möglich ist. Im Übrigen ist genau zu c

prüfen, ob konkret einzelne Tätigkeiten verrichtet werden können und ob
dies auch zumutbar ist. Bei einem berufstätigen Verletzten führt die Arbeits- T

Unfähigkeit im Beruf noch nicht notwendig zu einer entsprechenden Be- e

einträchtigung der Haushaltsführung. Dabei ist auch zu bedenken, dass der c

Haushaltsführende die ihm zur Verfügung stehende zusätzliche Zeit nutzt ,
um leichtere Hausarbeiten langsamer und mit Pausen zu erledigen. Schwe-
rere Arbeiten können bei einer vorübergehenden Behinderung verschoben ;
werden.365

361 Beispiele aus der Rechtsprechung: OLG Köln SP 00, 336; OLG Düsseldorf VersR
82, 881; OLG Frankfurt VersR 80,1122; OLG München VersR 71,1064. OLG Düsseldorf
DAR 88, 24 meint, da bei einer 20 %igen MdE eine Teilrente des Unfallversicherungsträ-
gers nach § 581 Abs. 1, Nr. 1 RVO gezahlt werde, sei diese „gesellschaftlich nicht als
unerheblich" zu betrachten. Darauf kann es jedoch nicht ankommen, und zwar unstreitig
nicht bei Erwerbstätigen und ebenso wenig bei Hausfrauen. Allerdings war in dem vom
OLG Düsseldorf entschiedenen Fall eine auch nach Reichenbach /Vogel maßgebliche kon-
krete Behinderung gegeben.

362 BGH VersR 70, 640, 641 r. Sp., im Falle einer Erwerbstätigkeit bei geringfügiger
MdE; für den Haushalt muss dasselbe gelten.

363 OLG Hamm NZV 02, 570; SP 01, 376; OLG Köln SP 00, 336; AG Göttingen SP
01, 236.

364 OLG Hamm NZV 02, 570; AG Göttingen SP 01, 236.
365 AG Köln SP 96,171.
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cc) Einstufung und Lohn einer Hilfskraft

Die BGH-Rechtsprechung stellt auf die Entlohnung nach dem Bundesange- 201
stelltentarif ab, wobei der Nettolohn maßgeblich ist.366 Dieser Tarif ist bei
Schulz-Borck/Hofmann brutto und netto abgedruckt (Tabelle 5).

Kann die Verletzte den Haushalt weiter leiten,367 genügt in der Regel eine 202
nach BAT X bezahlte Ersatzkraft oder auch eine Zugehfrau.368 Bei einem
teilweisen Ausfall in der Leitungsfunktion kommt eine höhere Einstufung in
Betracht,369 bei einem völligen Ausfall, auch z. B. während des Krankenhaus-
aufenthalts der Verletzten, richtet sich die Einstufung nach denselben Krite-
rien wie im Todesfall.370 Nach der älteren BGH-Rechtsprechung sind höhere
Kosten nach BAT für eine fiktive Ersatzkraft dann nicht zu zahlen, wenn tat-
sächlich eine Ersatzkraft aufgrund der örtlichen Verhältnisse zu einem gerin-
geren Arbeitslohn zu erhalten ist.371

Wahrend der Netto-Stundenlohn für eine nach BAT bezahlte Hilfskraft 203
— auf der Basis einer 40-Stunden-Woche — ca. 13,— DM beträgt, sind Hilfs-
rafe^für^

Stanzgerichte tendiert daher dazu, im Ergebnis nicht auf BAT abzustellen,
sondern Stundensätze zwischen 15,— DM und 20,— DM (gelegentlich auch
niedriger) zugrunde zu legen. Es ist daher fraglich, ob man heute noch den
Standpunkt aufrechterhalten kann, dass höhere Kosten nach BAT nur dann
zu erstatten sind, wenn die Hilfskraft auch tatsächlich eingestellt wird.372 Der
Fall, dass umgekehrt eine Ersatzkraft nach den örtlichen Verhältnissen zu
einem geringeren Lohn als nach BAT eingestellt werden könnte,373 dürfte in
der Realität kaum noch vorkommen.

366 B G H VersR 92 ,618 = N J W - R R 92, 792; VersR 83 ,458 = N J W 83,1425; O L G D ü s -
seldorf D A R 88, 24; O L G O l d e n b u r g VersR 93 , 1491; Hofmann VersR 77, 296; Schlund
DAR 77, 281; a. A. OLG Hamburg VersR 85,646 m. abl. Anm.HofmannVersR 85,950.

367 E ine erhebliche ode r völlige Beein t rächt igung der Lei tungsfunkt ion dürfte nur bei Bett-
lägrigkeit, allerschwersten Gehbehinderungen und schweren Hirnschäden gegeben sein.

368 OLG Oldenburg ZfS 89, 340; OLG München VersR 71, 1069; OLG Oldenburg
VersR 93, 1491; Schulz-Borck/Hofmann, Schadensersatz bei Ausfall von Hausfrauen und
Müttern im Haushalt, Tabelle 3, schlagen BAT X bzw. IX b vor. Ebenso OLG Oldenburg
SP 01,196: BAT X; OLG Köln SP 00, 306: BAT IXb; NZV 90, 21: „Normalerweise" ist
dann auf eine niedrigere Gehaltsgruppe zurückzugreifen. Vgl. auch BGH NZV 88, 60 =
VersR 88, 490 im Todesfall: Hatte der Überlebende ohnehin den Haushalt teilweise mit-
geführt, kann er also die Ersatzkraft beaufsichtigen, genügt eine minder qualifizierte
Kraft, BAT VIII wäre zu hoch. A.A. noch OLG Oldenburg VersR 77, 553 und OLG
Frankfurt VersR 82,981m. krit. Anm.HofmannVersR 82,984.

369 Schulz-Borck/Hofmann, Schadensersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern
im Haushalt, schlagen BAT IX a bzw. VIII vor; vgl. auch BGH VersR 89,1273.

370 S.Rdn.373.
371 BGH VersR 72, 948; VersR 82, 951 = NJW 82, 2866; OLG Düsseldorf DAR 88,

24. Die wirtschaftliche Entwicklung ist hierüber hinweg gegangen. Die Kosten für eine
nicht nach BAT bezahlte Hilfskraft sind meist höher.

372 So noch BGH VersR 72,948.
373 Nach BGH VersR 82,951 und OLG Düsseldorf DAR 88, 202, 24 ist dann der nied-

rigere Lohn maßgeblich.
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204 Zu ersetzen ist nur der Nettolohn ?7A Die Feststellung des Nettolohns kann
dabei durch einen pauschalen Abzug von 30 % vom Bruttolohn erfolgen.375

Eine zusätzliche Überstundenvergütung bei einer Arbeitszeit von mehr als
40 Stunden kommt m. E. nicht in Betracht, da die Arbeit dann auf mehrere
fiktive Kräfte (ohne Überstundenvergütung) verteilt werden könnte.376

b) Tatsächliche Einstellung einer Haushaltshilfe

205 Die tatsächlichen Aufwendungen bilden den „wesentlichen Ausgangspunkt"
für die Bestimmung des nach § 249 S. 2 BGB zur Schadensbeseitigung objek-
tiv erforderlichen Geldbetrags.377 Im Gegensatz zu dem Fall der Nichtein-
stellung einer Ersatzkraft ist hier der Bruttolohn (einschl. Arbeitgeberanteil
zur Sozialversicherung) zu erstatten.378

206 Es kommt jedoch darauf an, ob die Einstellung einer solchen Hilfskraft
mit dieser Bezahlung und diesem Zeitaufwand erforderlich war. Auch hier
muss also grundsätzlich festgestellt werden, welchen Zeitaufwand der Aus-
gleich des Ausfalls der Hausfrau erfordert und welche Qualifikation die Er-
satzkraft haben muss. Dabei muss auch geprüft werden, ob eine Hilfskraft
nicht bereits vor Verletzung der Hausfrau eingestellt war und die Verletzte
daher tatsächlich weniger im Haushalt gearbeitet hat.

207 Ist die eingestellte Ersatzkraft nicht in der Lage, den gesamten unfall-
bedingten Ausfall der Hausfrau auszugleichen, sind ihre Kosten brutto, der
darüber hinausgehende normative Schaden netto zu ersetzen.379 Aus der Tat-
sache allein, dass die Ersatzkraft für die Führung des Haushaltes weniger
Zeit benötigt als für die Verletzte unterstellt, kann man allerdings noch nicht
auf einen nur teilweisen Ausgleich schließen. Es muss konkret ermittelt wer-
den, welche Arbeiten tatsächlich nicht durchgeführt werden. Allerdings ist
der tatsächliche Umfang, in dem auf eine fremde Hilfe zurückgegriffen wird,
„häufig ein Indiz dafür, dass ein weitergehender Schaden nicht vorliegt."380

208 Umgekehrt kann der Schädiger Einwände erheben, wenn die Ersatzkraft
überqualifiziert ist oder umfangreichere Leistungen erbringt.

374 BGH VersR 92, 618 = NJW-RR 92, 792; VersR 83,458= NJW 83,1425; OLG Düs-
seldorf DAR 88, 24; OLG Oldenburg VersR93, 1491; Hofmann VersR 77, 296; Schlund
DAR 77, 281; a. A. OLG Hamburg VersR 85, 646 m. abl. Anm. HofmannVersK 85,950.

375 BGH VersR 83, 458 = NJW 83, 1425. Diese vom BGH zur Vereinfachung vorge-
schlagene Möglichkeit sollte den Geschädigten allerdings nicht benachteiligen. Aus den
Tabellen über die BAT-Tarife bei Schulz-Borck/Hofmann lassen sich ohne Schwierigkei-
ten die Nettolöhne feststellen.

376 OLG Düsseldorf DAR 88, 24.
377 BGH VersR 74, 604; VersR 73,939.
378 Schulz-Borck/Hofmann y Schadensersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern

im Haushalt, Tz. 4.
379 Hofmann.VtrsR 82,984; wohl auch BGH NVZ 90, 21 = VersR 89,1273.
380 BGH NVZ 90, 21 = VersR 89,1273.
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c) Dauer und Höhe einer Rente

Schadensersatz wegen Beeinträchtigung der Haushaltsführung ist grund- 209
sätzlich in Rentenform zu leisten (§ 843 Abs. 3 BGB), soweit nicht beide Par-
teien eine Kapitalabfindung vereinbaren. Bei Bemessung der Höhe der Rente
ist zu beachten, dass die Arbeitskraft der Hausfrau mit steigendem Alter
nachlässt.381 Mit der Pensionierung des Ehemannes ist dieser zur — grundsätz-
lich hälftigen - Mitarbeit im Haushalt rechtlich verpflichtet;382 zwar kommt
es auf diese Verpflichtung bei der verletzten Hausfrau nicht an, es ist aber zu
vermuten, dass der Ehemann ohne den Unfall nach der Pensionierung tat-
sächlich im Haushalt mitgeholfen hätte.383

Nach OLG Celle384 ist die Dauer einer Rente wegen der nachlassenden Ar- 210
beitskraft der Hausfrau auf das 75. Lebenjahr zu beschränken. M. E. hat die
Verletzte bei Erreichen dieses Datums aber auch Anspruch auf weiteren
Schadensersatz, soweit sie — im Rahmen des § 287 ZPO — nachweist, dass
sie ohne den Unfall den Haushalt noch geführt hätte und infolge des Unfalls

d) Schadenminderungspflicht

Die Verletzte ist verpflichtet, durch den Einsatz von Haushaltsgeräten und 211
andere Einteilung der Hausarbeit die Behinderung so weit wie möglich zu
kompensieren. Die Kosten solcher Haushaltsgeräte trägt der Schädiger.

e) Legalzession

Soweit der Schadensersatz die beeinträchtigte Haushaltsführung für Ehegat- 212
ten und Kinder betrifft, der zu ersetzende Schaden mithin in die Position
Erwerbsschaden fällt, besteht Kongruenz mit der Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit und mit der Verletztenrente eines Unfallversicherungs-
trägers385 sowie mit dem Krankengeld386 Der Umstand, dass die Hausfrauen-
tätigkeit als solche nicht sozialversichert ist, steht dem nicht entgegen.

Die Abgrenzung zwischem dem Erwerbsschaden (Haushaltsführung für 213
die Familie) und dem eigenen Mehrbedarf des Haushaltsführenden kann in
der Regel387 nach der Zahl der Familienmitglieder erfolgen.388

381 BGH VersR 74,1016: z. B. ab 68. Lebensjahr.
382 Vgl.Rdn.372.
383 Vgl.Rdn.186.
384 ZfS 83, 291.
385 BGH VersR 85, 356 = NJW 85,735; VersR 74,162 = NJW 74,41; OLG Nürnberg

VersR 02,1114; OLG Oldenburg SP 01,196.
386 OLG Hamm r+s 01, 506.
387 Jedenfalls soweit es sich um Beeinträchtigungen bei der groben Arbeit handelt und

nicht für einzelne Familienmitglieder besondere Leistungen erbracht werden müssen.
388 BGH NJW 85, 735 = VersR 85, 356; Hofmann VersR 82, 984; a. A. noch OLG

FrankfurtVersR82,981.



15. Kein Schadensersatz wegen „Nutzungsausfall" infolge einer
Körperverletzung

214 Eine verletzungsbedingte Genussentbehrung ist nach dem Willen des Ge-
setzgebers (§§ 847, 253 BGB) nur bei der Bemessung des Schmerzensgeldes
zu berücksichtigen.389 Schadensersatz ist im Übrigen selbst dann nicht zu
leisten, wenn infolge der Körperverletzung Vermögenswerte (Kfz, Jagdpacht,
Urlaub) nicht genutzt werden können.

a) Beeinträchtigte Nutzungsmöglichkeit von Vermögenswerten

215 Bei Beschädigung eines Kraftfahrzeuges steht dem Eigentümer nach ständi-
ger Rechtsprechung ein Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung wegen
entgangener Nutzungsmöglichkeit, wegen „Nutzungsausfalls", unter be-
stimmten Voraussetzungen zu.390 Auch infolge einer Körperverletzung kann
die Möglichkeit, mit Vermögensaufwendungen „erkaufte" Sachen und Ge-
genstände (Kraftfahrzeug, Jagdpacht, Urlaub etc.) entsprechend ihrer Zweck-
bestimmung zu gebrauchen, beeinträchtigt oder ausgeschlossen sein. Im Ge-
gensatz zur Nutzungsentschädigung beim Kraftfahrzeug wird hier jedoch
nicht der Gegenstand der Nutzung als solcher betroffen. Mit Grundsatz-
urteil vom 15. 2. 70 hat es der VI. Senat des BGH daher auch abgelehnt, die
Rechtsprechung zum Kfz-Nutzungsausfall entsprechend heranzuziehen. Um
einer ungerechtfertigten und unübersehbaren Ausuferung des Schadens-
ersatzes vorzubeugen, hat er einen ersatzpflichtigen Schaden verneint.™

b) Freizeiteinbuße

216 Die Einbuße an Freizeit ist nach st. Rspr. und überwiegender Meinung im
Schrifttum ebenso wie der Zeitverlust bei der Abwicklung des Schadens392

schadensersatzrechtlich nicht relevant393

389 BGH VersR 83, 392 = NJW 83,1107.
390 Zuerst BGH NJW 64, 542; NJW 66,1260.
391 BGH VersR 71,444; die Entscheidung betraf eine Jagdpacht.
392 BGH VersR 76, 857 = NJW 76,1256; OLG Köln VersR 82, 585. Etwas anderes gilt

hinsichtlich des Zeitaufwandes zur Beseitigung des Schadens (BGH VersR 80, 675 =
NJW 80,1518).

393 Lange, Schadensersatz, § 6 XIII2; Larenz, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, § 29
II d; Hinweise auf Rechtsprechung s.Palandt, BGB, Vorbemerkung 3 g vor §249; a. A.
OLG Frankfurt NJW 76,1320 für den Fall einer erheblichen Beeinträchtigung und eines
groben Verschuldens des Schädigers; die bedenkliche Entscheidung ist vereinzelt geblie-
ben, sie kann sich auch nicht auf BGH NJW 75, 40 stützen, auf die in den Gründen ver-
wiesen wird.
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c) Urlaubsbeeinträchtigung

Bis zur ablehnenden Grundsatzentscheidung des BGH vom 11.1. 1983394 217
war die Frage streitig, ob bei einer Beeinträchtigung des Urlaubs infolge ei-
ner Körperverletzung deliktsrechtlich Schadensersatz zu leisten ist. Für das
vertragliche Schadensersatzrecht hat der VII. Senat des BGH dem Geschä-
digten neben den nutzlos gewordenen Aufwendungen einen weiteren Scha-
densersatz zugesprochen, wenn der Urlaub eines Arbeitnehmers wesentlich
beeinträchtigt wurde.395 Zu Recht hat es der VI. Senat abgelehnt, die Grund-
sätze des Reisevertragsrechts auf das Deliktsrecht zu übertragen. Nach dem
Zweck des Deliktsrechts ist die Beeinträchtigung oder der Wegfall des Ur-
laubs kein Vermögensschaden, dies kann lediglich bei der Bemessung des
Schmerzensgeldes — in „erheblich" geringerem Umfang — berücksichtigt
werden.396

^„Frustrierte'Aufwendungen-

394 BGH VersR 83, 392 = NJW 83,1107.
395 BGH VersR 75, 82 = NJW 75,40; NJW 80,1947.
396 Ebenso LG Köln SP 01,13.
397 Siehe hierzu die Übersicht bei Palandt, BGB, Vorbem. 3 d vor § 249.
398 BGH VersR 71, 444; VersR 76,47; VersR 76,956; VersR 78, 838; jeweils m.w. H.
399 Vgl. den Jagdpachtfall in BGH VersR 71, 444; OLG Celle SP 97,9: kein Ersatz fort-

laufender Wohnungsmiete, anteilige Kosten für Aerobic-Training, nutzlos gewordene
Führerscheinausbildung. BGH NJW 71, 796: vergeblich aufgewendete Berufsausbil-
dungskosten; s. auch OLG Hamm NJW 98, 2292 für nutzlos gewordene Investitionen in
ein Rennauto.

400 BGH VersR 76,956.
401 So die Urteilsgründe BGH NJW 73, 747 - zweifelnd OLG Celle VersR 77,1104.

Zweifelhaft ist, ob Vermögensaufwendungen des Geschädigten, die wegen 218
des Unfalles nutzlos werden, einen ersatzpflichtigen Schaden bilden.397

Der VI. Senat des BGH übt Zurückhaltung und verneint für das Delikts- 219
recht einen allgemeinen Rechtssatz, nach dem solche „frustrierten" Auf-
wendungen zu ersetzen seien.398 Er lehnt einen Schadensersatz jedenfalls in
solchen Fällen ab, in denen es um fortlaufende Aufwendungen geht, die nur
für einen vorübergehenden Zeitraum nutzlos werden.399 Offenbar will er
Schadensersatz aber dann zusprechen, wenn für einen bestimmten Zeitraum
zusätzliche Geldaufwendungen erbracht worden waren.400

Der ///. Senat bejaht eine Ersatzpflicht für den Fall, dass der Geschädigte 220
finanzielle Aufwendungen für einen Urlaub gemacht hat, die nutzlos wer-
den, weil der Urlaub nicht angetreten werden kann, abgebrochen werden
muss oder seinen Erholungszweck gänzlich verfehlt.401


